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1 Vorbemerkung 

Wie in fast allen Bundesländern stehen 

auch in Rheinland-Pfalz die Hilfen zur 

Erziehung (§§ 27ff. SGB VIII) unter einem 

erhöhten Legitimationsdruck. Alljährlich 

steigende Fallzahlen und Ausgaben erfor-

dern tragfähige Erklärungen und fundierte 

Planungsstrategien. Das Land Rheinland-

Pfalz hat bereits im Jahr 2002 mit dem 

Projekt „Qualitätsentwicklung durch Be-

richtswesen“ eine landesweite Berichter-

stattung zu Entwicklungstrends und be-

darfsgenerierenden Einflussfaktoren im 

Bereich der Hilfen zur Erziehung imple-

mentiert, die ein kontinuierliches Monito-

ring und abgestimmte Planungsprozesse 

für das Land und die Kommunen ermögli-

chen sollen. Das Projekt „Qualitätsent-

wicklung durch Berichtswesen“ befindet 

sich mit dem vorliegenden Bericht inzwi-

schen im 15. Berichtsjahr und wird ge-

meinsam vom Ministerium für Familie, 

Frauen, Jugend, Integration und Verbrau-

cherschutz (MFFJIV) Rheinland-Pfalz und 

40 Jugendämtern aus zwölf kreisfreien 

und fünf kreisangehörigen Städten mit 

eigenem Jugendamt sowie aus 23 Land-

kreisen getragen. Sie beteiligen sich so-

wohl an der Datenerhebung als auch an 

der Finanzierung dieses Projektes. Im 

Zusammenspiel von Land und allen Kom-

munen bei der Ausgestaltung einer Be-

richterstattung wird nachdrücklich zum 

Ausdruck gebracht, dass die Kinder- und 

Jugendhilfe nicht nur an Bedeutung ge-

wonnen hat, sondern dass ihre Ausgestal-

tung und Weiterentwicklung in gesamt-

staatlicher Verantwortung getragen wer-

den muss.  

Um die Jugendämter in Rheinland-Pfalz 

im Rahmen der kommunalen Steuerungs-

verantwortung und den Jugendhilfepla-

nungsprozessen in den Kommunen zu 

unterstützen, werden jährliche Jugend-

amtsprofile angefertigt, in denen die Daten 

für jede einzelne Kommune in Relation zu 

landesweiten und regionalen Entwicklun-

gen dargestellt sind. Landesweite Entwick-

lungen sowie aggregierte Zahlen für Land-

kreise, kreisfreie und große 

kreisangehörige Städte bilden einen Inter-

pretationsrahmen für Fallzahlen, Eckwerte 

und Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung 

im jeweiligen Jugendamt. Dadurch wird 

ermöglicht, die eigenen Entwicklungen im 

Jugendamtsbezirk im Vergleich zu lan-

desweiten und regionalen Trends zu be-

trachten. 

Allerdings gilt an dieser Stelle zu berück-

sichtigen, dass im Rahmen des vorliegen-

den Profils keine Bewertung der Qualität 

der Hilfen zur Erziehung vorgenommen 

wird. Dieser Schritt von der quantitativen 

hin zur qualitativen Beschreibung ist ein 

zentraler Bestandteil der Qualitätsentwick-

lung in der Kinder- und Jugendhilfe und 

kann nur auf kommunaler Ebene geleistet 

werden. Nur im fachlichen Diskurs auf 

dieser Ebene lässt sich mit den berichte-

ten Daten in Verbindung mit den Rahmen-

bedingungen vor Ort eine qualitative Be-

wertung vornehmen. Liegt ein Wert in 

einem Jugendamtsbezirk über oder unter 

dem landesweiten Durchschnitt, so lässt 
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dies noch lange keine Aussagen bezüglich 

„guter“ oder „schlechter“ Jugendamtsarbeit 

zu. Die Auswertung und Interpretation der 

seit dem Jahr 2002 in Rheinland-Pfalz bei 

allen Jugendämtern erhobenen Daten 

sowie weitere Erhebungen in Baden-

Württemberg, im Saarland und auf Bun-

desebene weisen darauf hin, dass der 

Bedarf und die Inanspruchnahme von 

Hilfen zur Erziehung von vielfältigen Fak-

toren beeinflusst werden. Die vorliegenden 

Daten gilt es daher stets in einem Ge-

samtzusammenhang dieser Einflussfakto-

ren zu interpretieren. Eine Bewertung der 

Jugendamtsarbeit setzt somit mindestens 

die bereits beschriebene Verknüpfung von 

Daten, Einflussfaktoren und den Rahmen-

bedingungen vor Ort voraus.  

Was beeinflusst den Bedarf an Hil-

fen zur Erziehung? Das komplexe 

Einflussgeflecht auf die Nachfrage 

nach Erziehungshilfen 

Umfassende Analysen im Rahmen der 

Erhebung in Rheinland-Pfalz sowie in 

anderen Bundesländern und auf Bundes-

ebene deuten darauf hin, dass der Bedarf 

und die Inanspruchnahme von Leistungen 

und Angeboten der Kinder- und Jugendhil-

fe im Wesentlichen durch folgende zentra-

le Faktoren (mit)beeinflusst werden:  

 

 

  

Abbildung 1: Einflussfaktoren auf den Bedarf und die Inanspruchnahme von Leistungen und Angebo-
ten der Kinder- und Jugendhilfe 
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An dieser Stelle soll nur kurz auf die ein-

zelnen Einflussfaktoren eingegangen 

werden. Eine ausführlichere Beschreibung 

ist im „5. Landesbericht über die Hilfen 

zur Erziehung in Rheinland-Pfalz“ gege-

ben, der im September 2016 erschienen 

ist.  

Veränderte Bedingungen des Auf-

wachsens von Kindern, Jugendli-

chen und Familien 

Mittlerweile gilt als hinreichend belegt, 

dass der Bedarf an erzieherischen Hilfen 

unter anderem von den sozialstrukturell 

gerahmten Lebenslagen von jungen Men-

schen und Familien beeinflusst wird. Mit 

anderen Worten: Je prekärer sich die 

Lebenslagen von jungen Menschen und 

Familien in bestimmten sozialräumlichen 

Einheiten darstellen, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass im Zusammen-

spiel von materiellen und sozialen Be-

nachteiligungen „Betreuung, Erziehung 

und Förderung in der Familie in zuneh-

menden Maße nicht gelingt oder zumin-

dest ein erhöhtes Risiko des Scheiterns 

erkannt bzw. wahrgenommen wird“ (Ar-

beitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 

2017a). Armut kann insofern durchaus 

nachfragegenerierend auf den Bezug von 

Hilfen zur Erziehung wirken. Dieser Be-

fund bestätigt sich auch, wenn man einen 

Blick in die amtliche Kinder- und Jugend-

hilfestatistik wirft, in der ein Zusammen-

hang von Armutslagen auf der einen Seite 

und einem erhöhten Bedarf an Leistungen 

der Hilfen zur Erziehung auf der anderen 

Seite deutlich wird. Rund 54 % der Fami-

lien, die im Jahr 2015 eine Hilfe zur Erzie-

hung erhalten haben, sind vollständig bzw. 

teilweise auf Transferleistungen angewie-

sen; bezogen nur auf die alleinerziehen-

den Hilfeempfängerinnen und -empfänger 

liegt der Anteil bei rund 68 % (vgl. Arbeits-

stelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 

2017a). Die Erziehungshilfen werden so 

zu einer Ausfallbürgschaft für gesamtge-

sellschaftlich verursachte Problemlagen 

von Familien mit Kindern. 

Die Anforderungen anderer gesell-

schaftlicher Teilsysteme an die 

Kinder- und Jugendhilfe – Selekti-

onseffekte und Zuständigkeitsver-

schiebungen  

Die Kinder- und Jugendhilfe ist in den 

letzten Jahrzehnten zu einem wesentli-

chen Akteur für das Aufwachsen von 

Kindern und Jugendlichen geworden. 

Zunehmend arbeitet und wirkt sie an allen 

Orten, an denen Kinder und Jugendliche 

sind, mit allen wichtigen gesellschaftlichen 

Institutionen und Personen zusammen 

(z. B. Familie, Gesundheitswesen, Schule, 

Polizei, Gerichten, Arbeitsagenturen) (vgl. 

Kurz-Adam 2015: 14). Die Aufgaben der 

Kinder- und Jugendhilfe sind folglich im-

mer öfter an den Schnittstellen zu anderen 

Institutionen und gesellschaftlichen Teil-

systemen verortet. Damit wird die Kinder- 

und Jugendhilfe der Tatsache gerecht, 

dass im Zuge gesellschaftlicher Verände-

rungen und immer spezialisierterer Ar-

beitsweisen von Institutionen erkennbar 

wird, dass bestimmte Funktionslogiken 



 

10 

gesellschaftlicher und institutioneller Aus-

differenzierungen an ihre Grenzen kom-

men.  

Dabei zeigt sich: Je ausdifferenzierter sich 

gesellschaftliche Systeme gestalten, desto 

bedeutsamer werden komplementäre und 

kooperative Arbeitszusammenhänge an 

den Systemgrenzen. Für unterschiedliche 

gesellschaftliche Teilsysteme sind die 

Angebote und Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe mittlerweile ein Instrument zur 

Bearbeitung kinder- oder jugendtypischer 

Bewältigungsaufgaben, -

benachteiligungen und -krisen, sei es bei 

Auffälligkeiten in der Schule, bei schwieri-

gen familiengerichtlichen Verfahren, Ju-

genddelinquenz, psychischen Auffälligkei-

ten oder der Sicherstellung von 

Ausbildung. Damit wird deutlich, dass sich 

der durch die Ausweitung von Angeboten 

und Adressatenkreis entstandene Hand-

lungsdruck, mit dem sich die Kinder- und 

Jugendhilfe konfrontiert sieht, auch aus 

Selektionsprozessen anderer Sozialleis-

tungsbereiche und aus Anforderungen 

ergibt, die aus anderen gesellschaftlichen 

Teilsystemen an das System der Kinder- 

und Jugendhilfe herangetragen werden. 

Die Kinder- und Jugendhilfe fungiert zu-

nehmend auch als Dienstleister für andere 

gesellschaftliche Teilsysteme und Organi-

sationen des Sozialen (Bildung, Arbeit, 

Justiz, Integration, Inklusion).  

Die Kinderschutzdebatte – erhöhte 

Sensibilität für Not- und Problemla-

gen von Kindern und Jugendlichen 

Die bundesweite Kinderschutzdebatte hat 

die Kinder- und Jugendhilfe nachhaltig 

beeinflusst und deutliche Spuren hinter-

lassen. Die Kinderschutzgesetze der 

Länder und des Bundes erklären die 

Kinderschutzarbeit zu einer gesamtgesell-

schaftlichen Querschnittsaufgabe und 

regeln über Netzwerke und Kooperations-

verpflichtungen ausgewählter Institutionen 

die Schnittstellen und ein institutionen-

übergreifendes Kinderschutzmanagement. 

Diese Einführung von Kinderschutzgeset-

zen auf Landes- und Bundesebene und 

damit verbunden der politische Wille, 

Kinder und Jugendliche vor Gefahren für 

ihr Wohl zu schützen, sowie die öffentlich 

geführte Kinderschutzdebatte und die 

mediale Aufbereitung der Fälle von Kin-

deswohlgefährdungen führen zu einer 

gesteigerten öffentlichen Sensibilität für 

Not- und Problemlagen von Kindern und 

Jugendlichen und in der Konsequenz 

einerseits zu einem veränderten Melde-

verhalten bei den Jugendämtern, anderer-

seits aber auch zu einer veränderten 

Wahrnehmung in der Fachpraxis. Etwa 

1 % aller Minderjährigen waren im Jahr 

2015 Gegenstand einer Gefährdungsein-

schätzung in Folge einer Gefährdungs-

meldung nach § 8a SGB VIII. In mehr als 

zwei Drittel der Fälle (70,7 %), in denen 

eine Gefährdungseinschätzung gem. 

§ 8a SGB VIII durchgeführt wurde, wurde 

entweder eine Kindeswohlgefährdung 
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(akut oder latent) oder aber zumindest ein 

Hilfe- und Unterstützungsbedarf erkenn-

bar. Entsprechende Maßnahmen zum 

Schutz des Kindeswohls oder auch Hilfs- 

bzw. Unterstützungsangebote für die 

Eltern waren die Folge (vgl. Statistisches 

Bundesamt 2016). Ein verbesserter Kin-

derschutz führt somit immer auch dazu, 

dass gegebenenfalls mehr Hilfebedarf 

früher sichtbar wird. Dies bleibt nicht ohne 

Auswirkungen auf die Fallzahlen im Be-

reich der Hilfen zur Erziehung und den 

damit verbundenen Ausgaben. 

Ausbaugrad der sozialen Infrastruk-

tur sowie Hilfegewährungs- und 

Entscheidungsprozesse im Jugend-

amt  

Weitere Einflussfaktoren auf die Gewäh-

rung und Inanspruchnahme von Hilfen zur 

Erziehung sind der Ausbaugrad der sozia-

len Infrastruktur in den Kommunen (z. B. 

im Bereich der Frühen Hilfen, Kinderta-

gesstätten, Familienbildung, Beratungsan-

gebote), die Entscheidungspraxen und -

kulturen in den jeweiligen Jugendämtern, 

die Infrastrukturressourcen (einschließlich 

der Personalausstattung) sowie Aspekte 

von Aufbau-, Ablauforganisation und 

Führungsverhalten (vgl. Wabnitz 

2014: 41f.).  

Die Qualität und Quantität der gewährten 

Hilfen in einem Jugendamtsbezirk wird 

maßgeblich von der fachlichen Kompetenz 

der Fachkräfte innerhalb der Sozialen 

Dienste mit beeinflusst. Für die fachliche 

Steuerung, das frühzeitige Erkennen von 

Hilfebedarf, das genaue Ergründen von 

Bedarfslagen von Familien und die Initiie-

rung von passgenauen Hilfen sowie deren 

kontinuierliche Überprüfung und gegebe-

nenfalls Anpassung ist eine gute und 

auskömmliche Personalausstattung zent-

ral. Die Erhebungen im Rahmen der Inte-

grierten Berichterstattung in Rheinland-

Pfalz und im Saarland weisen darauf hin, 

dass je mehr Fälle eine Fachkraft im Sozi-

alen Dienst zu bearbeiten hat, desto weni-

ger zeitliche Ressourcen bleiben ihr für 

eine qualifizierte Hilfebedarfsabklärung 

und Hilfeplanung und desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass Hilfen früher 

eingeleitet und weniger zielgerichtet ge-

staltet werden. Insofern stellt auch die 

Personalausstattung der Jugendämter 

einen bedarfsgenerierenden Faktor dar.  

Ob und welche Hilfen gewährt werden, 

hängt jedoch immer auch von der Verfüg-

barkeit bedarfsgerechter Angebote in den 

einzelnen Jugendamtsbezirken ab. Ein 

ausdifferenziertes Angebotsspektrum vor 

Ort ist daher unerlässlich, um einzelfallbe-

zogen die notwendige und geeignete Hilfe 

bei Vorliegen der Leistungsvoraussetzun-

gen gewähren zu können. In diesem Zu-

sammenhang ist auch die Bedeutung 

einer bedarfsgerecht ausgestatteten Re-

gelstruktur in der Kinder- und Jugendhilfe 

zu betonen, die zunächst für alle Kinder 

gute Startchancen ins Leben sichert und 

die Folgen von Benachteiligungen mildert 

oder gar kompensieren soll. Insofern 

hängt der Bedarf an einzelfallbezogenen 

und intervenierenden Erziehungshilfen 

auch davon ab, ob und wie die Regelstruk-
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turen von der Kindertagesstätte bis hin zur 

Schulsozialarbeit und der Jugendarbeit in 

einer Kommune ausgestattet sind. 

Gesetzliche Bestimmungen auf 

Bundes- und Länderebene  

Seit Einführung des SGB VIII vor über 25 

Jahren gab es zahlreiche Veränderungen 

in den Rechtsgrundlagen für die Kinder- 

und Jugendhilfe. Die wohl bedeutendsten 

und für die Kinder- und Jugendhilfe folgen-

reichsten Änderungen ergeben sich dabei 

durch den Rechtsanspruch auf einen 

Kindergartenplatz für Kinder ab dem drit-

ten Lebensjahr (1996) und auf Betreuung 

und frühe Förderung ab Vollendung des 

ersten Lebensjahrs (2013), durch das 

Bundeskinderschutzgesetz (2012) sowie 

durch das Gesetz zur Verbesserung der 

Unterbringung, Versorgung und Betreuung 

ausländischer Kinder und Jugendlicher 

(2015). Mitunter werden dabei im Recht 

fachliche Entwicklungen gesetzgeberisch 

vollzogen und damit „kodifiziert“, häufig 

lösen aber auch umgekehrt rechtliche 

Neuregelungen fachliche Veränderungen, 

Innovationen und zusätzliche finanzielle 

Anstrengungen aus (vgl. Wabnitz 

2013: 10).  

Letzteres zeigt sich besonders eindrück-

lich im Hinblick auf den initiierten Rechts-

anspruch auf eine Kinderbetreuung ab 

dem dritten Lebensjahr bzw. ab dem 

ersten Lebensjahr und der damit verbun-

denen weitreichenden Expansion der 

Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der 

Kindertagesbetreuung. Vor allem für Kin-

der unter drei Jahren ist das Betreuungs-

angebot deutlich ausgeweitet worden, 

aber auch eine Zunahme der Betreuungs-

zeiten sowie deren zeitliche Flexibilisie-

rung, die Bedeutungszunahme von Bil-

dung in der frühen Kindheit, die Stärkung 

der Zusammenarbeit der Kindertagesstät-

ten mit der Grundschule sowie die zuneh-

mende Erweiterung der Kindertagesstät-

ten zu Familien- bzw. Eltern-Kind-Zentren 

sind kennzeichnend für diese Expansion 

(vgl. BMFSFJ 2013: 307).  

Die beschriebenen Einflussfaktoren ma-

chen deutlich, dass das Einflussgefüge auf 

die Höhe der Inanspruchnahme von Hilfen 

und Leistungen der Kinder- und Jugendhil-

fe und damit entsprechend auch auf die 

Ausgaben in den Bereichen multifaktoriell 

ist. Darüber hinaus ist die Betrachtung der 

Einflussfaktoren auch im Hinblick auf die 

Planungs- und Steuerungsverantwortung 

der Jugendämter zentral, denn schnell 

zeigt sich, dass die Kinder- und Jugendhil-

fe einige dieser Einflussfaktoren nur be-

dingt bzw. in Kooperation mit anderen 

Partnern steuern und planen kann.  

Möglichkeiten und Grenzen der 

Planung und Steuerung durch den 

öffentlichen Jugendhilfeträger  

Die Datengrundlage bietet eine Voraus-

setzung, um steuerbare, bedingt steuerba-

re und nicht steuerbare Einflussfaktoren 

auf den Bedarf an Jugendhilfeleistungen 

genauer in den Blick zu nehmen. Um der 

Steuerungsverantwortung des öffentli-

chen Jugendhilfeträgers (§ 79 SGB VIII) 
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 nachzukommen, benennt das Kinder- und 

Jugendhilfegesetz eine ganze Reihe an 

Möglichkeiten, die über 25 Jahre nach 

Inkrafttreten des Gesetzes hinreichend 

ausgearbeitet sind. Im Bereich der Hilfen 

zur Erziehung stellt die Hilfeplanung 

(§ 36 SGB VIII) das zentrale Steuerungs-

instrument im Einzelfall dar. Eine qualifi-

zierte Hilfeplanung wirkt sich nachweislich 

auf die Qualität und damit auch auf die 

Effizienz einer Hilfe aus. Dieser Zusam-

menhang ist ausreichend belegt (vgl. 

BMFSFJ 1998; DJI 2006; ISA 2009). 

Rechtlich verankert ist ebenfalls das In-

strument der Jugendhilfeplanung 

(§ 80 SGB VIII) mit einer Fülle von konkre-

ten Gestaltungsoptionen für eine bedarfs-

gerechte Infrastrukturentwicklung (vgl. 

Maykus/Schone 2010). In den Paragra-

phen 78 a-g SGB VIII werden Elemente 

für prozesshafte Qualitätsentwicklungsver-

fahren verankert, die nicht nur auf eine 

technokratische Qualitätssicherung zielen, 

sondern auf einen partnerschaftlichen 

Dialog zwischen öffentlichen und freien 

Trägern. Der öffentliche Jugendhilfeträger 

ist in der Planungs- und Steuerungsver-

antwortung (§ 79 SGB VIII). Die zu pla-

nenden und zu steuernden Aufgaben 

wachsen kontinuierlich an, da der Kinder- 

und Jugendhilfe – wie bereits beschrieben 

– immer neue Aufgaben aufgetragen 

werden. Je begrenzter die öffentlichen 

Mittel und je breiter das Aufgabenspekt-

rum, desto notwendiger werden eine 

qualifizierte Fachplanung, Steuerung und 

Qualitätsentwicklung im Verantwortungs-

bereich des öffentlichen Jugendhilfeträ-

gers. Neben den hier genannten Steue-

rungsmöglichkeiten gibt es jedoch zentrale 

Bereiche, auf welche die Kinder- und 

Jugendhilfe nur begrenzt Einfluss hat. 

 

Abbildung 2: Durch das Jugendamt steuerbare und nicht steuerbare Einflussfaktoren, die sich be-
darfsgenerierend auf die Hilfen zur Erziehung auswirken  
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Zu den vom öffentlichen Jugendhilfeträger 

und der Kinder- und Jugendhilfe nicht 

steuerbaren Bereichen gehören gesell-

schaftliche, politische und ökonomi-

sche Rahmenbedingungen, die die 

Lebenslagen, Biografien und familialen 

Settings des Aufwachsens von jungen 

Menschen vorstrukturieren. Wie sich die 

demografische Entwicklung darstellt, wie 

sich in einer globalisierten Welt Armutsla-

gen ausprägen und wie sich familiale 

Muster des Zusammenlebens gestalten, 

ist nicht unmittelbar von der Kinder- und 

Jugendhilfe zu beeinflussen. Vielmehr 

stellt sich die Situation genau anders dar: 

Die Kinder- und Jugendhilfe ist subsidiär 

verfasst und greift dann, wenn alle ande-

ren Institutionen keine Verantwortung 

übernehmen (können). Die Kinder- und 

Jugendhilfe kann ebenso wenig Kinderar-

mut verhindern, wie sie auch gesellschaft-

liche Modernisierungsprozesse (z. B. 

Veränderung sozialer Nahräume) nicht 

aufhalten oder rückgängig machen kann. 

Die Kinder- und Jugendhilfe ist als Aus-

fallbürge für bestimmte gesellschaftliche 

Entwicklungen allerdings mit den Folgen 

konfrontiert und muss bei Vorliegen der 

Leistungsvoraussetzungen darauf reagie-

ren und bedarfsorientierte Hilfen für Kin-

der, Jugendliche und Familien anbieten. 

Auch rechtliche und politische Entschei-

dungen – wie beispielsweise die Neuerun-

gen durch das seit 2012 geltende Bundes-

kinderschutzgesetz – führen zu 

Veränderungen der zu erbringenden 

Leistungen der kommunalen Kinder- und 

Jugendhilfe. Allzu häufig wird für wach-

sende und hohe Ausgaben die Kinder- 

und Jugendhilfe selbst verantwortlich 

gemacht, ohne danach zu fragen, vor 

welchem gesellschaftlichen Hintergrund 

sich welche Aufgaben und Bedarfslagen 

zeigen. 

Wie bereits beschrieben sind die Aufga-

ben der Kinder- und Jugendhilfe gerade 

an den Schnittstellen zu anderen Insti-

tutionen oder gesellschaftlichen Teil-

systemen in den letzten Jahrzehnten 

deutlich gewachsen. Will die Kinder- und 

Jugendhilfe nicht nur entlang der Entwick-

lungsaufgaben und Bewältigungsanforde-

rungen von jungen Menschen und Fami-

lien gute Einzelfallhilfen bereitstellen, 

sondern insgesamt auf positive Lebens- 

und Sozialisationsbedingungen hinwirken, 

so ist sie hierbei auf die partnerschaftliche 

Kooperation mit anderen gesellschaftli-

chen Teilsystemen und Institutionen an-

gewiesen. Das Kinder- und Jugendhilfe-

gesetz verpflichtet die Träger der 

Jugendhilfe zu lebensweltbezogener 

Angebotsplanung und im Zuge dessen 

auch zu einer ausdrücklichen Zusammen-

arbeit mit anderen Stellen und öffentlichen 

Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die 

Lebenssituation junger Menschen und 

ihrer Familien auswirkt (§ 81 SGB VIII). 

Genannt werden hierbei unter anderem 

Schulen, Einrichtungen und Stellen des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes und 

sonstige Einrichtungen und Dienste des 

Gesundheitswesens, Familien- und Ju-

gendgerichte, Staatsanwaltschaften aber 
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auch Polizei- und Ordnungsbehörden. 

Aufgrund dieser und weiterer gesetzlicher 

Verpflichtungen zur Zusammenarbeit, aber 

nicht zuletzt auch aufgrund knapper Res-

sourcen der Kostenträger sind Vernetzung 

und Kooperation mittlerweile zu einem 

Kernaufgabenfeld der Kinder- und Ju-

gendhilfe geworden, um bedarfsgerecht 

planen, steuern und qualitativ nützliche 

Angebote vorhalten zu können. Doch so 

selbstverständlich der Appell an Koopera-

tion auch klingen mag, so voraussetzungs-

reich ist ihre politische, fachliche und 

organisatorische Ausgestaltung (vgl. Ma-

ykus 2012: 71ff.). Angefangen bei der 

Frage, wer überhaupt für welche Aufgabe 

oder welchen Fall zuständig ist, bis hin 

zum Umgang mit Machtasymmetrien bei 

den Partnern erfordert eine gelingende 

Netzwerk- und Kooperationsarbeit geklärte 

Arbeits-, Kompetenz- und Kommunikati-

onsstrukturen verbunden mit den entspre-

chenden Zeitressourcen. Sind die Rah-

menbedingungen nicht geklärt, dann birgt 

Kooperation oder Netzwerkarbeit immer 

auch das Risiko, dass Aufgaben verscho-

ben werden oder im „Dickicht“ von Unzu-

ständigkeiten liegen bleiben.  

Die Ausführungen verdeutlichen: Bei der 

Interpretation der Entwicklungen der Fall-

zahlen und Ausgaben im Leistungsbereich 

der Hilfen zur Erziehung und der Entwick-

lung angrenzender Maßnahmen müssen 

Potenziale und Grenzen der Steuerungs-

möglichkeiten der Jugendämter gleicher-

maßen berücksichtigt werden. Es gibt eine 

ganze Reihe an Steuerungsmöglichkeiten 

der Kinder- und Jugendhilfe (Jugendhilfe-

planung, Hilfeplanverfahren, Hilfegewäh-

rungspraxis im Jugendamt, Ziel-, Leis-

tungs- und Entgeltverfahren sowie 

Prozesse der Qualitätsentwicklung u. a.), 

die es dem öffentlichen Jugendhilfeträger 

erlauben, mit öffentlichen Geldern verant-

wortlich umzugehen und sicherzustellen, 

dass alle Kinder, Jugendlichen und Fami-

lien, die jeweils notwendige und geeignete 

Hilfe erhalten. Dennoch finden sich auch 

Grenzen der Steuerungsbemühungen des 

öffentlichen Kinder- und Jugendhilfeträ-

gers, die vor allem an den Schnittstellen 

zu anderen gesellschaftlichen Teilsyste-

men offenkundig werden und die nur 

durch gemeinsame Kooperationsbemü-

hungen überwunden werden können. 

Insbesondere die gesamtgesellschaftli-

chen Entwicklungen führen zu einer stei-

genden Bedarfslage von Familien, auf die 

das Jugendamt durch passgenaue Ange-

bote reagieren muss. 

Eine fundierte Planung des Leistungsbe-

reichs der Hilfen zur Erziehung wird durch 

die beschriebenen Zusammenhänge 

erschwert. Die Anzahl der jungen Men-

schen und Familien, die im kommenden 

Jahr einen Antrag auf die notwendige und 

geeignete Hilfe zur Erziehung stellen 

werden, lässt sich im Unterschied zum 

Kindertagesstättenbereich nicht vorhersa-

gen. Daraus darf allerdings nicht die Kon-

sequenz gezogen werden, dass der Leis-

tungsbereich der Hilfen zur Erziehung 

nicht steuerbar oder planbar sei. Dem 

Gegenstand der Erziehungshilfen 
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angemessen, braucht es ein differenzier-

tes Planungsverständnis, das den Ursa-

chen von Hilfebedarf ebenso Rechnung 

trägt, wie den fachlich-rechtlichen Steue-

rungsmöglichkeiten im Verantwortungsbe-

reich des öffentlichen Jugendhilfeträgers. 

Die Integrierte Berichterstattung in 

Rheinland-Pfalz stellt eine valide 

Datengrundlage bereit, die Transparenz 

über einen zentralen Leistungsbereich der 

Kinder- und Jugendhilfe sowie die Analyse 

von Wechselwirkungen zwischen der 

Inanspruchnahme von Hilfen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

ermöglichen soll. Mittels einer 

kontinuierlichen Berichterstattung über die 

Jahre hinweg können zentrale Entwicklun-

gen im Verlauf der Jahre beschrieben und 

interpretiert werden. Dadurch ergeben sich 

Hinweise auf veränderte Jugendamtspra-

xis und dementsprechend weitere Impulse 

für die fachpolitische Planung und Steue-

rung vor Ort.
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2 Datenkonzept und me-

thodisches Vorgehen  

Ziel der Integrierten Berichterstattung in 

Rheinland-Pfalz ist die Schaffung einer 

qualifizierten Wissensbasis über Jugend-

hilfeleistungsstrukturen zur Abbildung des 

Leistungsspektrums der Jugendämter. Die 

Daten bieten eine Grundlage für eine 

bedarfsgerechte und qualifizierte, aber 

auch an ökonomischen Kriterien orientier-

te Weiterentwicklung der Hilfesysteme auf 

Landesebene und in den einzelnen Kom-

munen in Rheinland-Pfalz. Hierzu bedarf 

es einerseits einer großen Transparenz 

über Leistungen der Kinder- und Jugend-

hilfe unter rechtlichen, fachlichen und 

ökonomischen Kriterien, aber auch den 

Blick auf die Bedarfslagen der jungen 

Menschen und ihrer Familien, um die 

Jugendhilfepraxis angemessen weiterent-

wickeln zu können.  

Woher stammen die Daten?  

Seit dem Beginn des Projektes im Jahr 

2002 werden im Rahmen der Datenerfas-

sung nicht nur die Leistungsbereiche der 

Hilfen zur Erziehung nach Maßgabe der 

§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII und 

darüber hinaus reichende Leistungsberei-

che erhoben, sondern auch mögliche 

Einflussfaktoren auf die Inanspruchnahme 

von Hilfen zur Erziehung.  

Der Hauptteil der Daten stammt dabei aus 

einer jährlichen vom Institut für Sozialpä-

dagogische Forschung Mainz (ism 

gGmbH) durchgeführten Erhebung bei den 

rheinland-pfälzischen Jugendämtern. Die 

Datenerhebung umfasst seit dem Jahr 

2002 im Kern die folgenden Merkmale: 

 Organisation und personelle Ausstat-

tung in den Sozialen Diensten der Ju-

gendämter, 

 personelle Ausstattung in den Berei-

chen Jugendarbeit und Jugendsozial-

arbeit, 

 vorhandene Plätze im Bereich der 

Kindertagesbetreuung, 

 Fallzahlen erzieherischer Hilfen gem. 

§§ 27 Abs. 2, 29 bis 35 SGB VIII, i.V. 

§ 41 SGB VIII, 

 Fallzahlen von Hilfen bzw. Leistungen 

gem. §§ 35a, 19, 42 SGB VIII, 

 personelle Ausstattung und Vorgänge 

im Bereich der Jugendgerichtshilfe 

 Bruttoausgaben der Jugendämter. 

Hinzu kommen Informationen zu Beratun-

gen nach §§ 16, 17, 18, 28 und 

41 SGB VIII. Diese Daten stammen aus 

einer seit dem Jahr 2005 jährlich durchge-

führten Befragung aller rheinland-

pfälzischen Erziehungs- sowie Ehe-, Le-

bens- und Familienberatungsstellen.  

Des Weiteren werden soziostrukturelle 

und demografische Daten in den Blick 

genommen, da gesamtgesellschaftliche 

Entwicklungen (Langzeitarbeitslosigkeit, 

Armut, Wandel der Familienformen) den 

Rahmen bilden, vor dem Jugendhilfeleis-

tungen notwendig werden. Die hier zu-

grundeliegenden Daten werden jährlich 

seitens des Statistischen Landesamtes 

Rheinland-Pfalz, der Bundesagentur für 

Arbeit und der Einwohnermeldebehörden 
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der rheinland-pfälzischen Städte und 

Verbandsgemeinden zur Verfügung ge-

stellt. Auch die Bevölkerungsvorausbe-

rechnung für alle kreisfreien Städte und 

Landkreise bis zum Jahr 2025 stammt 

vom Statistischen Landesamt in Rhein-

land-Pfalz.  

Bezüglich der Daten zur Bevölkerungs-

entwicklung gilt zu berücksichtigen, dass 

der bundesweit von allen statistischen 

Landesämtern durchgeführte Zensus 2011 

bei der Bereitstellung der Bevölkerungs-

zahlen für das Jahr 2013 zu Verzögerun-

gen geführt hatte. In Abstimmung mit den 

Jugendamtsleitungen der rheinland-

pfälzischen Jugendämter wurden daher 

bei der Berechnung der Eckwerte im 

Datenprofil 2013 die Bevölkerungszahlen 

des Jahres 2012 verwendet. Es wurde 

einstimmig entschieden, dass auch für die 

folgenden Erhebungsjahre jeweils die 

Bevölkerungszahlen des Vorjahres ver-

wendet werden sollen. Die Eckwerte im 

vorliegenden Datenprofil 2016 sind somit 

auf Grundlage der Bevölkerungszahlen 

des Jahres 2015 berechnet.  

Seit Einführung des Berichtswesenspro-

jektes im Jahr 2002 gab es sowohl struktu-

relle als auch konzeptionelle Veränderun-

gen. Neben punktuellen Erweiterungen 

der Erfassungsmerkmale sind im Jahr 

2012 zwei weitere zentrale Erhebungs-

bausteine hinzugekommen: 

1. Integrationshilfen nach 

§ 35a SGB VIII in Schulen (schulbe-

zogen) und in Kindertagesstätten 

(jugendamtsbezogen) sowie die zu-

gehörigen Aufwendungen 

Aufgrund der enormen Dynamik im Be-

reich der Integrationshilfen nach 

§ 35a SGB VIII wurde im Jahr 2012 

erstmals die Erfassung dieser Hilfen 

an Schulen und Kindertagesstätten 

sowie die entsprechenden Aufwen-

dungen für diese Hilfen in die Erhe-

bung aufgenommen.  

2. Hilfen für unbegleitete minderjähri-

ge Ausländer sowie die zugehörigen 

Aufwendungen 

Im Zuge der aktuellen Fluchtbewegungen 

und damit verbunden der ansteigenden 

Anzahl unbegleiteter minderjähriger Aus-

länder (umA) wurden im Jahr 2012 erst-

mals auch die Fallzahlen und Ausgaben 

für unbegleitete minderjährige Ausländer 

in den Hilfen nach §§ 33, 34 und 

42 SGB VIII erfasst. Im Erhebungsjahr 

2015 wurde die Erfassung der Fallzahlen 

und Ausgaben für unbegleitete minderjäh-

rige Ausländer auf alle Hilfen und Leistun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe ausge-

weitet. Damit wird die Integrierte 

Berichterstattung in Rheinland-Pfalz mit 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesse-

rung der Unterbringung, Versorgung und 

Betreuung ausländischer Kinder und 

Jugendlicher im Jahr 2015 die Entwicklun-

gen in diesem Bereich abbilden können. 

Das vorliegende Jugendamtsprofil enthält 

deshalb, wie bereits im Vorjahr, ein Kapitel 

mit ausgewählten Daten zu den Hilfen für 

unbegleitete minderjährige Ausländer.  
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Wie werden die Daten berechnet 

und bewertet?  

Um die jeweiligen Informationen der rhein-

land-pfälzischen Jugendamtsbezirke 

miteinander vergleichen zu können, wurde 

ein Großteil der Daten in Eckwerte umge-

rechnet, also in der Regel bezogen auf je 

1.000 im Landkreis/ in der Stadt lebende 

Kinder und Jugendliche bis unter 18 bzw. 

bis unter 21 Jahre. Ein Eckwert von 20 

bedeutet, dass von 1.000 Kindern und 

Jugendlichen der jeweiligen Altersgruppe 

20 Kinder/ Jugendliche die entsprechende 

Leistung – etwa eine erzieherische Hilfe – 

erhalten haben. Darüber hinaus werden – 

um etwas über den Stellenwert einzelner 

Hilfen im Gesamtleistungsspektrum erzie-

herischer Hilfen aussagen zu können – 

prozentuale Anteilswerte ausgewiesen.  

Da seit dem Erhebungsjahr 2015 die 

Daten zu den erzieherischen Hilfen für 

unbegleitete minderjährige Ausländer 

separat erhoben werden, sind die im 

vorliegenden Profil ausgewiesenen Daten 

– bis auf die Kapitel "4.12 Exkurs unbe-

gleitete minderjährige Ausländer" – ohne 

die Daten zu den Hilfen für umA darge-

stellt. Nur so konnte eine Vergleichbarkeit 

der Daten mit den Vorjahren und somit 

eine Fortschreibung der langfristigen 

Entwicklung gewährleistet werden. In den 

folgenden Erhebungsjahren gilt es die 

Entwicklungen im Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe sowie die Fluchtbewegungen 

genau im Auge zu behalten und vor die-

sen Hintergründen zu prüfen, ob diese 

Darstellung der Daten weiterhin beibehal-

ten werden soll oder ob eine veränderte 

Darstellung notwendig erscheint.  

Da in 10 Jugendämtern keine Angaben 

darüber gemacht werden konnten, wie 

viele der Vorgänge in der Jugendgerichts-

hilfe sich auf unbegleitete minderjährige 

Ausländer beziehen, werden in diesem 

Abschnitt "4.9 Jugendstrafverfahren" 

abweichend von der sonstigen Darstellung 

die Fallzahlen, Eckwerte und die Fallbe-

lastung inklusive der umA-Fälle berichtet. 

Ein Herausrechnen der entsprechenden 

Zahlen hätte die rheinland-pfälzische 

Entwicklung sowie die Entwicklung in den 

Aggregaten stark verfälscht. 

Beachte: Die in Kapitel 3, 4 und 5 darge-

stellten Daten, sind bis auf die Kapitel 

"4.12 Exkurs unbegleitete minderjährige 

Ausländer" sowie "4.9 Jugendstrafverfah-

ren", ohne die Fallzahlen, Dauern und 

Aufwendungen der Hilfen, die für unbeglei-

tete minderjährige Ausländer gewährt 

werden, ausgewiesen! 

Welche Vergleichsmöglichkeiten 

bieten die Daten? 

Zum interkommunalen Vergleich ausge-

wählter Indikatoren bieten die vorstehen-

den Darstellungen zwei Möglichkeiten:  

Bei der Darstellung der einzelnen Indikato-

ren wird jeweils der höchste und der nied-

rigste Wert aller Jugendämter in Rhein-

land-Pfalz berichtet, des Weiteren der 

höchste und niedrigste Wert innerhalb der 

Gruppe der kreisfreien Städte, der Land-

kreise und der kreisangehörigen Städte. 

Weiterhin werden die durchschnittlichen 
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Eck- und Anteilswerte für Rheinland-Pfalz, 

die Landkreise, die kreisfreien und die 

großen kreisangehörigen Städte darge-

stellt. Für den Fall, dass interkommunale 

Vergleiche angestellt werden, ist es sinn-

voll, den Wert des eigenen Jugendamtes 

in Relation zum Durchschnittswert der 

eigenen Bezugsgruppe zu setzen: Land-

kreise messen sich demnach mit den im 

Profil berichteten Durchschnitten der 

Landkreisjugendämter und Städte mit den 

Durchschnitten der Stadtjugendämter. 

Durch die Darstellung der quantitativen 

Entwicklung der Eck- und Anteilswerte 

zwischen 2015 und 2016 bzw. zwischen 

2002 und 20161 bietet sich zudem die 

Möglichkeit des zeitlichen Vergleichs.  

Bei der Interpretation der prozentualen 

Entwicklung der im Profil dargestellten 

Eckwerte gilt zu berücksichtigen, dass sich 

durch einen Anstieg bzw. Rückgang der 

Bevölkerung unter 21 Jahren prozentual 

stärkere bzw. geringere Veränderungen 

ergeben können als bei der Betrachtung 

der Fallzahlen.  

Weitergehende Vergleichsmöglichkeiten 

bietet die Z-Transformation: Dieses Ver-

fahren ist notwendig, um unterschiedlich 

verteilte Eckwerte, Indikatoren oder In-

dices miteinander vergleichen zu können, 

indem die unterschiedlichen Werteberei-

che aufeinander abgestimmt – also stan-

dardisiert – werden. Im Vergleich mit 

anderen Verfahren der Standardisierung 

bietet die Z-Transformation den Vorteil 

eines genau definierbaren Durchschnitts-

wertes, was die Einordnung eines Ju-

gendamtes in eine Gruppe von Jugendäm-

tern erleichtert. Die Besonderheit der Z-

Transformation besteht darin, dass der 

Mittelwert einer solchermaßen transfor-

mierten Variablen immer den Wert „0“ 

aufweist und theoretisch nach oben oder 

unten einen unbegrenzten Wertebereich 

aufweist. Je größer die Abweichung vom 

Wert „0“, desto stärker ist auch die Abwei-

chung vom Mittelwert. Da in die Berech-

nung einer z-standardisierten Variable der 

Erwartungswert (ugs. Mittelwert) und die 

dazugehörige Standardabweichung ein-

gehen, liegen erfahrungsgemäß  

 68 Prozent aller Ausprägungen einer 

Variablen im Bereich zwischen -1 und 

+1 

 95 Prozent aller Ausprägungen einer 

Variablen im Bereich zwischen -2 und 

+2  

 und 99,7 Prozent aller Ausprägungen 

einer Variablen im Bereich zwischen -3 

und +3.  

Vor diesem Hintergrund lassen sich z-

transformierte Eckwerte, Indikatoren oder 

Indices folgendermaßen interpretieren:  

 Werte kleiner als -1,0 gelten als deut-

lich unterdurchschnittlich 

 Werte im Bereich von -1,0 bis -0,11 

gelten als unterdurchschnittlichWerte 

im Bereich zwischen -0,1 und +0,1 gel-

ten als durchschnittlich 

 Werte im Bereich von +0,11 bis +1,0 

gelten als überdurchschnittlich 

 Werte größer als +1,0 gelten als deut-

lich überdurchschnittlich.  
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Die Z-Transformation wird in diesem Profil 

für ausgewählte Eck- und Anteilswerte 

durchgeführt. Die Transformation erfolgt 

immer getrennt für die 24 Landkreise und 

die 17 großen kreisangehörigen bzw. 

kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz.  



 

22 

3 Entwicklung ausgewähl-

ter Leistungen der Kinder- 

und Jugendhilfe in Rhein-

land-Pfalz 

Das Projekt „Qualitätsentwicklung durch 

Berichtswesen“ befindet sich mittlerweile 

im 15. Berichtsjahr. Durch die kontinuierli-

che Berichterstattung seit dem Jahr 2002 

ist es im Rahmen des Projekts möglich, 

landesweite und regionale Entwicklungs-

trends auch vor dem Hintergrund zentraler 

fachpolitischer wie fachplanerischer Neue-

rungen über einen längerfristigen Zeitraum 

abzubilden. Die in Kapitel 2 beschriebenen 

Erfassungsmerkmale machen deutlich, 

dass mittlerweile im Rahmen des Projek-

tes „Qualitätsentwicklung durch Berichts-

wesen“ ein breites Spektrum der Leistun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe 

abgebildet werden kann. In dem vorlie-

genden Profil wird für die einzelnen rhein-

land-pfälzischen Kommunen ein Großteil 

dieser Daten aufbereitet. Im Rahmen des 

Projektes wird damit allen rheinland-

pfälzischen Jugendämtern eine einheitli-

che Datengrundlage zur Verfügung ge-

stellt, die fachplanerisches Handeln und 

Steuern vor Ort unterstützt. 

Bevor die jugendamtsspezifischen Daten 

vorgestellt werden, sollen an dieser Stelle 

noch einmal zentrale Entwicklungslinien 

der Kinder- und Jugendhilfe vorgestellt 

werden. Datengrundlage sind die erhobe-

nen Daten für gesamt Rheinland-Pfalz in 

ihrer zeitlichen Entwicklung. Ein besonde-

rer Fokus soll in diesem Kapitel zudem auf 

der Entwicklung der Pflegekinderhilfe im 

Zeitverlauf liegen. 

Der Wandel und die Bedeutung der 

Kinder- und Jugendhilfe  

Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe ist es, 

alle jungen Menschen in ihrer individuellen 

und sozialen Entwicklung zu fördern und 

Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu 

beraten und zu unterstützen. Außerdem ist 

es ihre Aufgabe, Benachteiligungen zu 

vermeiden und Kinder und Jugendliche 

vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. 

Hierzu steht der Kinder- und Jugendhilfe 

mit den Vorgaben des Sozialgesetzbuches 

VIII eine breite Palette an familienunter-

stützenden, familienergänzenden und 

familienersetzenden Hilfeangeboten zur 

Verfügung. Die Ausgestaltung dieses 

ausdifferenzierten Angebots erfolgt in den 

Kommunen unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Bedarfslagen und Strukturen. 

Die Kinder- und Jugendhilfe weist in ihren 

zentralen Strukturelementen eine hohe 

Kontinuität auf und ist in all ihren Hand-

lungsfeldern und Leistungsbereichen in 

den letzten Jahrzehnten deutlich gewach-

sen. Sie wird in ihren verschiedenen Funk-

tionen öffentlich derzeit so stark wahrge-

nommen und von so vielfältigen Akteuren 

als Partnerin ins Boot geholt wie noch nie 

zuvor. Auch aus Sicht der Adressatinnen 

und Adressaten sind weite Teile der Inan-

spruchnahme von Angeboten der Kinder- 

und Jugendhilfe, wie beispielsweise Kin-

dertagesbetreuung, Erziehungsbera-

tung, Schulsozialarbeit und Jugendar-
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beit, fast zu einer „biographischen 

Selbstverständlichkeit“ geworden (vgl. 

BMFSFJ 2013: 251). Mit ihren Angeboten 

und Leistungen der Beratung, Bildung, 

Förderung und individuellen erzieheri-

schen Hilfen stellt die Kinder- und Ju-

gendhilfe heute ein unabdingbares sozia-

les Infrastruktur- und 

Unterstützungsangebot dar, das allen 

jungen Menschen und Familien in einer 

Kommune zu Gute kommt. 

Dieser strukturelle Bedeutungszuwachs 

der Kinder- und Jugendhilfe ist Ausdruck 

des politischen Willens und neuer Erwar-

tungen, zugleich aber auch Folge verän-

derter Lebensverhältnisse und wachsen-

der Bedarfe vor Ort. Im Bereich der Hilfen 

zur Erziehung haben sich die Fallzahlen 

und Ausgaben in den vergangenen zehn 

Jahren deutlich erhöht, die Eingliede-

rungshilfen nach § 35a SGB VIII nehmen 

ebenfalls kontinuierlich als Inklusionshilfen 

an der Schnittstelle von Jugendhilfe und 

Schule zu. Für eine wachsende Anzahl 

unbegleiteter minderjähriger Ausländer 

müssen neue Konzepte entwickelt wer-

den. Kindertagesstätten werden zu Famili-

enzentren ausgebaut. Die Kinder- und 

Jugendhilfe entwickelt sich weiter zu ei-

nem zentralen Bestandteil kommunaler 

Bildungslandschaften - und familienfreund-

licher Kommunen. Kaum eine bedeutsame 

gesellschaftspolitische Herausforderung 

wie beispielsweise die Gestaltung des 

demografischen Wandels, die Integration 

von Kindern, Jugendlichen und Familien 

mit Migrationshintergrund, die Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskonvention, die 

Bearbeitung von Armutslagen oder die 

Verbesserung der Bildungsbedingungen - 

lassen sich ohne eine gut ausgebaute und 

konzeptionell entwicklungsfähige Kinder- 

und Jugendhilfe bearbeiten.  

Unter dem Strich weist diese Entwicklung 

auf eine weitere „Normalisierung“ hin, die 

dazu führt, dass die Kinder- und Jugend-

hilfe in der „Mitte der Gesellschaft“ ange-

kommen ist und ein zentrales Feld der 

Kommunalpolitik darstellt. Diese Normali-

sierung und eng damit verbunden die 

Ausdifferenzierung des Leistungsspekt-

rums machen Planung und Steuerung zu 

zentralen Handlungsstrategien der Kinder- 

und Jugendhilfe. Nur durch eine qualifi-

zierte einzelfallbezogene sowie einzelfall-

übergreifende Planung und Steuerung 

kann ein verantwortungsvoller und geziel-

ter Umgang mit begrenzten öffentlichen 

Mitteln im sozialen Bereich sichergestellt 

und gleichzeitig gewährleistet werden, 

dass Kommunen die notwendigen und 

geeigneten Hilfe- und Unterstützungs-

maßnahmen für alle Kinder, Jugendlichen 

und Familien vorhalten.  

 

3.1 Zentrale Befunde und Ent-

wicklungen in Rheinland-Pfalz 

Die Herausforderungen, die sich für die 

Jugendämter in Rheinland-Pfalz vor dem 

Hintergrund der skizzierten Entwicklungen 

der Kinder- und Jugendhilfe im Hinblick 

auf Steuerungs- und Planungsaufgaben 

ergeben, sind vielfältig. Grundlage einer 
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jeden Planung und einer daraus abgeleite-

ten fachlichen Steuerung ist dabei eine 

solide Berichterstattung der quantitativen 

Entwicklungen in den jeweiligen Kommu-

nen. Im Folgenden werden daher zu-

nächst ausgewählte landesweite Trends 

und Kernbefunde aus dem Erhebungsjahr 

2016 dargestellt. Die Darstellung dieser 

zentralen Befunde bildet den Rahmen, um 

die jugendamtsspezifischen Daten der 

einzelnen Kommunen (vgl. Kapitel 4) in 

den Landesvergleich einzuordnen und 

Abweichungen bzw. Parallelen vor dem 

Hintergrund regionaler Spezifika zu veror-

ten. 

An dieser Stelle sei noch einmal darauf 

verwiesen, dass aufgrund der Vergleich-

barkeit der Daten mit den vorherigen 

Erhebungsjahren im Folgenden die Fall-

zahlen, Eckwerte, Anteile und Ausgaben 

in den genannten Leistungsbereichen der 

Kinder- und Jugendhilfe ohne die Hilfen, 

die für unbegleitete minderjährige Auslän-

der gewährt wurden, ausgewiesen wer-

den. Vereinzelt wird an den entsprechen-

den Stellen jedoch auf die Fallzahlen und 

Aufwendungen für diese Hilfen verwiesen.  

Inanspruchnahme der Hilfen zur 

Erziehung in Rheinland-Pfalz  

Fallzahlen bleiben konstant auf hohem 

Niveau: Landesweiter Anstieg seit dem 

Vorjahr um knapp 400 Hilfen  

Im Jahr 2016 wurden in Rheinland-Pfalz 

26.538 Hilfen zur Erziehung gem. 

§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII gewährt. 

Damit ist nach der starken Expansions-

phase zwischen den Jahren 2002 und 

2011 weiterhin ein deutlich schwächerer 

Fallzahlanstieg zu beobachten. Im Ver-

gleich zum Erhebungsjahr 2015 sind die 

Fallzahlen der erzieherischen Hilfen um 

397 Hilfen bzw. 1,5 % angestiegen. Der 

leichte Rückgang der Inanspruchnahme 

der Hilfen, der zwischen den Jahren 2014 

und 2015 zu verzeichnen war, bleibt damit 

zunächst einmalig.  

Neben den 26.538 dargestellten Hilfen 

wurden im Jahr 2016 darüber hinaus 

weitere 2.963 Hilfen zur Erziehung gem. 

§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII für un-

begleitete minderjährige Ausländer 

gewährt. Diese Hilfen haben damit im 

Vergleich zum Vorjahr mit einem Anstieg 

von 2.272 Hilfen ein deutliches Plus zu 

verzeichnen. Werden alle gewährten 

erzieherischen Hilfen in Rheinland-Pfalz 

zusammengenommen, so entfallen rund 

11,2 % auf die Hilfen für unbegleitete 

minderjährige Ausländer. Bei diesen Hilfen 

handelt es sich naheliegender Weise 

hauptsächlich um Unterbringungen über 

Tag und Nacht gem. § 34 SGB VIII, da die 

unbegleiteten minderjährigen Ausländer 

Weise auf familienersetzende Hilfen an-

gewiesen sind. Rund 77 % aller Hilfen für 

unbegleitete minderjährige Ausländer 

wurden als diese Hilfeform gewährt. 

 



 

 
25 

 

Abbildung 3: Entwicklung der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29 bis 35, 41 SGB VIII) in Rhein-
land-Pfalz in den Jahren 2002 bis 2016 (Fallzahlen der am 31.12. laufenden und im jeweiligen Jahr 
beendeten Hilfen) und Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer 
 

Rund 3 % der jungen Menschen 

unter 21 Jahren erhalten erneut eine 

Hilfe zur Erziehung 

Werden die Fallzahlen der Hilfen zur 

Erziehung in Relation zur Bevölkerung 

unter 21 Jahren gesetzt, so ergibt sich im 

Jahr 2016 landesweit ein Wert von 33,7 

Hilfen gem. §§ 27 Abs. 2, 29-35, 

41 SGB VIII je 1.000 junger Menschen im 

Alter von unter 21 Jahren in Rheinland-

Pfalz. Anders ausgedrückt haben rund 

3 % der rheinland-pfälzischen Kinder und 

Jugendlichen unter 21 Jahren eine Hilfe 

zur Erziehung erhalten.  

Bedingt durch den demografischen Wan-

del und die damit einhergehende Verklei-

nerung der relevanten Altersgruppe der 

unter 21-Jährigen ist der Eckwert der 

erzieherischen Hilfen seit dem Jahr 2002 

stärker gestiegen als die Fallzahlen und 

hat sich in diesem Zeitraum von knapp 17 

auf rund 34 Hilfen verdoppelt. Im Jahres-

vergleich 2015/2016 ist der Eckwert der 

erzieherischen Hilfen annähernd unverän-

dert geblieben. Zwar sind die Fallzahlen 

im gleichen Zeitraum um knapp 1,5 % 

gestiegen, allerdings hat auch die Bevöl-

kerung unter 21 Jahren einen leichten 

Zuwachs zu verzeichnen (plus 1,5 %), 

sodass der Eckwert trotz gestiegener 

Fallzahlen konstant geblieben ist.  

Städte haben im Vergleich zu den 

Landkreisen eine höhere Inan-

spruchnahme der Hilfen zur Erzie-

hung 

Der beschriebene Fallzahlanstieg um 

1,5 % im Bereich der Hilfen zur Erziehung 

im gesamten Bundesland konstituiert sich 

aus den unterschiedlichen regionalen 

Entwicklungen der kreisfreien und kreis-

angehörigen Städte sowie die der Land-

kreise. Wie bereits in den Vorjahren fallen 

die Fallzahlentwicklungen in den ein-

zelnen Jugendamtsbezirken sehr unter-
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schiedlich aus: So weisen eine ganze 

Reihe der rheinland-pfälzischen Jugend-

ämter einen teils deutlichen Fallzahlan-

stieg von bis zu 26,4 % auf, während 

zahlreiche andere Kommunen gleichzeitig 

Fallzahlrückgänge um bis zu 12,4 % zu 

verzeichnen haben. 

Auch bezogen auf die für die Hilfen zur 

Erziehung relevante Bevölkerungsgruppe 

der unter 21-Jährigen zeigen sich in den 

einzelnen Jugendamtsbezirken in Rhein-

land-Pfalz erhebliche Disparitäten. Wäh-

rend der landesweite Eckwert bei rund 34 

erzieherischen Hilfen gem. §§ 27 Abs. 2, 

29-35, 41 SGB VIII je 1.000 unter 21-

Jährige liegt, hat das Jugendamt mit dem 

höchsten Eckwert rund 75 Hilfen, das 

Jugendamt mit dem niedrigsten Eckwert 

knapp 18 Hilfen zu verzeichnen. Hierbei 

zeigen sich vor allem erhebliche Unter-

schiede zwischen den Städten und den 

Landkreisen: Die Landkreise haben im 

Durchschnitt im Jahr 2016 einen Eckwert 

von rund 29, während die entsprechenden 

Eckwerte erzieherischer Hilfen in den 

kreisfreien Städten mit rund 43 Hilfen und 

in den kreisangehörigen Städten mit rund 

57 Hilfen je 1.000 unter 21-Jährige deut-

lich darüber liegen.  

Ein Blick auf die Entwicklung der Eckwerte 

zeigt, dass in den Landkreisen und insbe-

sondere in den kreisangehörigen Städten 

die langfristige Zunahme der Eckwerte im 

Vergleich mit den kreisfreien Städten 

deutlich stärker ausfällt, dies allerdings 

ausgehend von einem unterschiedlichen 

Ausgangsniveau. Im Verlauf der Erhe-

bungsjahre 2002 bis 2016 sind die Unter-

schiede zwischen kreisfreien Städten 

und Landkreisen mit Blick auf den Eck-

wert der Hilfen zur Erziehung sukzessive 

kleiner geworden. Fiel der Eckwert der 

kreisfreien Städte im Jahr 2002 mit rund 

26 Hilfen noch doppelt so hoch aus wie 

der Eckwert der Landkreise mit rund 13 

Hilfen, liegt der entsprechende Eckwert 

der kreisfreien Städte im Jahr 2016 mit 

knapp 43 um das 1,5-fache über dem 

Wert der Landkreise (29).  

In diesem Zusammenhang gilt festzuhal-

ten, dass die beschriebenen regionalen 

Unterschiede in dem Maße wünschens-

wert sind, „in dem dies der jugendhilfe-

rechtlich verankerten Vielfalt der Kinder- 

und Jugendhilfe entspricht und soweit dies 

mit den unterschiedlichen Lebensbedin-

gungen der dort lebenden Kinder und 

Jugendlichen korrespondiert“ (Arbeitsstelle 

Kinder- und Jugendhilfestatistik 2016: 

33f.). Ein bedeutender Teil der Differenzen 

zwischen kreisfreien und kreisangehörigen 

Städten sowie Landkreisen kann damit auf 

die strukturellen Unterschiede dieser im 

Hinblick auf soziostrukturelle Belastungs-

faktoren (vgl. Kapitel 1 und Kapitel 4.1) 

zurückgeführt werden. Gleichzeitig geben 

die regionalen Disparitäten jedoch auch 

Hinweise auf Unterschiede in der Organi-

sation der Jugendämter (z. B. Personal-

ressourcen, Spezialisierungen), dem 

fachlich-konzeptionellen Verständnis von 

Hilfen sowie der Gewährungspraxis in den 

Jugendämtern. Diesbezüglich besteht laut 

dem Monitor Hilfen zur Erziehung 
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(2016: 34) „offensichtlich kein übergreifen-

des Verständnis zwischen den Jugendäm-

tern in Deutschland“. 

Der Wandel des Ausbaus hin zu 

ambulanten Hilfen setzt sich – wenn 

auch weniger stark – fort 

Im Zuge des Ausbaus der ambulanten 

Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 

(§§ 27 Abs. 2 amb., 29-31, 35 amb., 

41 amb. SGB VIII) hat sich deren Fallzahl 

seit 2002 um rund 8.929 Hilfen, entspre-

chend rund 173 %, erhöht. Alle anderen 

Hilfesegmente zeigen im Vergleich in der 

langfristigen Betrachtung deutlich kleinere 

oder keine Fallzahlanstiege. Im Jahr 2016 

werden in Rheinland-Pfalz 14.090 Hilfen 

im ambulanten Bereich durchgeführt; im 

Jahr 2002 waren es noch 5.161 Hilfen. 

Der Vorjahresvergleich in Rheinland-Pfalz 

zeigt zwischen den Jahren 2015 und 2016 

einen Anstieg der ambulanten Hilfen um 

275 Hilfen bzw. 2,0 %. 

Die vorliegenden Daten zeigen, dass auf 

die gestiegene Nachfrage erzieherischer 

Hilfen in den vergangenen Jahren haupt-

sächlich mit einem Ausbau im ambulanten 

Hilfesegment reagiert wurde (vgl. Abbil-

dung 4). Dieser sowohl rechtlich intendier-

te als auch fachlich gut begründbare Pa-

radigmenwechsel zu einer 

Angebotsstruktur, die verstärkt familien-

unterstützende Hilfen vorhält, führt zu 

einer veränderten Praxis entlang des 

Bedarfs von jungen Menschen und deren 

Familien, die stärker an den lebensweltli-

chen Bezugssystemen orientiert ist. 
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Abbildung 4: Entwicklung der Fallzahlen nach Hilfesegmenten (ambulant, teilstationär, stationär und 
Vollzeitpflege) in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 bis 2016 (absolute Fallzahlen, ohne umA) 

 

Neben den ambulanten Hilfen wurde in 

den letzten Jahren in Rheinland-Pfalz 

auch der Bereich der Vollzeitpflege 

(§ 33 SGB VIII) ausgebaut. Seit Beginn 

der Erhebung im Jahr 2002 ist eine konti-

nuierliche Steigerung der Inanspruchnah-

mequote in diesem Bereich zu beobach-

ten. Wurden im Jahr 2002 3.266 Hilfen 

gem. § 33 SGB VIII gewährt, waren es im 

Jahr 2016 insgesamt 5.015 Hilfen. Damit 

sind die Fallzahlen der Vollzeitpflege um 

über das 1,5-fache angestiegen (plus 

54 %). Im Jahresvergleich 2015/2016 

haben die Hilfen gem. § 33 SGB VIII mit 

einem Plus von 3,4 % prozentual den 

höchsten Fallzahlanstieg aller Hilfeseg-

mente zu verzeichnen. 

Während die ambulanten Hilfen und die 

Vollzeitpflege weiter ansteigen, zeigen 

sich im Bereich der stationären Hilfen 

(§§ 27 Abs. 2 stat., 34, 35 stat., 41 stat. 

SGB VIII) seit dem Erhebungsjahr 2013 

Rückgänge bei den Fallzahlen. Im Jahr 

2016 wurden in Rheinland-Pfalz insge-

samt 5.588 stationäre Hilfen gewährt, 

was im Vergleich zum Vorjahr einem 

Rückgang um 68 Hilfen bzw. 1,2 % ent-

spricht. Der Bereich der teilstationären 

Hilfen (§§ 27 Abs. 2 teilstat., 32, 

35 teilstat., 41 teilstat. SGB VIII) ist in der 

langfristigen Betrachtung der Inanspruch-

nahme erzieherischer Hilfen das einzige 

Hilfesegment, das einen Rückgang der 

Fallzahlen von 1.976 Hilfen im Jahr 2002 

auf 1.845 teilstationäre Hilfen im Jahr 

2016 zu verzeichnen hat. Dies entspricht 

einer prozentualen Verringerung der Fall-

zahlen um rund 6,6 %. Im Vergleich zum 

Vorjahr ist die Inanspruchnahme der teil-

stationären Hilfen leicht um 27 Hilfen und 

damit um 1,5 % angestiegen.  

Über die Hälfte der Hilfen werden im 

ambulanten Bereich gewährt  

Auch im Jahr 2016 verändert sich die 

Verteilung der Anteile der einzelnen Hil-
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fesegmente im Gesamtleistungsspektrum 

der erzieherischen Hilfen kaum. Hier 

verdeutlicht sich weiterhin der in den 

letzten Jahren in der gesamten Kinder- 

und Jugendhilfe sichtbar gewordene Pa-

radigmenwechsel. Gewährt werden zu-

nehmend familienunterstützende statt 

familienersetzende Maßnahmen, die den 

Präventionsgedanken vor den Interventi-

onsgedanken stellen. 

In der langfristigen Entwicklung zeigt sich, 

dass sich durch die Expansion im ambu-

lanten Bereich auch die anteilige Vertei-

lung im Gesamtleistungsspektrum der 

Hilfen zur Erziehung deutlich verändert 

hat. Während im Jahr 2002 noch jeweils 

rund ein Drittel der Hilfen im ambulanten 

und stationären Bereich gewährt wurden, 

sind es im Jahr 2016 über die Hälfte der 

Hilfen (53,1%), die als ambulante Maß-

nahme durchgeführt werden und lediglich 

in jedem fünften Fall erfolgt die Unter-

bringung in einer stationären Einrichtung 

(21,1 %). Werden die ambulanten und 

teilstationären Hilfen zusammengenom-

men, so werden in Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2016 rund 60 % aller erzieherischen 

Hilfen unter Beibehaltung und Stärkung 

des familialen Bezuges gewährt. In rund 

19 % der Fälle wird das Kind/ der Jugend-

liche in einer geeigneten Pflegefamilie 

untergebracht.  

 

 

Abbildung 5: Anteilige Verteilung der Hilfen zur Erziehung nach Hilfesegmenten (ambulant, teilstatio-
när, stationär und Vollzeitpflege) in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 und 2016 (Angaben in Pro-
zent)
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Personalausstattung die Entwicklungen 

der Aufwendungen für die gewährten 

Leistungen entscheidend. Im Jahr 2015 

wurden bundesweit rund 40,7 Milliarden 

Euro für die Kinder- und Jugendhilfe 

ausgegeben. Rund 65 % dieser Aufwen-

dungen entfallen auf den Bereich der 

Kindertagesbetreuung, der damit ausga-

benmäßig das größte Leistungssegment 

der Kinder- und Jugendhilfe darstellt. 

Weitere 21 % und damit knapp 

8,7 Milliarden Euro setzten sich aus dem 

Bereich der Hilfen zur Erziehung (ein-

schließlich der Erziehungsberatung) zu-

sammen. Die Aufwendungen für erzieheri-

sche Hilfen haben damit bundesweit in 

den letzten 15 Jahren einen Anstieg um 

rund 83 % zu verzeichnen. Mittlerweile 

werden in der gesamten Bundesrepublik 

rund 543 Euro pro Kind/ Jugendlichem 

unter 21 Jahren in erzieherische Hilfen 

investiert (vgl. Arbeitsstelle Kinder- und 

Jugendhilfestatistik 2017b). Diese Grö-

ßenordnung verweist auf die hohe Bedeu-

tung der Hilfen zur Erziehung als perso-

nenbezogene Dienstleitung der Kinder- 

und Jugendhilfe. Der Monitor Hilfen zur 

Erziehung (2016: 35) verweist mit Blick auf 

die enorm gestiegenen Fallzahlen und 

Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erzie-

hung in den letzten Jahrzehnten darauf, 

dass sich die Hilfen zur Erziehung zuneh-

mend zwischen Fragen der Qualitätsent-

wicklung, der fachlichen Herausforderun-

gen und Handlungsaufträgen auf der 

einen Seite sowie einem enormen Kos-

tendruck und damit fiskalischen Heraus-

forderungen auf der anderen Seite bewe-

gen und stellt darin ein „strukturelles Di-

Dilemma“ fest. 

Wird der Blick auf die Entwicklungen in 

Rheinland-Pfalz gerichtet, so zeigt sich, 

dass im Jahr 2016 rund 

395 Millionen Euro für Hilfen zur Erzie-

hung nach §§ 27 Abs. 2, 29-35, 

41 SGB VIII ausgegeben wurden.2 Im 

Vergleich zum Beginn der Erhebung im 

Jahr 2005 zeigt sich damit ein Anstieg der 

Aufwendungen um rund 

163 Millionen Euro bzw. etwa 70 %. Im 

Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben 

für erzieherische Hilfen landesweit um 

rund 13 Millionen Euro und damit um 

3,5 % angestiegen (Abbildung 6). Die 

Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung 

sind damit im Vergleich zu den Fallzahlen 

prozentual etwas stärker angestiegen. 

Hier war im Vorjahresvergleich eine Stei-

gerung der Fallzahlen um 1,5 % gegeben. 
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Abbildung 6 Entwicklung der Ausgaben für erzieherische Hilfen (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) in 
den Jahren 2005 bis 2016 in Rheinland-Pfalz (Angaben in Mio. Euro) 
 

Rund 70 % der Aufwendungen für 

erzieherische Hilfen entfallen auf die 

Unterbringung junger Menschen 

außerhalb ihrer Familien  

Wird der Blick darauf gerichtet, wie sich 

die 395 Millionen Euro, die für den Bereich 

der Hilfen zur Erziehung landesweit aus-

gegeben werden, auf die unterschiedli-

chen Hilfesegmente verteilen, so zeigt 

sich, dass rund 275,6 Millionen Euro für 

die Unterbringung junger Menschen in 

einer stationären Einrichtung 

(§ 34 SGB VIII) bzw. einer Pflegefamilie 

(§ 33 SGB VIII) aufgewendet wurden. Dies 

entspricht einem Anteil von 69,7 % der 

Gesamtausgaben für erzieherische Hilfen. 

Der Großteil der Ausgaben fällt dabei mit 

rund 211,9 Millionen Euro im Bereich der 

stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII. Die 

stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII 

machen somit über die Hälfte aller Auf-

wendungen aus (53,6 %), während auf 

den Bereich der Vollzeitpflege 

(§ 33 SGB VIII) 16,1 % und damit 

63,7 Millionen Euro entfallen. Die stationä-

ren Hilfen sind damit im Gesamtspektrum 

der Hilfen zur Erziehung der mit Abstand 

größte Einzelposten.  

Im Vergleich dazu werden im Bereich der 

ambulanten Hilfen (§§ 29-31 SGB VIII) 

etwa 74,9 Millionen Euro ausgegeben, 

was einem Anteil von rund 19 % ent-

spricht. Auf den Bereich der teilstationä-

ren Hilfen (§ 32 SGB VIII) entfallen - 

entsprechend der deutlich niedrigeren 

Fallzahlen - 36,4 Millionen Euro und damit 

9,2 % der Gesamtausgaben für erzieheri-

sche Hilfen.3  

Wird an dieser Stelle der Vergleich zur 

anteiligen Verteilung der Fallzahlen nach 

Hilfesegmenten gezogen, fällt auf, dass 

während über die Hälfte der erzieheri-
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Im Gegensatz dazu wird zwar nur jede 

fünfte Hilfe im stationären Bereich ge-

währt, allerdings machen diese Hilfen über 

die Hälfte der Aufwendungen für Hilfen zur 

Erziehung aus. Damit wird die besondere 

Bedeutung der stationären Hilfen auf die 

Höhe der Gesamtausgaben in den einzel-

nen Kommunen deutlich. 

 

Abbildung 7: Anteil der Ausgaben für die einzelnen Hilfesegmente an allen Ausgaben für die Hilfen 
zur Erziehung in Rheinland-Pfalz in 2016 (Angaben in Prozent) 
 

Rheinland-pfälzische Jugendämter 

investieren rund 500 Euro je jungem 

Mensch in die Gewährung von Hil-

fen zur Erziehung  

Werden die Aufwendungen im Bereich der 

erzieherischen Hilfen (§§ 27 Abs. 2, 29-

35, 41 SGB VIII) auf die relevante Bevöl-

kerungsgruppe unter 21 Jahren bezogen, 

so ergeben sich landesweit Pro-Kopf-

Ausgaben von rund 502 Euro. Die lang-

fristige Entwicklung in Rheinland-Pfalz 

zeigt, dass die Pro-Kopf-Ausgaben damit 

seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005 

um rund 240 Euro und somit um rund 

92 % angestiegen sind. Im Vergleich zum 

Vorjahr zeigt sich - wie schon bei der 

Darstellung der Eckwerte erzieherischer 

Hilfen - kaum eine Veränderung der 

Ausgaben je Kind/ Jugendlichem unter 21 

Jahren. Auch hier führt der leichte Zu-

wachs der Bevölkerung trotz steigender 

Gesamtausgaben dazu, dass die Pro-

Kopf-Ausgaben für die Hilfen zur Erzie-

hung annähernd unverändert bleiben. 

Analog zu den beobachteten interkommu-

nalen Unterschieden bezüglich der Inan-

spruchnahmequote erzieherischer Hilfen 

zeigen sich auch hinsichtlich der Pro-Kopf-

Ausgaben erhebliche Unterschiede zwi-

schen den kreisfreien und kreisangehö-

rigen Städten sowie den Landkreisen. 

Die kreisangehörigen und kreisfreien 

Städte weisen mit rund 815 bzw. 663 Euro 

pro Kind/ Jugendlichem unter 21 Jahren 

deutlich höhere Pro-Kopf-Ausgaben auf 

als die Landkreise mit rund 422 Euro (vgl. 

Abbildung 8). In der langfristigen Entwick-

lung seit dem Jahr 2005 haben sich die 
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Pro-Kopf-Ausgaben in den Landkreisen 

mehr als verdoppelt; In den kreisangehöri-

gen Städten liegen die Ausgaben pro 

jungem Mensch unter 21 Jahren im Jahr 

2016 um das 2,5-fache über dem Aus-

gangswert im Jahr 2005. In den kreisfreien 

Städten, welche im Jahr 2005 auf einem 

deutlich höheren Niveau gestartet sind, ist 

im gleichen Zeitraum ein Zuwachs um das 

1,5-fache zu beobachten, der damit deut-

lich niedriger ausfällt als in den rheinland-

pfälzischen kreisangehörigen Städten und 

Landkreisen. 

Des Weiteren lässt die beschriebene 

Konstanz der Pro-Kopf-Ausgaben im 

Vergleich zum Vorjahr nicht automatisch 

auf die Entwicklung in den einzelnen 

rheinland-pfälzischen Jugendamtsbezirken 

schließen. Wie bereits in den Vorjahren 

fällt die Entwicklung der Pro-Kopf-

Ausgaben in den einzelnen Jugend-

amtsbezirken sehr unterschiedlich aus: 

So weisen eine ganze Reihe der rhein-

land-pfälzischen Jugendämter einen teils 

deutlichen Anstieg der Pro-Kopf-Ausgaben 

von bis zu 20,1 % auf, während zahlreiche 

andere Kommunen gleichzeitig einen 

Rückgang der Ausgaben je 

Kind/ Jugendlichem unter 21 Jahren um 

bis zu 18,3 % zu verzeichnen haben. 

Insbesondere im Durchschnitt der Land-

kreise in Rheinland-Pfalz sind die Pro-

Kopf-Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr 

gestiegen (plus 3,6 %). Auch die kreisan-

gehörigen Städte weisen einen Zuwachs 

um rund 2,1 % auf, während in den kreis-

freien Städten durchschnittlich ein Rück-

gang um 1,6 % zu beobachten ist. 

 

 

Abbildung 8 Entwicklung der Pro-Kopf-Ausgaben für erzieherische Hilfen (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 
41 SGB VIII) je Kind/Jugendlichem unter 21 Jahren in den Jahren 2005 bis 2016 in Rheinland-Pfalz 
(Angaben in Euro) 
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Personal(-ressourcen) in den rhein-

land-pfälzischen Jugendämtern 

Niedrigster Ausbau der Personal-

ressourcen in den Jugendämtern 

seit Beginn der Erhebung  

Das Jugendamt hat sich mittlerweile zu 

einer bedeutsamen Fachbehörde für 

Kinder, Jugendliche und ihre Familien 

entwickelt. Ob es um den Ausbau der 

Kindertagesbetreuung oder der Frühen 

Hilfen geht, die Verbesserung von Bil-

dungschancen durch schulbezogene 

Jugendhilfeangebote oder präventive 

Ansätze zur Vermeidung von Jugendkri-

minalität, so kommt dem Jugendamt in 

besonderer Weise eine fachplanerische 

Gestaltungsaufgabe zu. Über das Ju-

gendamt wird fachlich geplant, gesteuert 

und konzeptionell entwickelt, was an 

öffentlicher Verantwortung für das Auf-

wachsen junger Menschen in einer Kom-

mune zur Verfügung gestellt werden soll. 

Eine bedarfsorientierte Infrastrukturent-

wicklung, die sich sozialräumlich auf kon-

krete Lebenslagen junger Menschen und 

Familien bezieht, setzt fachlich starke 

Jugendämter voraus. Angesichts des 

gesamtgesellschaftlichen Bedeutungsge-

winns der Kinder- und Jugendhilfe, des 

qualitativen und quantitativen Zuwachses 

an Aufgaben und Anforderungen bezeich-

net der 14. Kinder- und Jugendbericht die 

Jugendämter in Deutschland als das 

organisatorische „Herzstück“ der Kinder- 

und Jugendhilfe: als Agentur des Helfens, 

institutionalisierter Ausdruck des staatli-

chen Wächteramtes, Akteur im Sozial-

raum, aber insbesondere als Dienstleister 

für junge Menschen und Familien (vgl. 

BMFSFJ 2013: 42).  

Der Allgemeine Soziale Dienst des 

Jugendamts stellt in diesem Zusammen-

hang einen zentralen Bestandteil der 

sozialen Infrastruktur einer Kommune dar. 

Als Organisationseinheit des öffentlichen 

Jugendhilfeträgers obliegt es dem ASD, 

seinen Möglichkeiten und Aufgaben ent-

sprechend, günstige Sozialisationsbedin-

gungen für junge Menschen zu schaffen 

bzw. dort auf ihre Erhaltung hinzuwirken, 

wo sie gefährdet sind. Für Eltern und 

soziale Einrichtungen im Gemeinwesen 

bildet der ASD eine zentrale Anlaufstelle, 

wenn es um Fragen der Erziehung und 

Sozialisation junger Menschen geht. 

Im Jahr 2016 gibt es in Rheinland-Pfalz 

rund 695 Vollzeitstellenäquivalente in den 

Sozialen Diensten der Jugendämter. 

Berücksichtigt wurden hierbei alle Perso-

nalstellen, die in den Arbeitsbereichen 

Allgemeiner Sozialer Dienst, Jugendge-

richtshilfe, Pflegekinderdienst, Trennungs- 

und Scheidungsberatung und Heimkinder-

dienst des öffentlichen Jugendhilfeträgers 

liegen. Seit Beginn der Erhebung im Jahr 

2002 zeigt sich ein kontinuierlicher Aus-

bau der Personalressourcen in den 

Jugendämtern um rund 63 %. Durch-

schnittlich sind die Personalstellen in 

Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jah-

ren bis 2015 jährlich um 4,4 % ausgebaut 

worden. Mit einem Anstieg von rund 2 % 

im Vergleich zum Jahr 2015 hat der An-
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stieg der Vollzeitäquivalente in den Sozia-

len Diensten im Jahr 2016 an Dynamik 

verloren. Es setzt sich zwar der Trend des 

Personalausbaus fort, allerdings ist die 

geringste Zunahme seit Beginn der inte-

grierten Berichterstattung im Jahr 2002 zu 

beobachten. Absolut haben die 41 Ju-

gendamtsbezirke in Rheinland-Pfalz die 

Sozialen Dienste um insgesamt rund 13 

Vollzeitstellen im Jahr 2016 im Vergleich 

zu 2015 erweitert (Abbildung 9).

 

 

Abbildung 9: Entwicklung der Personalstellen in den Sozialen Diensten der Jugendämter (ASD, PKD, 
JGH, HiH, TuS) in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 bis 2016  
 

Setzt man die Personalstellen in Bezug 

zur Bevölkerungsgruppe der unter 21-

Jährigen, ergeben sich für Rheinland-Pfalz 

0,88 Personalstellen pro 1.000 Kinder und 

Jugendliche unter 21 Jahren im Jahr 2016. 

Der Eckwert zeigt sich damit unverändert 

im Vergleich zum Vorjahr (ohne Abbil-

dung). Auch in den kreisfreien und kreis-

angehörigen Städten sowie den Landkrei-

sen zeigen sich nur marginale 

Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. 

Der leichte Ausbau der Personalres-

sourcen im Zusammenspiel mit einem 

leichten Bevölkerungszuwachs ist der 

Grund für die Stabilität der jeweiligen  

Eckwerte. In den kreisfreien Städten 

kommen 1,20 Vollzeitäquivalente in den 

Sozialen Diensten auf 1.000 junge Men-

schen unter 21 Jahren, was einem Plus 

von 42,9 % seit 2002 entspricht. Weil die 

kreisangehörigen Städte und Landkreise 

ein niedrigeres Ausgangsniveau an Per-

sonalstellen im Jahr 2002 hatten als die 

kreisfreien Städte, weisen sie vergleichs-

weise hohe Wachstumsraten auf. In den 

kreisangehörigen Städten liegt der Eck-

wert im Jahr 2016 bei 1,29 und damit um 

114 % höher als im ersten Berichtsjahr. 

Die Landkreise zeigen mit einem Eckwert 

von 0,74 ein Plus von rund 118 %. 
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Stabile Fallbelastung bei gleichzei-

tigem Anstieg von Personalstellen 

und Hilfen zur Erziehung 

Abbildung 10 verdeutlicht, dass seit dem 

Jahr 2009 die Personalaufstockungen in 

den Sozialen Diensten zu einer stetigen 

Reduzierung der Fallbelastung geführt 

haben. Die Entwicklung zum Jahr 2016 

zeigt zwar keine Trendwende, dennoch 

bleibt die Fallbelastung erstmals seit 2009 

annähernd stabil.

 

 

Abbildung 10: Entwicklung der Personalstellen in den Sozialen Diensten der Jugendämter, Entwick-
lung der Fallzahl der Hilfen zur Erziehung und Entwicklung des Fallbelastungsindikators (Fälle pro 
Vollzeitäquivalent) in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 bis 2016 (2002=100 %, Angaben in %) 

 

Eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft in den 

Sozialen Diensten hatte durchschnittlich 

38,2 Fälle (Hilfen zur Erziehung gem. 

§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) in 

Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 zu betreuen. 

Die durchschnittliche Fallbelastung liegt in 

den kreisangehörigen Städten mit 44,0 

Hilfen pro Vollzeitäquivalent am höchsten 

und wird gefolgt von den Landkreisen mit 

38,9 Hilfen und den kreisfreien Städten mit 

35,8. Die Fallbelastung änderte sich im 

rheinland-pfälzischen Durchschnitt um 

minus 0,4 % im Vergleich zum Vorjahr, 

während die kreisfreien Städte ein leichtes 

Plus von 1,5 % und die Landkreise ein 

leichtes Minus von 1,5 % aufweisen. Für 

die kreisangehörigen Städte lässt sich 

keine Veränderung feststellen. 

Es zeigen sich dabei zum Teil große Un-

terschiede zwischen den verschiedenen 

Gebietskörperschaften. Die niedrigste 

Fallbelastung in den kreisfreien und kreis-

angehörigen Städten liegt bei 28,7 Hilfen 

pro Vollzeitäquivalent, während die höchs-

te mit 53,6 fast doppelt so hoch ist. Die 

Spannbreite bei den Landkreisen erweist 

als sich als deutlich größer: Die niedrigste 

Ausprägung ist 19,9, während der höchste 

Wert mit 66,0 mehr als das Dreifache 

einnimmt. Auch die Veränderungen für 

100 103 
106 

110 

119 
123 

130 
135 

142 

149 
153 

160 163 

113 

120 

129 

141 

156 

165 
168 

171 172 173 

170 

173 

111 

114 
117 

118 

127 

127 
125 

120 
115 

113 

106 106 

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Personalstellen Hilfen zur Erziehung Fallbelastung im ASD



 

 
37 

einzelne Kommunen sind dynamischer als 

der 2015/2016 stabile Wert zunächst 

annehmen lässt. In den kreisfreien und 

kreisangehörigen Städten sind eine maxi-

male Abnahme von minus 19,0 % und ein 

Zuwachs von bis zu plus 8,4 % beobacht-

bar. Auch hier zeigt sich, die Spannweite 

der Veränderungen ist im Vergleich zum 

Vorjahr bei den Landkreisen größer als bei 

den kreisfreien und kreisangehörigen 

Städten. Am stärksten nimmt die Fallbe-

lastung hier um 14,6 % ab und erreicht 

eine Zunahme von bis zu 29,5 %. 

Beachte: Bei der Interpretation der Fallbe-

lastung ist stets zu berücksichtigen, dass 

hier nur ein Ausschnitt des Aufgabenbe-

reiches der Fachkräfte in den Sozialen 

Diensten in die Berechnung mit einbezo-

gen wird. Des Weiteren gilt es zu beden-

ken, dass die Quantität der Fälle wenig 

aussagekräftig im Hinblick auf das tat-

sächliche Arbeitsvolumen ist. Je nach 

Komplexität des Einzelfalls variiert der 

Aufwand, der notwendig ist, um abzuklä-

ren welche Probleme und Ressourcen die 

Familie hat, welche Hilfekonstrukte sinn-

voll sind, in welcher Intensität eine Hilfe 

angemessen ist und welche einzelnen 

Schritte hierzu notwendig sind. 

Auf ein Vollzeitstellenäquivalent 

entfallen in den Sozialen Diensten 

rund 51 Fälle 

Um die Arbeit in den Sozialen Diensten 

besser abbilden zu können, wurde im 

Erhebungsjahr 2016 erstmals eine Fallbe-

lastung berechnet, die neben den bisher 

ausgewiesenen Hilfen zur Erziehung auch 

die Hilfen nach § 35a SGB VIII sowie die 

Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII um-

fasst. Aufgrund der unterschiedlichen 

Grundlagen der Berechnung ist die darge-

stellte Fallbelastung nicht mit der Fallbe-

lastung aus den Profilen in den Vorjahren, 

die nur die Hilfen zur Erziehung berück-

sichtigte, vergleichbar. 

Damit ein Vergleich mit dem Vorjahr trotz-

dem möglich ist, wurde für das Jahr 2015 

rückwirkend die Fallbelastung bezogen auf 

die Hilfen zur Erziehung, die Eingliede-

rungshilfen und die Inobhutnahmen be-

rechnet (s. Kapitel 4.10).

Tabelle 1 Fallzahlen aus den Bereichen §§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII, § 35a SGB VIII 

sowie § 42 SGB VIII (ohne umA) je Vollzeitstelle in den Sozialen Diensten im Jahr 2016 in 

Rheinland-Pfalz 

 Fallzahl absolut 
Fallzahl pro Vollzeit-

stellenäquivalent 

Rheinland-Pfalz 35.373 50,9 

Niedrigster/höchster Wert eines 
Jugendamtes 

- 27,3 / 86,5 

Erweitert man die Betrachtung der Fallbe-

lastung über die Hilfen zur Erziehung (§§ 

27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) um die 

Hilfen für seelisch behinderte junge Men-

schen (§ 35a SGB VIII) sowie Inobhut-

nahmen (§ 42 SGB VIII), so wurden im 
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Jahr 2016 in den rheinland-pfälzischen 

Jugendämtern 35.373 Hilfen in diesen 

Bereichen gewährt. Im rheinland-

pfälzischen Durchschnitt kommen rund 51 

der o.g. Hilfen auf ein Vollzeitstellenäqui-

valent. 

Die Inanspruchnahme der Eingliede-

rungshilfe gem. § 35a SGB VIII in 

Rheinland-Pfalz  

Höchste Fallzahlsteigerung seit 

2010 im Bereich der Eingliede-

rungshilfen gem. § 35a SGB VIII 

Neben den Hilfen zur Erziehung spielt die 

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

Kinder und Jugendliche gem. 

§ 35a SGB VIII eine bedeutende Rolle im 

Angebotsspektrum der Kinder- und Ju-

gendhilfe. Im Jahr 2016 wurden in Rhein-

land-Pfalz 34.065 Hilfen zur Erziehung 

(§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) sowie 

Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 

gewährt. Von diesen Hilfen nehmen die 

Eingliederungshilfen mit 7.527 gewähr-

ten Hilfen im Jahr 2016 einen Anteil von 

knapp über einem Fünftel ein. Von diesen 

Eingliederungshilfen sind 2.630 Frühför-

derfälle (34,9 %). 

Ein Blick auf die langfristige Entwicklung 

der Hilfen seit dem Jahr 2002 zeigt, dass 

nach einem leichten Rückgang der Fall-

zahlen zwischen den Jahren 2005 bis 

2007 fast durchgängig ein Fallzahlanstieg 

der Eingliederungshilfen zu beobachten 

ist. Beträgt die Anzahl der Hilfen gem. § 

35a SGB VIII (inklusive der Frühförderfäl-

le) im Jahr 2002 noch 5.494, ist bis zum 

Jahr 2016 eine Steigerung von 37,0 % auf 

7.527 festzustellen. Damit setzt sich der 

Wachstumstrend seit 2009 fort und die 

Fallzahl erreicht einen neuen Höchstwert. 

Mit einer Steigerungsrate von 6,5 % im 

Vergleich zu 2015 ist im aktuellen Jahres-

vergleich das größte Wachstum in Rhein-

land-Pfalz seit 2010 festzustellen (Abbil-

dung 11).

 

Abbildung 11: Entwicklung der Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII inkl. Frühförderfälle) sowie der 
Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 bis 
2015 (absolute Fallzahlen / ohne umA) 
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Die Fallzahlzunahme der Hilfen gem. § 

35a SGB VIII (inklusive der Frühförderfäl-

le) ist in den Jahren 2014 bis 2016 haupt-

sächlich durch einen Anstieg der Frühför-

derfälle erklärbar. Deren Anzahl stieg von 

2.025 im Jahr 2014 um rund 30 % auf 

2.630 im Jahr 2016 an. Im gleichen Zeit-

raum ist bei den Eingliederungshilfen gem. 

§ 35a SGB VIII ohne Frühförderfälle von 

4.656 ein vergleichsweise geringer An-

stieg von 5,2 % auf 4.897 zu beobachten 

(ohne Abbildung). 

Auch 2016 erhalten rund 1 % der 

unter 21-jährigen eine Eingliede-

rungshilfe gem. § 35a SGB VIII 

Auf die Bevölkerungsgruppe der unter 21-

Jährigen bezogen, zeigt sich, dass die 

Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 

(inklusive Frühförderfälle) auch relativ 

gesehen an Bedeutung gewinnen. Der 

letztjährige Befund, dass rund 1 % der 

unter 21-Jährigen in Rheinland-Pfalz eine 

Eingliederungshilfe erhalten, bestätigt sich 

auch im Jahr 2016. Mittlerweile werden 

rund 9,6 der genannten Hilfen pro 1.000 

der unter 21-Jährigen gewährt, was einem 

leichten Plus von 4,9 % im Vergleich zum 

Vorjahr entspricht. Seit Beginn der Inte-

grierten Berichterstattung im Jahr 2002 hat 

sich der Eckwert der Hilfen gem. § 35a 

SGB VIII insgesamt um rund 60 % erhöht 

(Abbildung 12). 

Auch bei den Hilfen nach § 35a SGB VIII 

zeigen sich hohe interkommunale Dispari-

täten bei der Praxis von Hilfegewährung 

und Inanspruchnahme innerhalb der rhein-

land-pfälzischen Jugendamtsbezirke: Die 

Spannbreite reicht dabei im Jahr 2016 von 

2,7 Hilfen je 1.000 Kinder und Jugendliche 

unter 21 Jahren in einem Landkreis bis hin 

zu 18,4 Hilfen ebenfalls in einem anderen 

Landkreis. Diese große interkommunale 

Spannbreite lässt sich zum Teil auch auf 

Abgrenzungsschwierigkeiten der Einglie-

derungshilfe zu den erzieherischen Hilfen 

zurückführen. Zudem können bestimmte 

Verweisungs- oder Vermittlungspraktiken 

(z. B. durch Schulen, Ärzte, Anbieter) 

einen Einfluss auf die Hilfenachfrage 

haben. 
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Abbildung 12: Entwicklung der Eckwerte Eingliederungshilfe (Anzahl der Hilfen gem. § 35a SGB VIII 
pro 1.000 der unter 21-Jährigen) 
 

Etwa ein Fünftel der Hilfen nach 

§ 35a SGB VIII werden als Integrati-

onshilfen an Kindertagesstätten und 

Schulen gewährt 

Den größten Anteil an allen Hilfen gem. § 

35a SGB VIII nehmen mit 36,9 % ambu-

lante Hilfen ein, gefolgt von Frühförderfäl-

len mit 35,0 % und Integrationshilfen am 

Ort Schule mit 17,6 %. Die anderen Arten 

der Eingliederungshilfen, stationäre 

(6,4 %), teilstationäre (2,4 %) oder integra-

tive Hilfen in der Kita (1,8 %), nehmen 

vergleichsweise geringe Anteile ein (Ab-

bildung 13). 

Durch die seit dem Erhebungsjahr 2012 

zusätzlich durchgeführte Erhebung der 

Integrationshilfen in Schulen und Kinder-

tagesstätten wird deutlich, dass diese 

Hilfen unter anderem zu den Fallzahl- und 

Kostenanstiegen im Bereich der Eingliede-

rungshilfen nach § 35a SGB VIII beitra-
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kreisangehörigen Städte hier mit 16,0 % 

den niedrigsten durchschnittlichen Anteil 

aufweisen, liegt er in den kreisfreien Städ-

ten bei 19,5 % und den Landkreisen bei 

17,1%. Eine weitere Differenzierung der 

Gebietskörperschaften zeigt sich bei den 

stationären Eingliederungshilfen. Hier 

weisen die Landkreise mit 4,9 % den 

niedrigsten Anteil auf, gefolgt von den 

kreisfreien Städten mit 7,9 %. Die kreisan-

gehörigen Städte haben hingegen mit 

10,6 % einen fast doppelt so hohen Wert 

wie die Landkreise (Abbildung 13).

 

 

Abbildung 13: Struktur der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII in Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 
(Angaben in Prozent)4 

 

Der Anteil der Eingliederungshilfen, die als 
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fälle) aufgewendet. Das sind 4,4 Millionen 

mehr als noch im Jahr 2016 und somit ein 

Anstieg der Aufwendungen um 7,7 %. Die 

Fallzahlen sind im gleichen Zeitraum um 

6,5 % gestiegen.  

Betrachtet man die Ausgaben für den 

Bereich der Hilfen zur Erziehung gemein-

sam mit den Aufwendungen für den Be-

reich § 35a SGB VIII (inkl. Frühförderfälle), 

so ergibt sich für das Jahr 2016 ein Ge-

samtausgabenvolumen von 456 Millionen 

Euro, was einem Zuwachs von 4 % seit 

2015 entspricht. 

Pro-Kopf-Ausgaben für Eingliede-

rungshilfen sinken in den Städten 

und steigen in den Landkreisen 

Bei einem Ausgabenvolumen von rund 61 

Millionen Euro für Eingliederungshilfen 

gem. § 35a SGB VIII im Jahr 2016 und 

788.049 junge Menschen unter 21-Jahren, 

die am 31.12.2015 in Rheinland-Pfalz 

lebten, ergeben sich durchschnittliche 

Pro-Kopf-Ausgaben von rund 77 Euro. 

Dies entspricht einer Steigerung von 6,1 % 

im Vergleich zu 2015. Damit setzt sich der 

Ausbautrend weiterhin fort, auch wenn die 

Steigerung von 2015 zu 2016 niedriger 

ausfällt als von 2014 zu 2015. 

Die kreisfreien Städte haben mit rund 102 

Euro höhere durchschnittliche Pro-Kopf-

Ausgaben als die Landkreise mit rund 

69 Euro und die kreisangehörigen Städte 

mit rund 62 Euro. Insgesamt stiegen die 

Pro-Kopf-Ausgaben im rheinland-

pfälzischen Durchschnitt, wobei sich für 

die einzelnen Aggregate Unterschiede 

zeigen. Bei den Landkreisen stiegen die 

Pro-Kopf-Ausgaben im Vergleich zum 

Vorjahr im Durchschnitt um 11,0 %. In den 

kreisfreien und kreisangehörigen Städten 

ist hingegen ein Minus von 1 %, bzw. 

sogar 7,0 % beobachtbar.

 

 
 
Abbildung 14: Entwicklung des Eckwerts für Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII inkl. Frühförderfäl-
le) pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jahren und der Bruttoausgaben für Hilfen gem. § 35a SGB VIII 
pro Kind/Jugendlichem unter 21 Jahren in den Jahren 2005 bis 2016 (Angaben in Prozent; 
2005=100 %) 
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Ein Blick auf die langfristige Entwicklung 

zeigt, dass seit dem Jahr 2005 die Pro-

Kopf-Ausgaben für Eingliederungshilfen 

nach § 35a SGB VIII stärker angestiegen 

sind als die zugrundeliegenden Eckwerte. 

Abbildung 14 verdeutlicht, dass, während 

die Pro-Kopf-Ausgaben für Hilfen nach 

§ 35a SGB VIII in den letzten zehn Jahren 

um rund 216 % gestiegen sind, die Eck-

werte im gleichen Zeitraum "nur" um 62 % 

angestiegen sind. 

Der Anteil der Aufwendungen für 

Hilfen nach § 35a SGB VIII nimmt 

kontinuierlich zu  

Der Anstieg der Ausgaben für die Einglie-

derungshilfen nach § 35a SGB VIII in den 

letzten Jahren führt auch zu einer Ver-

schiebung der Relation der Ausgaben für 

Eingliederungshilfen und der Ausgaben für 

Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 

41 SGB VIII) im Spektrum der einzelfall-

bezogenen Unterstützungsformen. Im Jahr 

2005 lag der Anteil der Ausgaben für 

Maßnahmen nach § 35a SGB VIII an allen 

Ausgaben für Hilfen zur Erziehung und 

Eingliederungshilfen bei 8,6 % und ist bis 

zum Jahr 2016 auf 13,4 % gestiegen 

(Abbildung 15).

 

 

Abbildung 15: Relation der Ausgaben von Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII, inkl. Frühförderfälle) 
und Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) in Rheinland-Pfalz von 2005 bis 2016 
(Angaben in Prozent) 
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Steuerung und Planung als Zu-

kunftsaufgabe der Weiterentwick-

lung der Kinder- und Jugendhilfe 

Die bisher dargestellt Ergebnissen zeigen, 

dass auch in diesem Berichtsjahr die 

rheinland-pfälzische Jugendhilfe eine 

Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten 

für junge Menschen und ihre Familien 

geleistet hat. Es sind 26.538 Hilfen zur 

Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 

41 SGB VIII) und 7.527 Eingliederungshil-

fen (§ 35a SGB VIII) gewährt worden, 

darüber hinaus noch 2.963 Hilfen zur 

Erziehung für unbegleitete minderjährige 

Ausländer, ein Großteil davon in Form von 

Unterbringungen gem. § 34 SGB VIII. 

Niedrigschwellige Hilfe und Unterstützung 

wurde durch Beratungen in Jugendämtern 

sichergestellt. Von diesen wurden im Jahr 

2016 insgesamt 24.930 durchgeführt. Das 

Angebotsspektrum erweitern die Erzie-

hungs-, Ehe-, Familie und Lebensbera-

tungsstellen, die 23.153 Beratungen gem. 

§§ 16, 17, 28, 41, SGB VIII (inkl. Einmal-

beratungen) anboten.  

Auf die Anzahl der jungen Menschen 

relativiert, bedeutet dies, dass rund 34 von 

1.000 jungen Menschen unter 21 Jahren 

in Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 durch 

eine Hilfe zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-

35, 41 SGB VIII) unterstützt wurden. Zu-

sätzlich wurden 9,6 Eingliederungshilfen 

gem. § 35a SGB VIII (inklusive Frühförder-

fälle) pro 1.000 der unter 21-Jährigen 

§ 35a SGB VIII (inklusive Frühförderfälle) 

gewährt. Die formlosen Beratungen in den 

Jugendämtern erreichten durchschnittlich 

32 von 1.000 junger Menschen unter 21 

Jahren. Die Beratungen gem. §§ 16, 17, 

28, 41 SGB VIII (inkl. Einmalberatungen) 

konnten von 1.000 unter 21-Jährigen rund 

29 erreichen. 

Als eine wichtige Entwicklung der Jugend-

hilfe in den letzten Jahren wurde hier auch 

der Zuwachs von Vollzeitpflegen 

(§ 33 SGB VIII) besprochen. Von 2005 zu 

2016 stieg deren Anzahl um 36 % und 

nähert sich zusehends der Anzahl der 

Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) an. Der 

Fallzahlenanstieg geht einher mit neuen 

fachlichen Herausforderungen hinsichtlich 

der Diversität und Vielfalt von Pflegefor-

men, Beteiligungs- und Beschwerdefor-

men sowie Elternbeteiligung. Nicht nur in 

diesem Bereich ist die Jugendhilfe gefragt, 

ihren Blick für aktuelle Entwicklungen zu 

schärfen. 

Angesichts des gesamtgesellschaftlichen 

Bedeutungsgewinns der Kinder- und 

Jugendhilfe, des qualitativen und quantita-

tiven Zuwachses an Aufgaben und Anfor-

derungen, stellt sich die Frage, wie die 

rheinland-pfälzischen Jugendämter den 

damit einhergehenden anspruchsvollen 

und weitreichenden Planungsaufgaben 

und ihrer Steuerungsverantwortung ge-

recht werden können. Hier gilt es die 

Jugendämter zu „strategischen Zentren“ 

weiterzuentwickeln. Eine wesentliche 

Zielperspektive im Rahmen der künftigen 

Weiterentwicklung der Kinder- und Ju-

gendhilfe stellt somit die Stärkung der 

fachlichen Steuerungsmöglichkeiten des 

öffentlichen Jugendhilfeträgers dar. Vor 
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dem Hintergrund einer weitreichenden 

Aufgaben- und Verantwortungsausweitung 

der kommunalen Jugendämter bedarf es 

einer Neudefinierung der fachlichen Steu-

erungsmöglichkeiten sowie einer Gesamt-

konzeption für die Jugendämter als fach-

lich-strategische Steuerungszentren in den 

Kommunen. 

Der 14. Kinder- und Jugendbericht be-

zeichnet die Jugendämter in Deutschland 

als das organisatorische „Herzstück“ der 

Kinder- und Jugendhilfe: als Agentur des 

Helfens, institutionalisierter Ausdruck des 

staatlichen Wächteramtes, Akteur im 

Sozialraum, aber insbesondere als Dienst-

leister für junge Menschen und Familien. 

Er konstatiert, dass örtliche Aufgaben der 

Kinder- und Jugendhilfe auch künftig in 

der Fachbehörde „Jugendamt“ unter ein-

heitlicher Leitung zu erfüllen sind und nicht 

auf unterschiedliche kommunale Ämter 

oder Fachbereiche verteilt werden sollten. 

Jugendämter müssen noch stärker zu 

strategischen Zentren einer Gestaltung 

des Aufwachsens von Kindern und Ju-

gendlichen werden, damit ressortübergrei-

fende Gestaltung möglich ist (vgl. BMFSFJ 

2013: 42). 

Im Folgenden wird die Pflegekinderhilfe 

als ein zentrales Leistungsfeld der Kinder- 

und Jugendhilfe detaillierter betrachtet. 

Dabei werden die zeitliche Entwicklung 

und regionale Spezifika aufgegriffen. 

3.2 Fokus Pflegekinderhilfe: 

quantitativer Ausbau und fach-

liche Herausforderungen  

Die Pflegekinderhilfe ist – neben der Hei-

merziehung – eines der traditionsreichen 

Handlungsfelder der Kinder- und Jugend-

hilfe. Sie hat seit Inkrafttreten des Kinder- 

und Jugendhilfegesetzes im Hintergrund 

zu den prägenden Entwicklungen im Be-

reich der Hilfen zur Erziehung langsam 

und kontinuierlich etabliert und stabilisiert 

sowie weiter an Bedeutung gewonnen. 

Zwar zeigt der Blick auf die Fallzahlen 

zwischen den Jahren 1995 und 2005 im 

Bereich der Vollzeitpflege in Deutschland, 

dass sich diese nicht wesentlich verändert 

haben. Wurden im Jahr 1995 bundesweit 

58.405 Hilfen gem. § 33 SGB VIII gewährt, 

so waren es zehn Jahre später 59.407 und 

damit rund 1.000 Hilfen mehr. Wird der 

Blick jedoch auf die folgenden zehn Jahre 

zwischen 2005 und 2015 gerichtet, so ist 

ein deutlicher Fallzahlanstieg in diesem 

Bereich um 26.809 Hilfen auf 86.216 

Unterbringungen in Pflegefamilien im Jahr 

2015 zu beobachten. Damit sind die Fall-

zahlen im Bereich der Vollzeitpflege allein 

in den letzten zehn Jahren in der Bundes-

republik um rund 45 % angestiegen (vgl. 

BMFSFJ 2013: 488; Statistisches Bun-

desamt 2017). 

Entwicklung der Vollzeitpflege in 

Rheinland-Pfalz  

Wie oben dargelegt zeigt sich in der Bun-

desrepublik Deutschland seit 2005 ein 
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deutlicher Anstieg der Fallzahlen der 

Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII. Auch in 

Rheinland-Pfalz lässt sich diese Entwick-

lung nachvollziehen. Gab es im Jahr 2005 

noch 3.676 Vollzeitpflegen, sind es im 

Jahr 2016 insgesamt 5.015 und damit 

rund 36 % mehr. Diese Entwicklung gilt es 

allerdings im Kontext des allgemeinen 

Ausbaus der Hilfen zur Erziehung zu 

betrachten. So stieg die Anzahl der insge-

samt gewährten Hilfen zur Erziehung 

(§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) von 

2005 zu 2016 um 53,1 %, die Anzahl der 

ambulanten Hilfen (§§ 27 Abs. 2, 29-31, 

35, 41 SGB VIII) um 64,1 % und die An-

zahl der Fremdunterbringungen ohne 

Vollzeitpflege (§§ 27 Abs. 2, 34, 

35 stat., 41 stat. SGB VIII) im selben 

Zeitraum um 13,8 %. Neben der Ambulan-

tisierung der Hilfen zur Erziehung lässt 

sich in Rheinland-Pfalz also auch ein 

eindeutiger Trend zur Vollzeitpflege inner-

halb der letzten elf Jahre identifizieren 

(Abbildung 16). 

 

 

Abbildung 16: Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII in eigener 
Kostenträgerschaft) in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 bis 2016 
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rigen Städte mit einem Plus von 67,1 % 

auf. Allerdings handelt es sich hierbei um 

vergleichsweise geringe Fallzahlen (vgl. 

Abbildung 17). Von den 1.339 zwischen 

2005 und 2016 in Rheinland-Pfalz hinzu-

gekommenen Vollzeitpflegen entfallen 

61,5 % (823) auf die Landkreise, 25,8 % 

(345) auf die kreisfreien Städte und 

12,8 % (171) auf die kreisangehörigen 

Städte. Damit lässt sich ein Großteil der 

oben beschriebenen Entwicklung auf den 

starken Fallzahlenanstieg in den Flächen-

landkreisen zurückführen. 

Liegt diese unterschiedliche Entwicklung 

von kreisfreien und kreisangehörigen 

Städten sowie den Landkreisen an unter-

schiedlichen Ausgangsniveaus und ent-

sprechenden „Nachholeffekten“? Im Jahr 

2005 wurden rund 4,1 Vollzeitpflegen 

(§ 33 SGB VIII) pro 1.000 der unter 21-

Jährigen gewährt. Bis zum Jahr 2016 hat 

sich der Eckwert auf 6,4 erhöht. Die Eck-

werte von kreisangehörigen und kreis-

freien Städten unterscheiden sich im Jahr 

2005 dabei nur leicht mit 7,0 bzw. 6,2. Die 

Landkreise hingegen haben den niedrigs-

ten Eckwert mit 3,1 Vollzeitpflegen pro 

1.000 junger Menschen unter 21 Jahren. 

Im Jahr 2016 hat sich der Eckwert im 

rheinland-pfälzischen Durchschnitt auf 6,4 

erhöht. Die kreisangehörigen Städte ha-

ben aktuell mit 11,7 den höchsten durch-

schnittlichen Eckwert, gefolgt von den 

kreisfreien Städten mit 8,8 und den Land-

kreisen mit 5,1.

 

 

Abbildung 17: Entwicklung des Eckwerts Vollzeitpflege (Anzahl der Vollzeitpflegen gem. 
§ 33 SGB VIII pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jahren von 2005 bis 2016 nach Gebietskörper-
schaft) 
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Entwicklungen. Bis zum Jahr 2010 bewegt 

sich der Eckwert Vollzeitpflege in den 

kreisfreien und kreisangehörigen Städten 

auf ähnlichem Niveau, wobei auch hier 

schon eine steilere Steigung beim Eckwert 

der kreisangehörigen Städte zu beobach-

ten ist. Während sich ab dem Jahr 2011 

nur noch ein leichter Anstieg des Eckwerts 

bei den kreisfreien Städten zu abzeichnet, 

setzt sich die Entwicklung in den kreisan-

gehörigen Städten fort. 

Zunehmende Annäherung der Voll-

zeitpflege und der Heimerziehung  

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) sowie Hei-

merziehung und betreutes Wohnen 

(§ 34 SGB VIII) sind die zentralen Formen 

der familienersetzenden Hilfen zur Erzie-

hung. Deswegen werden diese beiden 

Hilfearten im Folgenden miteinander in 

ihrer Entwicklung in Rheinland-Pfalz seit 

2005 verglichen. In Abbildung 18 wird die 

Entwicklung der Eckwerte beider Hilfear-

ten (Anzahl der jeweiligen Hilfe pro 1.000 

unter 21-Jährige) dargestellt, wobei der 

Eckwert im Jahr 2005 die Grundlage des 

Vergleiches ist. Von 2005 bis ins Jahr 

2012 entwickeln sich die Eckwerte Voll-

zeitpflege (§ 33 SGB VIII) sowie Heimer-

ziehung und betreutes Wohnen 

(§ 34 SGB VIII) ähnlich und weisen eine 

Steigerung von ungefähr 40 % auf. Wäh-

rend dann zum Jahr 2013 der Eckwert 

Vollzeitpflege im Vergleich zu 2012 kon-

stant bleibt, sinkt der Eckwert Heimerzie-

hung erstmals seit 2005 leicht. Ab 2014 

setzt der Eckwert Vollzeitpflege den bishe-

rigen Steigerungstrend fort, bis ins derzei-

tige Berichtsjahr 2016 und liegt mittlerwei-

le 56,1 % über dem Ausgangswert von 

2005. Der Eckwert Heimerziehung ist nach 

dem konstanten Anstieg bis ins Jahr 2012 

in den letzten Berichtsjahren kontinuierlich 

gesunken. Der Rückgang ist dabei ver-

gleichsweise konstant, sodass die Annä-

herung an den Ausgangswert von 2005 

nicht auf einzelne Entwicklungsschritte 

zurückzuführen ist. Im Jahr 2016 liegt der 

Eckwert Heimerziehung „lediglich“ um 

29,3 % über dem beobachteten Wert im 

Jahr 2005, während er im Jahr 2012 an 

seinem Höchstpunkt um 40,7 % darüber 

lag.
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Abbildung 18: Entwicklung der Eckwerte Heimerziehung und Vollzeitpflege (Anzahl der Hilfen gem. 
§§ 33, 34 SGB VIII pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jahren; 2005 = 100 %) 
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lässt sich also seit 2012 ein Rückgang des 

Eckwerts Heimerziehung feststellen, wäh-

rend der Eckwert Vollzeitpflege den 

Wachstumstrend seit 2005 fortsetzt. In der 

regionalen Differenzierung ergeben sich in 

Abbildung 19 Hinweise auf die Ursachen 

dieser Entwicklung.  

Die Anzahl der Vollzeitpflegen relativiert 

auf die Anzahl der jungen Menschen ist 

demnach in kreisfreien und kreisangehöri-

gen Städten sowie den Landkreisen ge-

stiegen. Eine besonders deutliche Steige-

rung lässt sich bei den kreisangehörigen 

Städten beobachten. Die relative Anzahl 

der Heimerziehung ist in den Landkreisen 

zwischen 2005 und 2006 moderat und in 

den kreisangehörigen Städten stark ge-

stiegen, während die kreisfreien Städte 

nach dem Erreichen eines Maximalwertes 

zwischen 2010 und 2013 auf dem Aus-

gangsniveau von 2005 sind.

 

Abbildung 19: Entwicklung der Eckwerte Vollzeitpflege und Heimerziehung (Anzahl der Hilfen pro 
1.000 der unter 21-Jährigen) 
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Die vorliegenden Daten zeigen deutlich, 

dass die Vollzeitpflege zunehmend an 

Bedeutung gewonnen hat und weiter-

hin gewinnt. Die Vollzeitpflege ist – ne-

ben der Heimerziehung – eines der traditi-

onsreichsten Handlungsfelder der Kinder- 

und Jugendhilfe. Durch die Ausgestaltung 

der einzelnen Hilfen im Kontext „quasi-

normaler“ Familiensettings wird im Rah-

men der Vollzeitpflege besonders deutlich, 

wie gesamtgesellschaftlich wichtige Auf-

gaben im Zusammenwirken von Professi-

on und bürgerlichem Engagement wahr-

genommen werden können. Allerdings 

zeigen sich auch im Bereich der Vollzeit-

pflege weiterhin vielfältige Potenziale zur 

Weiterentwicklung. Dabei darf die Vollzeit-

pflege weder bei ihrer Weiterentwicklung 

mit professionellen Strukturen überdeckt 

werden, noch sollte sie sie als Produkt in 

standardisierten Leistungsbeschreibungen 

neben den anderen Hilfen verschwinden. 

Ziel muss sein, ihre Möglichkeiten und 

Grenzen klarer zu profilieren und auf die 

dazu erforderlichen Rahmenbedingungen 

hinzuarbeiten (vgl. Rock, Moos, Müller 

2008: 245f.). 
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4 Profil für Rheinland-

Pfalz
5
 

In Kapitel 4 werden die Daten für Rhein-

land-Pfalz im Vergleich mit den durch-

schnittlichen Eck- und Anteilswerten der 

anderen kreisangehörigen und kreisfreien 

Städte, der rheinland-pfälzischen Land-

kreise sowie des gesamten Landes Rhein-

land-Pfalz dargestellt und kommentiert.  

In Kapitel 4.1 werden zunächst aktuelle 

und bedeutsame soziostrukturelle Belas-

tungsfaktoren für die Jugendhilfe darge-

stellt. Dazu gehören lang- und kurzfristige 

Erwerbslosigkeit von Jugendlichen und 

Erwachsenen sowie die Abhängigkeit von 

Kindern von Sozialleistungen nach dem 

SGB II. Das Kapitel 4.2 beschreibt die 

demografische Entwicklung der Alters-

gruppen junger Menschen. Durch diese 

beiden Kapitel werden die in 4.3 vorge-

stellten zentralen Leistungsdaten der 

Kinder- und Jugendhilfe gerahmt. Bei der 

Interpretation dieser Daten gilt zu berück-

sichtigen, dass neben den soziostrukturel-

len Belastungsfaktoren auch die jeweilige 

Hilfegewährungspraxis und konzeptionelle 

Ausrichtung der einzelnen Jugendämter 

die Inanspruchnahmequoten der verschie-

denen Hilfen maßgeblich mitbestimmen. 

 

4.1 Soziostrukturelle Belas-

tungsfaktoren 

Nachfolgend werden ausgewählte sozio-

strukturelle Indikatoren dargestellt, von 

denen angenommen wird, dass sie in 

einem Zusammenhang mit der Inan-

spruchnahme erzieherischer Hilfen ste-

hen. Es liegt dabei die Annahme zu Grun-

de, dass Familien in ökonomisch prekären 

Situationen besonderen Belastungen 

ausgesetzt sind. Dadurch kann ein erhöh-

ter Unterstützungsbedarf für Kinder, Ju-

gendliche und Eltern bzw. Personensor-

geberechtigte entstehen, bei dem die 

Kinder- und Jugendhilfe aktiv wird. 

Die Anzahl an Personen, die in Bedarfs-

gemeinschaften nach dem SGB II leben 

(bezogen auf alle unter 65-Jährigen) ist 

dabei ein wichtiger Indikator für den Anteil 

der Personen, der in einer Kommune von 

Armutsgefährdung betroffen ist. Zu dieser 

Personengruppe gehören auch Kinder 

unter 15 Jahren, die Sozialgeld erhalten 

(bitte beachten Sie hierzu den Hinweis auf 

Seite 38). Die Knappheit finanzieller Mittel 

kann sich dabei auf verschiedene Lebens-

bereiche auswirken und so direkt oder 

indirekt die Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen beeinflussen. Auch ihre 

gesellschaftliche Teilhabe ist dadurch 

gefährdet. Wissenschaftliche Studien 

zeigten beispielweise auf, dass Kinder aus 

armutsgefährdeten Familien häufiger in 

der Schule fehlen, niedrigere Bildungsab-

schlüsse erreichen, ein geringeres 

Selbstwertgefühl aufweisen, seltener in 

Vereinen aktiv sind und kleinere Freund-

schaftsnetzwerke pflegen. Auch Eltern 

unterliegen aufgrund der angespannten 

finanziellen Situation häufig Stress, wel-

cher sie erschöpft und der sich in Konflik-

ten, Streit, Trennungen oder sogar Gewalt 

kanalisiert (u.a. AWO-ISS-Studie 2012, 
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Bertelsmann Stiftung 2016, Lutz 2012, 

Walper & Riedel  2011). Über diese Wir-

kung auf der Individualebene lassen sich 

die Befunde zum Zusammenhang von 

Armutsgefährdungsquote und der Inan-

spruchnahme von Hilfen zur Erziehung in 

Kommunen erklären: Rund 54 % der 

Familien, die im Jahr 2015 eine Hilfe zur 

Erziehung erhalten haben, sind vollständig 

bzw. teilweise auf Transferleistungen 

angewiesen; nur auf die alleinerziehenden 

Hilfeempfängerinnen und -empfänger 

bezogen liegt der Anteil bei rund 68 % 

(vgl. Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhil-

festatistik 2017a). Die Erziehungshilfen 

werden so zu einer Ausfallbürgschaft für 

gesamtgesellschaftlich verursachte Prob-

lemlagen von Familien mit Kindern. 

Beachte: In der Vergangenheit setzte sich 

die Zahl der in Bedarfsgemeinschaften 

lebenden Personen im Wesentlichen aus 

Empfängerinnen und Empfängern von 

ALG II und Sozialgeld zusammen, so dass 

von einer Parallelität zwischen in Bedarfs-

gemeinschaften lebenden Personen sowie 

Empfängerinnen und Empfängern von 

ALG II und Sozialgeld ausgegangen wer-

den konnte. Diese Parallelität ist nicht 

mehr gegeben: Eine rückwirkende Revisi-

on der zugrundeliegenden Statistik der 

Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2016 

beinhaltet, dass die Gruppe der Kinder 

ohne individuellen Leistungsanspruch 

nicht mehr in die Haushalte mit Sozialgeld-

Bezug eingerechnet wird. Kinder ohne 

Leistungsanspruch sind minderjährige 

Kinder in Bedarfsgemeinschaften, die 

ihren individuellen Bedarf durch eigenes 

Einkommen (z. B. Unterhaltsleistungen) 

decken können, also individuell nicht 

hilfebedürftig sind (vgl. Bundesagentur für 

Arbeit 2016: 9). Die Herausnahme dieser 

Personengruppe hat einen Rückgang des 

Sozialgeld-Bezugs in der Berichterstattung 

im Jahr 2016 zur Folge. Ein zentraler 

Indikator zur Armutsgefährdung ist daher 

der Indikator "Personen in Bedarfsge-

meinschaften", da in diesem weiterhin alle 

relevanten Personengruppen abgebildet 

werden. 

Bezug von Arbeitslosengeld I und 

Arbeitslosengeld II 

In diesem Abschnitt wird der Bezug von 

Arbeitslosengeld I und II in Rheinland-

Pfalz beschrieben. Dabei dienen beide 

Indikatoren zur Messung unterschiedlicher 

Sachverhalte: Das Arbeitslosengeld I wird 

nach vorheriger versicherungspflichtigen 

Beschäftigung oder einer sonstigen versi-

cherungspflichtigen Tätigkeit für bis zu 

einem Jahr ausbezahlt. Die kurzfristige 

Arbeitslosigkeit innerhalb einer Kommune 

wird demnach mit diesem Indikator abge-

bildet. Das Arbeitslosengeld II ist hingegen 

eine Grundsicherungsleistung, die zeitlich 

unbefristet an erwerbsfähige Personen 

ausgezahlt wird und den Umfang einer 

Mindestsicherung annimmt. Es dient 

dadurch als ein Indikator für die langfristi-

ge Arbeitslosigkeit von erwerbsfähigen 

Personen und erste Annäherung an die 

Armutsgefährdungsquote in einer Kom-

mune. 
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Tabelle 2 Bezug von ALG I (Empfangende pro 1.000 Menschen zwischen 15 und unter 65 
Jahren) und ALG II (Empfangende pro 1.000 Menschen zwischen 15 und unter 65 Jahren) 
im Jahr 2016 

 ALG I ALG II 

 2016 
2015 bis 

2016 in % 
2007 bis 

2016 in % 
2016 

2015 bis 
2016 in % 

2007 bis 
2016 in % 

min./ max. 

kreisangehörige 
Städte 

13,7 / 
18,3 

  
72,0 / 
128,2 

  

min./ max. 

kreisfreie Städte 

12,1 / 
20,9 

  
57,9 / 
150,5 

  

min./ max. 

Landkreise 

11,1 / 
16,0 

  
29,2 / 
58,3 

  

min./ max. 

RLP 

11,1 / 
20,9 

  
29,2 / 
150,5 

  

Ø kreisangehörige 
Städte 

16,5 -3,2 -20,1 108,4 1,7 -15,2 

Ø Landkreise 13,5 -6,7 -27,3 43,5 1,0 -23,0 

Ø kreisfreie Städte 15,0 -3,3 -14,3 94,6 1,1 -3,9 

Ø RLP gesamt 14,0 -5,6 -23,6 60,0 1,3 -15,7 

 

 

Nachdem der Eckwert Bezug von Arbeits-

losengeld I aufgrund der Wirtschaftskrise 

zwischen den Jahren 2008 und 2009 

deutlich anstieg, begann ein Rückgang bis 

in das Jahr 2015, der sich auch im Jahr 

2016 fortsetzt. Insgesamt erhielten in 

Rheinland-Pfalz rund 14 von 1.000 der 15- 

bis unter 65-Jährigen Arbeitslosengeld I. 

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Eckwert 

damit um 5,6 % gesunken, im Vergleich zu 

2007 sogar um rund 24 %. Die höchste 

Ausprägung nahm der Eckwert mit rund 

16,5 Punkten in den kreisangehörigen 

Städten an, gefolgt von den kreisfreien 

Städten mit 15 Punkten. Mit 13,5 Eckwert-

punkten können die Landkreise einen 

geringeren Anteil von Personen im Ar- 

 

beitslosengeld I Bezug aufweisen als die 

Städte. Im Vergleich zum Vorjahr ist der 

Eckwert in den Landkreisen mit minus 

6,7 % am stärksten zurückgegangen. Die 

kreisfreien und kreisangehörigen Städte 

weisen mit minus 3,3 % bzw. 3,2 % einen 

etwas niedrigen Rückgang auf.  

In Rheinland-Pfalz erhalten im Jahr 2016 

rund 60 von 1.000 Personen zwischen 15 

und unter 65 Jahren Arbeitslosengeld II. 

Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies 

einer leichten Steigerung um 1,3 %. Die 

kreisfreien und kreisangehörigen Städte 

haben dabei einen höheren Eckwert als 

die Landkreise: Er liegt bei den kreisfreien 

Städten bei 94,6 und in den kreisangehö-
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rigen bei 108,4. Das bedeutet, dass pro 1.000 der 15- bis unter 65-Jährigen knapp 

unter bzw. über 100 Personen Arbeitslo-

sengeld II erhalten. Die Steigerung von 

2015 zu 2016 ist dabei in den kreisfreien 

(plus 1,1 %) und kreisangehörigen Städten 

(plus 1,7 %) sowie den Landkreisen (plus 

1,0 %) relativ ähnlich. Bemerkenswert ist 

dabei, dass sich der Anstieg in Rheinland-

Pfalz gleichermaßen in Städten und Land-

kreisen widerspiegelt. 
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Junge Arbeitslose und Bezug von 

Sozialgeld  

Im Folgenden werden Unterstützungsleis-

tungen für junge Menschen betrachtet. Auf 

der einen Seite stehen junge Menschen 

unter 15 Jahren, die Sozialgeld erhalten. 

Mit dem Sozialgeld wird die Grundsiche-

rung für nicht erwerbsfähige Personen, zu 

denen prinzipiell unter 15-Jährige zählen, 

die in Bedarfsgemeinschaften nach dem 

SGB II leben und keinen Anspruch auf 

Sozialhilfe haben, abgebildet (bitte beach-

ten Sie hierzu die Hinweise zur veränder-

ten statistischen Erfassung auf Seite 38). 

Auf der anderen Seite befinden sich junge 

Menschen zwischen 15 und unter 25 

Jahren in einer Übergangsphase zur 

wirtschaftlich-ökonomischen Eigenstän-

digkeit. Der Anteil der jungen Menschen, 

der in dieser Zeit als arbeitslos gemeldet 

ist, kann Hinweise darauf geben, wie diese 

Übergänge in einer Kommune gelingen. 

 

Tabelle 3 Sozialgeld-Bezug (unter 15-Jährige mit Sozialgeld-Bezug pro 1.000 der Alters-
gruppe) und junge Arbeitslose (arbeitslos gemeldete 15- bis unter 25-Jährige pro 1.000 der 
Altersgruppe) im Jahr 2016 

 Sozialgeld Junge Arbeitslose 

 2016 
2015 bis 

2016 in % 
2007 bis 

2016 in % 
2016 

2015 bis 
2016 in % 

2007 bis 
2016 in % 

min./ max.  

kreisangehörige 
Städte 

118,1 / 
235,0  

  
21,5 / 
56,0 

  

min./ max.  

Landkreise 

51,3 / 
110,6 

  
11,5 / 
30,4 

  

min./ max.  

kreisfreie Städte 

119,8 / 
272,8 

  
21,2 / 
65,8 

  

min./ max.  

RLP 

51,3 / 
272,8 

  
11,5 / 
65,8 

  

Ø kreisangehörige 
Städte 

198,9 2,1 -14,6 40,5 0,7 -17,9 

Ø Landkreise 79,5 1,5 -23,7 22,1 -0,6 -29,7 

Ø kreisfreie Städte 191,6 -0,2 -6,9 32,2 4,4 -16,6 

Ø RLP gesamt 113,8 1,2 -15,6 25,9 1,3 -24,4 

 

Der Anteil der unter 15-Jährigen, die So-

zialgeld erhalten, an allen unter 15-

Jährigen ist in Rheinland-Pfalz von 2015 

auf 2016 um 1,2 % gestiegen. Somit er-

hielten im Jahr 2016 rund 114 von 1.000 

unter 15-Jähriger diese Sozialleistung. Der 

Eckwert ist am stärksten in den Städten 

ausgeprägt. In den kreisangehörigen 

Städten liegt er bei 198,9 und in den kreis-

freien bei 191,6. Eine deutlich geringere 

Ausprägung ist mit 79,5 für die Landkreise 

zu konstatieren. Dabei zeigt sich die Ent-
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wicklung seit 2015 durchaus unterschied-

lich: Während in den kreisangehörigen 

Städten (plus 2,1 %) und den Landkreisen 

(plus 1,5 %) der Anteil Sozialgeld bezie-

hender junger Menschen unter 15 Jahren 

gestiegen ist, stagnierte er in den kreis-

freien Städten (minus 0,2 %). 

Der Eckwert junge Arbeitslose lag im 

Jahr 2016 landesweit bei 25,9. Er ist damit 

seit 2015 um 1,3 % gestiegen. Am höchs-

ten fiel er in den kreisangehörigen Städten 

aus. Rund 41 von 1.000 der 15- bis unter 

25-Jährigen sind dort arbeitslos gemeldet. 

In den kreisfreien Städten ist der Eckwert 

mit 32,2 niedriger ausgeprägt. Die gerings-

te Ausprägung können die Landkreise mit 

einem Eckwert von 22,1 aufweisen. Wäh-

rend im Vergleich zum Vorjahr in den 

Landkreisen (minus 0,6 %) und den kreis-

angehörigen Städten (plus 0,7 %) nur 

leichte Änderungen zu beobachten sind, 

ist der Anteil als arbeitslos gemeldeter 

junger Menschen in den kreisfreien Städ-

ten deutlicher angestiegen (plus 4,4 %). 
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Personen in Bedarfsgemeinschaften 

Der Eckwert Personen in Bedarfsgemein-

schaften berücksichtigt alle Personen, die 

gemeinsam in einem Haushalt leben und 

von denen eine oder mehrere Leistungen 

nach dem SGB II erhalten. Dabei müssen 

nicht alle Haushaltsmitglieder leistungsbe-

rechtigt sein, um in der Statistik aufge-

nommen zu werden. Es werden somit alle 

Personen berücksichtigt, die direkt oder 

indirekt in ihrem Haushalt von Leistungen 

nach dem SGB II betroffen sind.

 

Tabelle 4 Personen in Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Menschen im Alter zwischen 0 
und unter 65 Jahren im Jahr 2016 

 2016 2015 bis 2016 in % 
2007 bis 2016 

in % 

min./ max.  

kreisangehörige Städte 
87,6 / 155,1   

min./ max.  

Landkreise 
35,4 / 69,7   

min./ max.  

kreisfreie Städte 
71,4 / 181,6   

min./ max.  

RLP 
35,4 / 181,6   

Ø kreisangehörige Städte 132,8 1,5 -8,2 

Ø Landkreise 53,4 0,9 -11,5 

Ø kreisfreie Städte 116,7 0,8 2,2 

Ø RLP gesamt 73,7 1,1 -4,9 

 

Im Jahr 2016 lebten rund 74 von 1.000 der 

in Rheinland-Pfalz lebenden Menschen 

unter 65 Jahren in einer Bedarfsgemein-

schaft gem. SGB II. Es zeigen sich dabei 

große Unterschiede zwischen den Städten 

und Landkreisen: In den kreisfreien Städ-

ten lag der Eckwert im Jahr 2016 bei rund 

117 in den kreisangehörigen Städten bei 

gerundet 133. Die Landkreise hingegen 

liegen mit einem Eckwert von 53,4 sowohl 

deutlich unterhalb des Eckwertes der 

Städte, als auch unterhalb des rheinland-

pfälzischen Durchschnitts. Insgesamt stieg 

die relative Anzahl von in Bedarfsgemein-

schaften lebenden Personen in Rheinland-

Pfalz im Vergleich zu 2015 um 1,1 % an. 

Der Anstieg verteilt sich annähernd 

gleichmäßig auf die unterschiedlichen 

Aggregate. In den kreisangehörigen Städ-

ten war der Anstieg mit 1,5 % am stärks-

ten, die kreisfreien Städte weisen einen 

Zuwachs von 0,9 % auf und die Landkrei-

se um 0,8 %.  
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4.2 Demografische Trends – 

Bevölkerungsentwicklung und 

Bevölkerungsprognose  

Die Bevölkerungsstruktur Deutschlands 

unterliegt seit Langem verschiedensten 

Veränderungsprozessen. Nach dem zwei-

ten Weltkrieg stieg die Einwohnerzahl in 

Westdeutschland von 46 Millionen auf 62 

Millionen im Jahr 1974. Die Ursache dafür 

lag u.a. in steigenden Geburtenzahlen (der 

sog. „Babyboom“) sowie verschiedenen 

Einwanderungswellen von Vertriebenen, 

DDR-Flüchtlingen und AusländerInnen. 

Mit dem Geburtenrückgang im Jahr 1964 

(der sog. „Pillenknick“), dem Rückgang der 

Zuwanderung aufgrund des Mauerbaus im 

Jahr 1961 und dem Anwerbestopp von 

AusländerInnen (1973) stabilisierte sich 

die Einwohnerzahl Westdeutschlands 

zwischen 61 und 62 Millionen. In Ost-

deutschland wuchs die Bevölkerung ana-

log zur Entwicklung in anderen Ländern 

innerhalb der ersten drei Nachkriegsjahre. 

Danach war die Entwicklung der Einwoh-

nerzahl ausschließlich von Abwanderung 

geprägt. Nach der Wiedervereinigung 

Deutschlands stabilisierte sich die Bevöl-

kerungsgröße bis Ende der 1990er auf 

rund 82 Millionen Personen (Geißler 

2008). 

Der Wandel demografischer Strukturen ist 

so gesehen nicht ein Sonderfall gesell-

schaftlicher Entwicklung, sondern ein 

Normalzustand. Dennoch bezieht sich das 

Begriffspaar demografischer Wandel auf 

konkrete Beobachtungen, die in den letz-

ten Jahren und Jahrzehnten verstärkt 

gemacht wurden. Dazu gehört ein natürli-

cher Bevölkerungsrückgang durch eine 

niedrigere Geburten- als Sterberate, eine 

insgesamt ältere Gesamtbevölkerung 

aufgrund steigender Lebenserwartung und 

eine aufgrund zunehmender Migrations-

bewegungen pluraler werdende Bevölke-

rung. Zwar kann eine gestiegene Zuwan-

derung das Vermindern der 

Einwohnerzahl abmildern, allerdings nicht 

vollständig kompensieren (vgl. BMFSFJ 

2013: 80). 

Der Rückgang der Kinderzahlen im ersten 

Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts hat dazu 

geführt, dass der demografische Wandel 

als Rahmenbedingung für das Aufwach-

sen von Kindern und Jugendlichen, aber 

auch für die Planungen im Rahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe verstärkt in den 

Blick geraten ist (vgl. BMFSFJ 

2013: 79ff.). Die Analyse der Bevölke-

rungsstruktur ist ein wesentlicher Bestand-

teil der Jugendhilfeplanung im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe. Allerdings bedeu-

ten „mehr oder weniger Kinder“ nicht 

zwangsläufig „mehr oder weniger Hilfen 

zur Erziehung“ – zu viele andere Faktoren 

beeinflussen die Inanspruchnahme erzie-

herischer Hilfen. 

Der demografische Wandel führt auch in 

Rheinland-Pfalz zu Veränderungen der 

Bevölkerungsstruktur. Bis zum Jahr 2025 

ist mit einer weiteren Verkleinerung der 

Bevölkerungsgruppe der unter 21-

Jährigen zu rechnen, wie die Prognose 

des Statistischen Landesamtes in Rhein-

land-Pfalz aus dem Jahr 2015 zeigt (vierte 
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regionalisierte Bevölkerungsvorausbe-

rechnung, Basisjahr 2013). Die Bevölke-

rungsprognose ist ein bedeutsames In-

strument für die Kinder- und Jugendhilfe, 

allerdings verliert sie, je kleinräumiger und 

je jünger die betrachteten Altersgruppen 

sind, an Genauigkeit (Schilling 2015: 19). 

Beachte: Aufgrund der bereits beschrie-

benen Veränderung bei der Bereitstellung 

der Bevölkerungsdaten (siehe Kapitel 2) 

wurden im Datenprofil 2016 die Bevölke-

rungszahlen für das Jahr 2015 verwendet.  

Geburtenrate und Bevölkerungssal-

do 

Im nachfolgenden Abschnitt werden de-

mografische Entwicklungen und Voraus-

berechnungen, differenziert nach Alters-

gruppen und unterschiedlichen Zeiträu-

men, dargestellt.6 

Bevölkerung im Alter von unter 21 Jahren 

in den Jahren 2013 bis 2015 

Im Jahr 2015 leben in Rheinland-Pfalz 

insgesamt 788.049 junge Menschen unter 

21-Jahren, davon sind die meisten 

(651.264; 82,6 %) minderjährig. Die Ge-

samtzahl der jungen Menschen unter 21 

Jahren ist damit im Vergleich zu 2013 um 

1,2 % gestiegen. Es zeigen sich dabei 

unterschiedliche Entwicklungen in den 

letzten drei Jahren bezüglich der Alters-

gruppen.  

 

 

Abbildung 20: Bevölkerung in Rheinland-Pfalz im Alter von unter 21 Jahren nach Altersgruppen in 
den Jahren 2013 bis 2015 

 

Die Gruppe der unter 3-Jährigen ist von 

96.033 im Jahr 2013 auf 104.402 ange-

wachsen und kann damit ein Wachstum 

von 8,7 % aufweisen. Der zweithöchste 

Anstieg lässt sich bei den 18- bis unter 21-

Jährigen beobachten; Diese Altersgruppe 

nimmt um 3,4 % von 132.295 auf 136.785 

im selben Zeitraum zu. Auch die Anzahl 

9
6

.0
3

3

9
8

.6
2

8

1
0

0
.2

2
3

1
0

6
.2

5
1

1
1

7
.0

2
7

1
2

8
.2

8
5

1
3

2
.2

9
5

9
9

.1
1

0

9
8

.7
7

0

1
0

1
.3

2
5

1
0

5
.0

0
3

1
1

4
.1

4
4

1
2

6
.4

3
7

1
3

1
.5

2
3

1
0

4
.4

0
2

1
0

1
.6

7
7

1
0

3
.2

8
6

1
0

4
.8

1
8

1
1

2
.0

7
6

1
2

5
.0

0
5

1
3

6
.7

8
5

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

unter 3 Jahre 3 bis unter 6
Jahre

6 bis unter 9
Jahre

9 bis unter 12
Jahre

12 bis unter
15 Jahre

15 bis unter
18 Jahre

18 bis unter
21 Jahre

2013 2014 2015



 

60 

der 3- bis unter 6-Jährigen sowie der 6- 

bis unter 9-Jährigen ist seit 2013 ange-

stiegen und zwar um je 3,1 %. Die Alters-

gruppen der 9- bis unter 18-Jährigen 

weisen hingegen eine sinkende Entwick-

lung auf. Die Zahl der 9- bis unter 12-

Jährigen sinkt seit 2013 um minus 1,3% 

von 106.251 auf 104.818. Einen stärkeren 

Rückgang weist die Altersgruppe der 15- 

bis unter 18-Jährigen auf. Sie nimmt von 

128.285 um minus 2,6 % auf 125.005 ab. 

Die größte Abnahme seit 2013 lässt sich 

bei den 12 bis unter 15 Jahre alten jungen 

Menschen beobachten. Sie nimmt um 

minus 4,2 % von 117.027 auf 112.076 ab. 

Es lässt sich demnach feststellen, dass 

die jüngeren Altersgruppen tendenziell seit 

2013 zunehmen und die älteren (bis auf 

die jungen Volljährigen) abnehmen.
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Geburtenrate und Bevölkerungs-

saldo 

Die Entwicklung der Bevölkerungszahl 

kann ein zentraler Faktor für Planungspro-

zesse von Kommunen sein. Während 

manch eine ländliche Kommune aufgrund 

von Fortzug und sinkenden Geburtenzah-

len infrastrukturelle Angebote zurückbau-

en muss, sind einige städtische Kommu-

nen mit Wohnraummangel und der 

Verwaltung des starken Zuzugs beschäf-

tigt. Als für die Kinder- und Jugendhilfe 

relevante Indikatoren werden an dieser 

Stelle nun die Geburtenrate und der Be-

völkerungssaldo betrachtet. Die Geburten-

rate gibt die Anzahl der lebend Geborenen 

im Jahr 2015 pro 1.000 EinwohnerInnen 

des Vorjahres an. Der Bevölkerungssaldo 

resultiert aus dem Saldo von lebend Ge-

borenen und Sterbefällen sowie den Zu- 

und Fortzügen im Jahr 2015 und wird, wie 

die Geburtenrate, pro 1.000 EinwohnerIn-

nen des Vorjahres angegeben.

 

Tabelle 5 Geburtenrate (Anzahl der lebend Geborenen pro 1.000 EinwohnerInnen) und 
Bevölkerungssaldo (Saldo aus lebend Geborenen und Sterbefällen sowie Zu- und Fortzü-
gen pro 1.000 EinwohnerInnen des Vorjahres) im Jahr 2015 

 Geburten Bevölkerungssaldo 

 2014 2015 2014 2015 

min./ max.  

kreisangehörige 
Städte 

7,8 / 10,0 7,9 / 9,7 -6,4 / 11,6 7,0 / 11,6 

min./ max.  

Landkreise 
6,6 / 9,0 6,9 / 9,5 -3,2 / 6,6 -3,4 / 20,7 

min./ max.  

kreisfreie Städte 
7,5 / 10,9 8,4 / 10,7 -2,2 / 14,3 1,3 / 61,9 

min./ max.  

RLP 
6,6 / 10,9 6,9 / 10,7 -6,4 / 14,3 -3,4 / 61,9 

Ø kreisangehöri-
ge Städte 

9,0 8,8 2,6 9,1 

Ø Landkreise 7,9 8,3 2,6 8,2 

Ø kreisfreie Städ-
te 

9,4 9,7 8,5 15,1 

Ø RLP gesamt 8,4 8,7 4,1 10,0 

 
Im Jahr 2015 wurden pro 1.000 Einwohne-

rInnen am 31.12.2014 rund 9 Kinder in 

Rheinland-Pfalz lebend geboren. In den 

kreisfreien Städten ist diese Zahl höher als 

in den anderen Aggregaten. Durchschnitt-

lich wurden dort 10 Kinder pro 1.000 Ein-

wohnende des Vorjahres lebend geboren. 

In den kreisangehörigen Städten liegt der 

Eckwert bei rund 9. Die Landkreise weisen 

mit 8,3 den niedrigsten Eckwert der lebend 

Geborenen auf. Im Vergleich zum Vorjahr 

liegt die Geburtenrate in Rheinland-Pfalz 
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leicht über dem Vergleichswert aus 2014. 

Durchschnittliche Anstiege lassen sich 

dabei in den kreisfreien Städten und in 

den Landkreisen beobachten.  

Die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz ist von 

2014 zu 2015 um rund 1 % gewachsen 

und liegt nun bei 4.052.803 Personen. 

Zuwächse zeigen sich hierbei sowohl in 

den kreisfreien und kreisangehörigen 

Städten als auch in den Landkreisen. Die 

kreisfreien Städte weisen im Jahr 2015 

den höchsten Bevölkerungssaldo auf: Je 

1.000 Einwohnende sind rund 15 Perso-

nen hinzugekommen. In den kreisangehö-

rigen Städten und den Landkreisen fällt 

der Eckwert Bevölkerungssaldo mit 9,1 

bzw. 8,2 deutlich niedriger aus. Im Ver-

gleich zum Vorjahr ist der Bevölkerungs-

saldo in allen Aggregaten angestiegen.  
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Demografische Entwicklung junger 

Menschen zwischen 2014 und 2015 

Im Folgenden werden die demografischen 

Entwicklungen der unter 21-Jährigen 

kategorisiert nach Altersgruppen von 2014 

zu 2015 dargestellt. Angegeben wird die 

prozentuale Veränderung einer Alters-

gruppe im Vergleich zum Vorjahr. Die 

Betrachtung der langfristigeren Verände-

rung seit 2011 erfolgt im Anschluss. 

Die Bevölkerungsgruppe der jungen Men-

schen unter 21 Jahren ist im Vergleich 

zum Vorjahr um 1,5 % gewachsen und 

beträgt im Jahr 2015 in Rheinland-Pfalz 

788.049. Damit war rund jede(r) fünfte 

Rheinland-PfälzerIn unter 21 Jahren alt. In 

den kreisfreien Städten ist die Anzahl der 

jungen Menschen um 3,1 % gestiegen. 

Das Wachstum in den kreisangehörigen 

Städten liegt für diese Altersgruppe bei 

1,5 %. Die Landkreise können 1,0 % mehr 

unter 21-Jährige als im Vorjahr aufweisen.

 

Tabelle 6 Demografische Entwicklung junger Menschen unter 21 Jahre nach Altersgrup-
pen (Veränderungen von 2014 zu 2015 in Prozent) 

Altersgruppe 
Ø kreisangehörige 

Städte 
Ø Landkreise 

Ø kreisfreie 
Städte 

Ø RLP gesamt 

Unter 3 1,9 5,6 5,3 5,3 

min./ max. 0,0 / 11,4 -3,8 / 9,0 3,0 / 12,8 -3,8 / 12,8 

3 bis unter 6 3,9 2,7 3,5 2,9 

min./ max. 0,0 / 7,9 0,3 / 5,8 -2,0 / 11,2 -2,0 / 11,2 

6 bis unter 9 2,9 1,5 2,8 1,9 

min./ max. -0,3 / 4,2 -2,9 / 6,0 -2,4 / 11,8 -2,9 / 11,8 

9 bis unter 12 0,6 -0,7 1,4 -0,2 

min./ max. -2,5 / 7,7 -4,3 / 3,0 -3,2 / 8,5 -4,3 / 8,5 

12 bis unter 
15 

-2,1 -2,7 1,2 -1,8 

min./ max. -6,8 / -0,1 -7,2 / 0,4 -3,3 / 10,4 -7,2 / 10,4 

15 bis unter 
18 

-0,9 -1,5 0,2 -1,1 

min./ max. -2,5 / 0,3 -4,0 / 1,4 -7,6 / 19,7 -7,6 / 19,7 

18 bis unter 
21 

4,2 3,1 6,2 4,0 

min./ max. 0,0 / 7,3 -0,8 / 10,2 -2,0 / 23,5 -2,0 / 23,5 

Unter 21 1,5 1,0 3,1 1,5 

min./ max. 0,8 / 2,6 -1,2 / 3,8 -0,1 / 14,9 -1,2 / 14,9 

 

Die unter 3-Jährigen weisen in Rhein-

land-Pfalz mit einer Veränderung von 

5,3 % im Vergleich zum Vorjahr das größ-

te Wachstum im Vergleich aller Alters-

gruppen auf. In den kreisfreien Städten ist 

bei den unter 3-Jährigen ebenfalls ein 

Anstieg um 5,3 % zu beobachten. Bei den 

kreisangehörigen Städten liegt die Verän-
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derung zwischen 2014 und 2015 mit 1,9 % 

unter dem landesweiten Durchschnitt. Die 

Landkreise verzeichnen mit 5,6 % den 

größten Zuwachs bei dieser Altersgruppe. 

Bei der Altersgruppe der 3- bis unter 6-

Jährigen in Rheinland-Pfalz ist ein Zu-

wachs von 2,9 % zwischen 2014 und 2015 

zu beobachten. In den kreisfreien Städten 

liegt der Anstieg bei 3,5 %. In den kreis-

angehörigen Städten hat diese Alters-

gruppe um 3,9 % zugenommen, während 

in den Landkreisen die Veränderung mit 

2,7 % am niedrigsten ausfällt. 

Um 1,9 % ist die Altersgruppe der 6- bis 

unter 9-Jährigen im Vergleich zum Vor-

jahr in Rheinland-Pfalz angewachsen. Das 

Wachstum ist vor allem durch die Zunah-

me in den kreisfreien Städten (2,8 %) und 

den kreisangehörigen Städten (2,9 %) zu 

erklären. In den Landkreisen fällt der 

Zuwachs etwas niedriger aus (1,5 %). 

Die Zahl der 9- bis unter 12-jährigen 

jungen Menschen in Rheinland-Pfalz ist 

zwischen 2014 und 2015 nahezu gleich 

geblieben (minus 0,2 %). Bei den Kom-

munen lassen sich allerdings divergieren-

de Entwicklungen feststellen. Während die 

Altersgruppe in den kreisfreien Städten um 

1,4 % gewachsen ist, ist mit 0,6 % ein 

leichter Zuwachs in den kreisangehörigen 

Städten festzustellen und in den Landkrei-

sen ein Rückgang um 0,7 %. Auch bei der 

Altersgruppe der 12- bis unter 15-

Jährigen zeigt sich kein einheitliches 

Entwicklungsbild für den Zeitraum von 

2014 bis 2015. In der Gesamtheit verrin-

gerte sich die Altersgruppe in Rheinland-

Pfalz um 1,8 %. In den kreisfreien Städten 

hingegen ist sie um 1,2 % gewachsen. 

Große Rückgänge sind allerdings in den 

kreisangehörigen Städten (minus 2,1 %) 

und den Landkreisen (minus 2,7 %) fest-

zustellen. 

Für die Altersgruppe der 15- bis unter 18-

Jährigen ist landesweit ebenfalls ein 

Rückgang (minus 1,1 %) im Vergleich zum 

Vorjahr zu beobachten. Die Abnahme ist 

nicht über die kreisfreien Städte erklärbar, 

in welchen die Größe der Altersgruppe 

beinahe stagnierte (plus 0,2 %), sondern 

über die Entwicklung in den kreisangehö-

rigen Städten (minus 0,9 %) und in den 

Landkreisen (minus 1,5 %). 

Die Gruppe der jungen Volljährigen 

verzeichnet ein vergleichsweise hohes 

Wachstum zwischen 2014 und 2015. Um 

4,0 % ist diese Altersgruppe innerhalb 

dieses Zeitraumes in Rheinland-Pfalz 

gewachsen. Diese Entwicklung betrifft 

ebenso die kreisfreien (plus 6,2 %) wie die 

kreisangehörigen Städten (plus 4,2 %) und 

die Landkreise (plus 3,1 %). 
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Demografische Entwicklung junger 

Menschen zwischen 2011 und 2015 

Dieser Abschnitt betrachtet die längerfris-

tige Entwicklung der jungen Menschen in 

Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2011. Die-

ser Beobachtungszeitraum wurde gewählt, 

weil im Jahr 2011 die letzte große Volks-

zählung (der Zensus 2011) durchgeführt 

wurde, die seitdem vom Statistischen 

Bundesamt fortgeschrieben wird. 

Im Zeitraum von 2011 bis 2015 sank die 

Zahl der jungen Menschen unter 21 Jah-

ren landesweit leicht um 1,4 %. Werden 

die unterschiedlichen Typen der Kommu-

nen und der verschiedenen Altersgruppen 

betrachtet, zeigt sich, dass diese Entwick-

lung sich im Einzelnen stark ausdifferen-

ziert. So ist für die kreisfreien Städte ein 

Zuwachs von 3,7 % zu verzeichnen, wäh-

rend die kreisangehörigen Städte einen 

leichten Rückgang um 1,1 % aufweisen. 

Die Zahl der jungen Menschen in den 

Landkreisen in Rheinland-Pfalz hingegen 

verringerte sich zwischen 2011 und 2015 

um 3,1 %. 
 

Tabelle 7 Demografische Entwicklung junger Menschen unter 21 Jahre nach Altersgruppen 
(Veränderungen von 2011 zu 2015 in Prozent)  

Altersgruppe 
Ø kreisangehö-

rige Städte 
Ø Landkreise 

Ø kreisfreie 
Städte 

Ø RLP gesamt 

Unter 3 7,4 10,3 10,6 10,3 

min./ max. 5,6 / 17,5 -7,6 / 21,5 -1,1 / 17,4 -7,6 / 21,5 

3 bis unter 6 2,3 2,2 5,5 3,1 

min./ max. -14,7 / 11,4 -4,5 / 10,2 -1,7 / 16,1 -14,7 / 16,1 

6 bis unter 9 5,4 -1,2 5,1 0,6 

min./ max. 1,3 / 16,6 -10,1 / 10,9 -6,1 / 13,1 -10,1 / 16,6 

9 bis unter 12 -4,6 -8,9 1,0 -6,5 

min./ max. -9,9 / 1,1 -14,5 / -0,9 -12,8 / 11,6 -14,5 / 11,6 

12 bis unter 
15 

-8,2 -12,0 -4,1 -10,1 

min./ max. -11,8 / -1,9  -21,1 / -8,3 -10,9 / 10,3 -21,1 / 10,3 

15 bis unter 
18 

-3,0 -3,1 1,1 -2,2 

min./ max. -15,8 / 4,8 -10,1 / 6,6 -7,9 / 20,5 -15,8 / 20,5 

18 bis unter 
21 

-3,7 -4,0 6,5 -1,3 

min./ max. -10,5 / 5,2 -12,4 / 5,6 -1,6 / 22,1 -12,4 / 22,1 

Unter 21 -1,1 -3,1 3,7 -1,4 

min./ max. -3,7 / 2,5 -8,4 / 3,0 -2,6 / 16,6 -8,4 / 16,6 

 

Die größte positive Entwicklung der Al-

tersgruppen in Rheinland-Pfalz ist bei den 

unter 3-Jährigen zu beobachten. Von 

2011 bis 2015 ist diese Gruppe um 10,3 % 
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gewachsen. Die kreisfreien Städte (plus 

10,6 %) und die Landkreise (plus 10,3 %) 

weisen hierbei den größten Anstieg auf. In 

den kreisangehörigen Städten ist diese 

Altersgruppe ebenfalls gewachsen, aller-

dings nicht so stark wie in den anderen 

Kommunen (plus 7,4 %). 

Die zweitgrößte positive Veränderung liegt 

im betrachteten Zeitraum mit 3,1 % bei 

den 3- bis unter 6-Jährigen vor. Den 

deutlichsten Zuwachs in dieser Alters-

gruppe findet man in den kreisfreien Städ-

ten (plus 5,5 %), allerdings ist auch in den 

kreisangehörigen Städten (plus 2,3 %) und 

den Landkreisen (plus 2,2 %) eine ähnli-

che Entwicklung zu beobachten. 

Bei den jungen Menschen im Alter von 6 

bis unter 9 Jahren liegt in Rheinland-

Pfalz zwischen den Jahren 2011 und 2015 

ein leichter Zuwachs von 0,6 % vor, der 

sich in den unterschiedlichen Kommunen 

stark unterscheidet. Die Altersgruppe ist in 

den kreisfreien (plus 5,1 %) und kreisan-

gehörigen Städten (plus 5,4 %) stark 

gewachsen, während sie in den rheinland-

pfälzischen Landkreisen leicht zurückge-

gangen ist (minus 1,2 %).  

Die Altersgruppe der 9- bis unter 12-

Jährigen ist zwischen 2011 und 2015 

landesweit um 6,5 % zurückgegangen. 

Konträr dazu steht die Entwicklung in den 

kreisfreien Städten: Hier erfuhr diese 

Altersgruppe ein leichtes Wachstum um 

1,0 %. In den kreisangehörigen Städten 

hingegen ist ein Rückgang um 4,6 % 

festzustellen. Am stärksten ist diese Al-

tersgruppe in den Landkreisen zurückge-

gangen (minus 8,9 %). 

Zwischen 2011 und 2015 weist keine 

andere Altersgruppe in Rheinland-Pfalz 

einen so großen Rückgang auf wie die 12- 

bis unter 15-Jährigen (minus 10,1 %). Zu 

erklären ist der starke Rückgang weniger 

durch die Entwicklungen in den kreisfreien 

Städten (minus 4,1 %) als vielmehr durch 

die in den kreisangehörigen Städten (mi-

nus 8,2 %) und den Landkreisen (minus 

12,0 %). 

Auch die Anzahl der jungen Menschen in 

der Altersgruppe von 15 bis unter 18 

Jahren nahm im genannten Zeitraum in 

Rheinland-Pfalz ab, wenn auch mit 2,2 % 

nicht so stark wie die oben beschriebene 

Gruppe. Entgegen des landesweiten 

Trends ist die Anzahl der 15- bis unter 18-

Jährigen in den kreisfreien Städten um 

1,1 % gewachsen. Der Rückgang in 

Rheinland-Pfalz ist hauptsächlich durch 

die Entwicklungen in den kreisangehöri-

gen Städten (minus 3,0 %) und den Land-

kreisen (minus 3,1 %) begründet. 

Im Jahresvergleich 2011 und 2015 ist die 

Anzahl der jungen Volljährigen zwischen 

18 und unter 21 Jahren landesweit um 

1,3 % zurückgegangen. Mit Blick auf die 

rheinland-pfälzischen Kommunen zeigt 

sich eine große Divergenz in der Entwick-

lung: Während die kreisfreien Städte ein 

Wachstum von 6,5 % bei dieser Alters-

gruppe verzeichnen, reduzierte sie sich in 

den kreisangehörigen Städten um 3,7 % 

und in den Flächenlandkreisen um 4,0 %. 
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Prognose der demografischen Ent-

wicklung junger Menschen bis 2025 

Die Bevölkerungsprognose (Statistisches 

Bundesamt 2015) wird auf Grundlage von 

Annahmen zu Geburtenrate, Lebenser-

wartung und Wanderungssaldo errechnet. 

Soziale, politische, ökonomische oder 

andere Entwicklungen können diese Fak-

toren beeinflussen und sind aufgrund ihrer 

Unvorhersehbarkeit nur bedingt in das 

Modell zu integrieren. Dementsprechend 

sind die folgenden Ausführungen auf 

Datenbasis des Statistischen Bundesam-

tes als Annäherung an zukünftige Entwick-

lungen anzusehen. Für die kreisangehöri-

gen Städte ist keine Prognose verfügbar. 

Landesweit wird bis zum Jahr 2025 ein 

Rückgang der Anzahl der unter 21-

Jährigen um 5,8 % prognostiziert. Diese 

Entwicklung unterscheidet sich zwischen 

kreisfreien Städten (plus 0,2 %) und Land-

kreisen (minus 7,9 %) stark. Auch bei den 

Entwicklungen, die nach Altersgruppen 

differenziert werden, wird davon ausge-

gangen, dass die Landkreise einen stärke-

ren Rückgang aufweisen werden als die 

kreisfreien Städte. 

 

Tabelle 8 Bevölkerungsprognose zur demografischen Entwicklung junger Menschen unter 
21 Jahre nach Altersgruppen bis zum Jahr 2025 (Basisjahr 2013) 

Altersgruppe 
Ø kreisangehö-

rige Städte 
Ø Landkreise 

Ø kreisfreie 
Städte 

Ø RLP gesamt 

Unter 3 -0,3 -4,5 -0,3 -3,2 

min./ max. - -9,4 / -0,2 -10,2 / 6,4 -10,2 / 6,4 

3 bis unter 6 4,5 -1,9 4,5 -0,2 

min./ max. - -7,5 / 2,2 -5,2 / 8,5 -7,5 / 8,5 

6 bis unter 9 5,8 -1,4 5,8 0,5 

min./ max. - -9,6 / 7,4 -4,1 / 9,6 -9,6 / 9,6 

9 bis unter 12 6,0 -1,7 6,0 0,2 

min./ max. - -9,9 / 10,4 -1,8 / 11,5 -9,9 / 11,5 

12 bis unter 
15 

2,8 -6,8 2,8 -4,5 

min./ max. - -16,7 / 5,5 -5,8 / 8,7 -16,7 / 8,7 

15 bis unter 
18 

-2,1 -14,2 -2,1 -11,4 

min./ max. - -22,4 / -5,4 -15,1 / 5,2 -22,4 / 5,2 

18 bis unter 
21 

-11,1 -19,8 -11,1 -17,5 

min./ max. - -27,2 / -13,9 -20,9 / -7,0 -27,2 / -7,0 

Unter 21 0,2 -7,9 0,2 -5,8 

min./ max. - -15,1 / -0,6 -9,2 / 4,1 -15,1 / 4,1 
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Die Altersgruppe der unter 3-Jährigen 

würde sich bei zutreffender Vorhersage 

bis zum Jahr 2025 landesweit um 3,2 % 

verkleinern. In den kreisfreien Städten wird 

eine eher stagnierende Entwicklung von 

minus 0,3 % prognostiziert, während für 

die Landkreise ein höherer Rückgang von 

4,5 % errechnet wurde. 

Bei den 3- bis unter 6-Jährigen wird in 

Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 2025 von 

einer relativ stabilen Anzahl ausgegangen 

(minus 0,2 %), die sich allerdings regional 

deutlich ausdifferenziert. Die Altersgruppe 

wird in den kreisfreien Städten mit einem 

Plus von 4,5 % vorhergesagt, wohingegen 

die Landkreise mit einem Minus von 1,9 % 

rechnen können. 

Für die Gruppe der 6- bis unter 9-

jährigen jungen Menschen wird mit einem 

leichten Zuwachs von 0,5 % in Rheinland-

Pfalz gerechnet. Auch hier verteilt sich die 

Entwicklung deutlich unterschiedlich auf 

kreisfreie Städte (plus 5,8 %) und Land-

kreise (minus 1,4 %). 

Ähnlich zeigen sich die Prognosen für die 

Altersgruppe der 9- bis unter 12-

Jährigen. In Rheinland-Pfalz wird bis zum 

Jahr 2025 ein leichter Zuwachs von 0,2 % 

erwartet, der sich aus einem hohen Zu-

wachs in den kreisfreien Städten (plus 

6,0 %) und einem mittleren Rückgang in 

den Landkreisen (minus 1,7 %) zusam-

mensetzt. 

Die Bevölkerungsprognose gibt an, dass 

sich die Altersgruppe der 12- bis unter 

15-Jährigen in Rheinland-Pfalz bis zum 

Jahr 2025 um 4,5 % verringern wird. Aller-

dings wird von einem Wachstum von 

2,8 % in den kreisfreien Städten ausge-

gangen und von einem Rückgang von 

minus 6,8 % in den Landkreisen. 

Die Anzahl der 15- bis unter 18-Jährigen 

wird sich nach Prognose des Statistischen 

Bundesamtes bis zum Jahr 2025 um 

11,4 % reduzieren. Die kreisfreien Städte 

(minus 2,1 %) werden weniger stark von 

dem Rückgang betroffen sein als die 

Landkreise (minus 14,2 %). 

Die Zahl der jungen Volljährigen zwischen 

18 und unter 21 Jahren wird mit einer 

Verringerung um 17,5 % in Rheinland-

Pfalz prognostiziert. Für die kreisfreien 

Städte ist ein Rückgang um 11,1 %, für die 

Landkreise ein Rückgang um 19,8 % 

errechnet worden. 
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Junge Menschen nach Altersgrup-

pen in den Hilfen zur Erziehung 

Wird der Blick nun abschließend auf das 

Alter der jungen Menschen in den Hilfen 

zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 

SGB VIII) gerichtet, so fällt bei der Be-

trachtung der Altersgruppenverteilung auf, 

dass der Anteil der unter 3-Jährigen, der 

3- bis unter 6-Jährigen sowie der 6- bis 

unter 9-Jährigen in den letzten Jahren 

angestiegen ist. Wurden im Jahr 2005 

noch 21,9 % der Hilfen für unter 6-Jährige 

gewährt, so nehmen sie im Jahr 20147 

rund 27 % in Anspruch. Analog dazu ist 

der Anteil der Altersgruppen der 9- bis 

unter 12-Jährigen, der 12- bis unter 15-

Jährigen und der 15- bis unter 18-Jährigen 

gesunken. Stabil zeigt sich im Berichtszeit-

raum der Anteil der jungen Volljährigen 

(vgl. Abbildung 21). 

 

 

Abbildung 21: Anteil der verschiedenen Altersgruppen in den Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz 
im Vergleich der Jahre 2005, 2008, 2011 und 2014 (Angaben in %) 
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ger. Dies lässt auf eine präventiver ausge-

richtete Gewährung von Hilfen zur 

Erziehung schließen, was durch den Be-

fund des seit 2005 stark angestiegenen 

Anteils ambulanter Hilfen bestätigt wird. 

Es ist davon auszugehen, dass sich dieser 
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erstattung bestätigen wird
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4.3 Hilfen zur Erziehung  

Im folgenden Abschnitt wird näher auf die 

Inanspruchnahme der Hilfen zur Erzie-

hung gesamt und differenziert nach Hil-

fesegmenten sowie auf die Anteile der 

einzelnen Hilfearten an allen Hilfen zur 

Erziehung eingegangen und die oben 

aufgezeigten Entwicklungen detaillierter 

beschrieben. In zwei weiteren Unterpunk-

ten werden die durchschnittliche Dauer 

der im Jahr 2016 beendeten Hilfen zur 

Erziehung und die Pro-Kopf-

Bruttoausgaben für die Hilfen zur Erzie-

hung abgebildet. 

Anmerkung: Wie in Kapitel 2 "Datenkon-

zept und methodisches Vorgehen" be-

schrieben, sind Hilfen für unbegleitete 

minderjährige Ausländer nicht in den 

Fallzahlen zu den Hilfen zur Erziehung, 

wie sie im Folgenden berichtet werden, 

eingerechnet. Die Zahlen zu dieser Adres-

satengruppe sind eigens in einem Exkurs 

ausgewiesen (siehe Kapitel 4.12). 

 

 

Abbildung 22: Fallzahlen in den einzelnen Hilfesegmenten in den Jahren 2002 und 2016 in Rhein-
land-Pfalz 
 

Wie in Kapitel 3 bereits dargestellt, wurden 

im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz 26.538 

Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 Abs. 2, 
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11.168 Hilfen bzw. rund 73 % mehr als 

noch im Jahr 2002. Ein Großteil der Fall-

zahlsteigerungen in diesem Zeitraum ist 

dabei auf den starken Ausbau der ambu-

lanten Hilfen (§§ 27 Abs. 2 amb., 29-31, 

35 amb., 41 amb. SGB VIII) zurückzufüh-

ren. Diese sind seit 2002 um 8.929 Hilfen 

und damit um 173 % angestiegen. Die 

Fallzahländerungen in der langfristigen 

Betrachtung in den anderen Hilfesegmen-

ten unterscheiden sich hierbei deutlich von 

den ambulanten Hilfen: teilstationäre 
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4.3.1 Relative Inanspruchnah-

me (Eckwert) der Hilfen zur 

Erziehung 

Im Zeitraum von 2002 bis einschließlich 

2014 lässt sich für Rheinland-Pfalz eine 

kontinuierliche Steigerung der Inan-

spruchnahme von Hilfen zur Erziehung 

(§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) pro 

1.000 junge Menschen unter 21 Jahren 

beobachten. Im Jahr 2015 sank der Eck-

wert erstmals und betrug 33,7 gewährte 

Hilfen pro 1.000 der unter 21-Jährigen. 

Wie die untenstehende Abbildung zeigt, 

nimmt der Eckwert diese Ausprägung 

auch im Jahr 2016 an (+/- 0 %). Auch 

wenn der Eckwert sich von 2015 zu 2016 

für Rheinland-Pfalz nicht verändert hat, 

gab es dennoch bei der Zahl der gewähr-

ten Hilfen als auch in der Bevölkerungs-

entwicklung dynamische Entwicklungen, 

die sich darin zunächst nicht widerspiegeln 

(vgl. Kapitel 3).  

 

  

Abbildung 23: Entwicklung der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) im Landes-
durchschnitt, im Durchschnitt der Landkreise, der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten in 
Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 bis 2016 (pro 1.000 junge Menschen  
 
 

Wie bereits im Zuge der Beschreibung der 

soziostrukturellen Belastungsfaktoren 

(Abschnitt 4.1) kurz angesprochen, zeigen 

sich bei der Betrachtung der Eckwerte 

deutliche Unterschiede zwischen den 

Landkreisen sowie den kreisfreien und 

großen kreisangehörigen Städten. Letzte-

re weisen im Zeitraum zwischen 2002 bis 

2016 durchweg einen fast doppelt so 

hohen Eckwert auf wie die Landkreise und 

haben sich um das 2,5-fache erhöht. 

Zudem liegt seit dem Jahr 2010 der Eck-

wert der kreisangehörigen Städte über 

dem der kreisfreien Städte. Insgesamt 

verzeichnen die rheinland-pfälzischen 

Landkreise seit dem Beginn der Berichter-

stattung im Jahr 2002 kontinuierlich die 

geringsten Eckwerte im Hinblick auf die 

16,8

19,5
21,1

22,9
25,5

29,0
31,1 32,3 33,3 33,5 34,2 33,7 33,7

26,4

42,9

13,4

28,822,6

56,6

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rheinland-Pfalz kreisfreie Städte Landkreise kreisangehörige Städte



 

72 

relative Inanspruchnahme der Hilfen zur 

Erziehung, aber auch hier haben sich die 

Eckwerte im Beobachtungszeitraum ver-

doppelt.  

Hilfen zur Erziehung gesamt (§§ 27 

Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) 

Landesweit liegt der Eckwert der erziehe-

rischen Hilfen im Jahr 2016 bei rund 34 

Hilfen pro 1.000 junge Menschen unter 21 

Jahren. In den Landkreisen beträgt der 

Eckwert rund 28,8 und liegt damit unter 

den Eckwerten der kreisfreien (42,9) und 

der kreisangehörigen Städte (56,6). Seit 

2002 hat sich der Eckwert landesweit 

verdoppelt (plus 100,4 %). Besonders 

stark war die Steigerung in diesem Zeit-

raum in den kreisangehörigen Städten 

(plus 150,6 %) und in den Landkreisen 

(plus 114,9 %). In den kreisfreien Städten 

hat sich der Eckwert um lediglich rund 

63 % erhöht.  

 

Tabelle 9 Hilfen zur Erziehung gesamt (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) pro 1.000 junge 
Menschen unter 21 Jahren 

 2016 2015 bis 2016 in % 2002 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

43,9 / 75,1     

min./ max.  
Landkreise 

17,8 / 52,4   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

30,2 / 61,8     

min./ max.  
RLP 

17,8 / 75,1     

Ø kreisangehörige Städte 56,6 -2,3 150,6 

Ø Landkreise 28,8 -0,2 114,9 

Ø kreisfreie Städte 42,9 0,4 62,6 

Ø RLP gesamt 33,7 0,0 100,4 

Im Jahresvergleich 2015/2016 ist der 

Eckwert der erzieherischen Hilfen landes-

weit annähernd unverändert geblieben 

und liegt somit weiterhin bei 33,7 Hilfen je 

1.000 unter 21-Jährige. Zwar sind die 

Fallzahlen im gleichen Zeitraum um knapp 

1,5 % gestiegen, allerdings hat auch die 

Bevölkerung unter 21 Jahren einen leich-

ten Zuwachs zu verzeichnen (plus 1,5 %), 

sodass der Eckwert trotz gestiegener 

Fallzahlen konstant bleibt.  
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Ambulante Hilfen (§§ 27 Abs. 2 am-

bulant, 29, 30, 31, 35 ambulant, 41 

ambulant SGB VIII) 

Ambulante Hilfen zur Erziehung (§§ 27 

Abs. 2 ambulant, 29, 30, 31, 35 ambulant, 

41 ambulant SGB VIII) nehmen im Ange-

botsspektrum der rheinland-pfälzischen 

Jugendhilfe seit 2002 einen immer wichti-

geren Part ein. Im Jahr 2016 wurden in 

Rheinland-Pfalz rund 18 ambulante Hilfen 

pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jah-

ren gewährt. Dies entspricht einer Steige-

rung seit 2002 um rund 219 %. Eine über-

durchschnittliche Steigung von plus 227 % 

weisen dabei die kreisangehörigen Städte 

auf, deren Eckwert im Jahr 2016 bei 29,1 

liegt. In den Landkreisen liegt der Eckwert 

ambulanter Hilfen mit 16,1 weiterhin un-

terhalb des rheinland-pfälzischen Durch-

schnitts, weist allerdings mit einem Plus 

von rund 235 % eine überdurchschnittliche 

Steigerung seit 2002 auf.

 

Tabelle 10 Ambulante Hilfen (§§ 27 Abs. 2 amb., 29, 30, 31, 35 amb., 41 amb. SGB VIII) 
pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jahren 

 2016 
2015 bis 2016 

in % 
2002 bis 2016 

in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

20,2 / 37,8   

min./ max.  
Landkreise 

7,9 / 33,1     

min./ max.  
kreisfreie Städte 

11,2 / 27,6     

min./ max. 
RLP 

7,9 / 37,8     

Ø kreisangehörige Städte 29,1 -4,9 227,0 

Ø Landkreise 16,1 0,6 235,1 

Ø kreisfreie Städte 20,8 1,4 166,4 

Ø RLP gesamt 17,9 0,5 219,3 

 

Die Veränderung der Anzahl ambulanter 

Hilfen zur Erziehung je 1.000 unter 21-

Jähriger von 2015 zu 2016 zeigt ein diffe-

renziertes Bild. Während der Eckwert in 

den Landkreisen und in den kreisfreien 

Städten leicht angestiegen ist (plus 0,6 % 

bzw. plus 1,4 %), sinkt er in den kreisan-

gehörigen Städten im Vergleich zum Vor-

jahr um rund 5 %. Insgesamt ergibt sich im 

Jahresvergleich 2015 auf 2016 damit eine 

leichte Steigerung von 0,5 %. 
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Teilstationäre Hilfen (§§ 27 Abs. 2 

teilstationär, 32, 35 teilstationär, 

41 teilstationär SGB VIII) 

Im Jahr 2016 liegt der Eckwert teilstationä-

rer Hilfen (§§ 27 Abs. 2 teilstationär, 32, 

35 teilstationär, 41 teilstationär SGB VIII) 

in Rheinland-Pfalz bei 2,3 Hilfen pro 1.000 

junge Menschen unter 21 Jahren. Der 

höchste diesbezügliche Eckwert findet 

sich mit 4,9 in den kreisangehörigen Städ-

ten. Die kreisfreien Städte weisen mit 3,6 

den zweithöchsten Eckwert auf. In den 

Landkreisen nimmt der Eckwert die Aus-

prägung 1,7 an. Seit 2002 stieg der Eck-

wert landesweit um 6,4 %. Das höchste 

Wachstum in diesem Zeitraum kann in den 

kreisangehörigen Städten beobachtet 

werden (plus 146,6 %), gefolgt von den 

Landkreisen (plus 1,2 %). In den kreis-

freien Städten sank der Eckwert im Ver-

gleich zu 2002 leicht um 0,7 % 

 

Der Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass sich 

die Anzahl teilstationärer Hilfen pro 1.000 

junge Menschen landesweit nicht verän-

dert hat. In den Aggregaten sind im selben 

Zeitraum jedoch unterschiedliche Entwick-

lungen zu beobachten. Während der 

Eckwert von 2015 zu 2016 in den kreis-

freien Städten um 3,5 % stieg, sank er in 

den Landkreisen um 2,4% und in den 

kreisangehörigen Städten um 3,6 %. 

Tabelle 11 Teilstationäre Hilfen (§§ 27 Abs. 2 teilstat., 32, 35 teilstat., 41 teilstat. SGB VIII) 
pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jahren 

 2016 
2015 bis 2016 

in % 
2002 bis 2016 

in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

1,8 / 7,7   

min./ max.  
Landkreise 

0,1 / 3,8     

min./ max.  
kreisfreie Städte 

1,6 / 7,3     

min./ max.  
RLP 

0,1 / 7,7     

Ø kreisangehörige Städte 4,9 -3,6 146,6 

Ø Landkreise 1,7 -2,4 1,2 

Ø kreisfreie Städte 3,6 3,5 -0,7 

Ø RLP gesamt 2,3 0,0 6,4 
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Stationäre Hilfen (§§ 27 Abs. 2 stati-

onär, 34, 35 stationär, 41 statio-

när SGB VIII) 

Pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jah-

ren wurden in Rheinland-Pfalz im Jahr 

2016 rund 7 stationäre Hilfen zur Erzie-

hung (§§ 27 Abs. 2 stationär, 34, 35 stati-

onär, 41 stationär SGB VIII) gewährt. 

Dabei fallen die Eckwerte in den kreis-

freien Städten mit 9,7 und in den kreisan-

gehörigen Städten mit 10,9 überdurch-

schnittlich aus. Die Landkreise liegen mit 

5,9 stationären Hilfen je 1.000 unter 21-

Jährige unterhalb des Durchschnitts. Seit 

2002 zeigt sich für Rheinland-Pfalz ein 

Anstieg des Eckwerts um 31,3 %. In den 

kreisangehörigen Städten ist dabei eine 

Entwicklung von plus 98,8 % seit 2002 

und damit die höchste Steigerung festzu-

stellen. Die zweithöchste Steigerung wei-

sen die Landkreise mit einem Plus von 

36,7 % auf. In den kreisfreien Städten ist 

der Eckwert bis ins Jahr 2016 um rund 

8 % gestiegen.  

 

Tabelle 12 Stationäre Hilfen (§§ 27 Abs. 2 stat., 34, 35 stat., 41 stat. SGB VIII) pro 1.000 
junge Menschen unter 21 Jahren 

 2016 
2015 bis 2016 

in % 
2002 bis 2016 

in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

5,3 / 16,0     

min./ max.  
Landkreise 

2,2 / 12,3   

min./ max.  
kreisfreie Städte 

5,5 / 16,1     

min./ max.  
RLP 

2,2 / 16,1   

Ø kreisangehörige Städte 10,9 1,1 98,8 

Ø Landkreise 5,9 -1,6 36,7 

Ø kreisfreie Städte 9,7 -5,7 8,1 

Ø RLP gesamt 7,1 -2,7 31,3 

 

Ein Blick auf die Entwicklung von 2015 zu 

2016 zeigt, dass sich der langfristige 

Trend seit 2002 nur bedingt fortsetzt. Im 

Landesdurchschnitt sank die Anzahl der 

stationären Hilfen pro 1.000 junge Men-

schen unter 21 Jahren um 2,7 %. Vor 

allem in den kreisfreien Städten ging der 

Eckwert zurück (minus 5,7 %), aber auch 

in den Landkreisen ist ein Rückgang um 

1,6 % zu beobachten. In den kreisangehö-

rigen Städten hingegen stieg der Eckwert 

leicht um 1,1 %.



 

76 

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII in eige-

ner Kostenträgerschaft) 

Im Jahr 2016 wurden in Rheinland-Pfalz 

pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jah-

ren rund 6 Vollzeitpflegen (§ 33 SGB VIII 

in eigener Kostenträgerschaft) gewährt. 

Dabei zeigen sich in den kreisfreien Städ-

ten (8,8) und den kreisangehörigen Städ-

ten (11,7) Eckwerte oberhalb des rhein-

land-pfälzischen Durchschnitts. Die 

Landkreise hingegen liegen mit einem 

Eckwert von 5,1 darunter. Die Vollzeitpfle-

ge ist sowohl in Rheinland-Pfalz (plus 

76,8 %) als auch in den Aggregaten seit 

2002 quantitativ bedeutsamer geworden. 

Die größte Zunahme des Eckwerts kann in 

den Landkreisen beobachtet werden (plus 

96,7 %). Auch in den kreisangehörigen 

Städten gab es seit 2002 einen Anstieg in 

diesem Hilfebereich (plus 88,3 %). Ein im 

Vergleich zur landesweiten Entwicklung 

unterdurchschnittlicher Zuwachs von plus 

44,9 % ist in den kreisfreien Städten zu 

beobachten.

 

Tabelle 13 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII in eigener Kostenträgerschaft) pro 1.000 junge 
Menschen unter 21 Jahren 

 2016 
2015 bis 2016 

in % 
2002 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

7,4 / 17,8     

min./ max.  
Landkreise 

2,6 / 11,0   

min./ max.  
kreisfreie Städte 

5,0 / 15,2     

min./ max.  
RLP 

2,6 / 17,8   

Ø kreisangehörige Städte 11,7 2,1 88,3 

Ø Landkreise 5,1 0,0 96,7 

Ø kreisfreie Städte 8,8 4,1 44,9 

Ø RLP gesamt 6,4 1,8 76,8 

Der Eckwert Vollzeitpflege stieg im Ver-

gleich zum Vorjahr in Rheinland-Pfalz 

leicht um 1,8 %. Zurückzuführen ist diese 

Entwicklung auf den Anstieg in den kreis-

freien Städten und den kreisangehörigen 

Städten, deren Eckwert um 4,1 % bzw. 

2,1 % höher liegt als noch im Vorjahr. In 

den Landkreisen hat sich der Eckwert seit 

2015 nicht verändert. 
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Fremdunterbringung ( §§ 27 Abs. 2 

stationär, 33, 34, 35 stationär, 41 

stationär SGB VIII) 

Im Jahr 2016 sind in Rheinland-Pfalz 13,5 

familienersetzende Maßnahmen nach 

§§ 27 Abs. 2 stationär, 33-35 stationär, 41 

stationär SGB VIII in Kostenträgerschaft 

der örtlich zuständigen Jugendhilfe pro 

1.000 junge Menschen unter 21 Jahre 

durchgeführt worden. Der höchste diesbe-

zügliche Eckwert ist in den kreisangehöri-

gen Städten festzustellen (22,6). Auch in 

den kreisfreien Städten liegt der Eckwert 

mit 18,6 oberhalb des rheinland-

pfälzischen Durchschnitts. Die Landkreise 

liegen hingegen mit einer Ausprägung von 

11 Eckwertpunkten darunter. Insgesamt ist 

der Eckwert in Rheinland-Pfalz seit 2002 

um 49,5 % gestiegen. Dieser Anstieg 

erklärt sich vor allem durch die Entwick-

lung in den kreisangehörigen Städten. 

Dort stieg der Eckwert um 93,2 % im 

gleichen Zeitraum. Die Landkreise zeigen 

ebenfalls eine überdurchschnittliche Zu-

nahme im Bereich der Fremdunterbrin-

gungen seit 2002 auf (59,3 %). In den 

kreisfreien Städten hingegen fällt der 

Eckwertanstieg moderater aus (plus 

22,9 %).

 

 

Die Anzahl der Fremdunterbringungen pro 

1.000 junge Menschen unter 21 Jahren ist 

in Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 im Ver-

gleich zu 2015 um 0,6 % zurückgegangen. 

Vor allem in den kreisfreien Städten gibt 

es einen Rückgang dieser Hilfeform (mi-

nus 1,3 %), aber auch in den Landkreisen 

zeigt sich ein Minus von 0,9 %. Bei den 

kreisangehörigen Städten hingegen ist 

entgegen des Landestrends eine Zunah-

me von 1,6 % im Vorjahresvergleich zu 

beobachten.  

Tabelle 14 Fremdunterbringungen (§§ 27 Abs. 2 stat., 33, 34, 35 stat., 41 stat. SGB VIII in 
eigener Kostenträgerschaft) pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jahren 

 2016 
2015 bis 2016 

in % 
2002 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

12,6 / 33,8     

min./ max.  
Landkreise 

6,8 / 19,0   

min./ max.  
kreisfreie Städte 

12,6 / 27,8     

min./ max.  
RLP 

6,8 / 33,8   

Ø kreisangehörige Städte 22,6 1,6 93,2 

Ø Landkreise 11,0 -0,9 59,3 

Ø kreisfreie Städte 18,6 -1,3 22,9 

Ø RLP gesamt 13,5 -0,6 49,5 



 

78 

Hilfen gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII  

Die Anzahl der flexiblen erzieherischen 

Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambu-

lant, teilstationär, stationär inkl. der Hilfen 

für junge Volljährige) pro 1.000 junge 

Menschen unter 21 Jahren liegt im Jahr 

2016 bei 1,2. Im Vorjahr lag der Eckwert 

noch bei 1,1.

 

Diese Hilfen wurden besonders häufig in 

den kreisfreien Städten gewährt – der 

entsprechende Eckwert liegt im Jahr 2016 

bei 2,2 und damit um einen Eckwertpunkt 

über dem landesweiten Wert. Der Eckwert 

der Landkreise liegt mit 0,8 unter diesem 

Wert und hat sich im Jahresvergleich 2015 

und 2016 nicht verändert. Der Eckwert der 

kreisangehörigen Städte ist mit 1,2 leicht 

niedriger als im Vorjahr. 

Tabelle 15 Hilfen gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant, teilstationär, stationär inkl. der 
Hilfen für junge Volljährige) pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jahren 

 2015 2016 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,0 / 3,3 0,0 / 4,1 

min./ max.  
Landkreise 

0,0 / 12,2 0,0 / 9,9 

min./ max.  
kreisfreie Städte 

0,0 / 4,0 0,0 / 5,7 

min./ max.  
RLP 

0,0 / 12,2 0,0 / 9,9 

Ø kreisangehörige Städte 1,3 1,2 

Ø Landkreise 0,8 0,8 

Ø kreisfreie Städte 2,0 2,2 

Ø RLP gesamt 1,1 1,2 



 

 
79 

Eckwerte der Hilfesegmente im 

Überblick 

In der nachfolgenden Tabelle werden noch 

einmal die Eckwerte der ambulanten, 

teilstationären und stationären Hilfen 

sowie der Vollzeitpflege zusammenfas-

send dargestellt. Es zeigt sich hierbei 

deutlich, dass die ambulanten Hilfen 

durchweg einen wesentlich höheren Eck-

wert aufweisen als die teilstationären bzw. 

stationären Hilfen sowie die Vollzeitpflege. 

Gerade in den kreisangehörigen und 

kreisfreien Städten ist diese Tendenz zu 

beobachten. Darüber hinaus ist auffällig, 

dass die Eckwerte in den kreisangehöri-

gen Städten teilweise wesentlich höher 

ausfallen als in den kreisfreien Städten 

und Landkreisen. 

 

Tabelle 16 Eckwerte der verschiedenen Hilfesegmente (ambulant, teilstationär, stationär 
und Vollzeitpflege in eigener Kostenträgerschaft) im Jahr 2016 

 
Eckwerte 

ambulante 
Hilfen 

Eckwerte 
teilstationäre 

Hilfen 

Eckwerte  
stationäre 

Hilfen 

Eckwerte  
Vollzeitpflege 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

20,2 / 37,8 1,8 / 7,7 5,3 / 16,0 7,4 / 17,8 

min./ max.  
Landkreise 

7,9 / 33,1 0,1 / 3,8 2,2 / 12,3 2,6 / 11,0 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

11,2 / 27,6 1,6 / 7,3 5,5 / 16,1 5,0 / 15,2 

min./ max.  
RLP 

7,9 / 37,8 0,1 / 7,7 2,2 / 16,1 2,6 / 17,8 

Ø kreisangehörige 
Städte 

29,1 4,9 10,9 11,7 

Ø Landkreise 16,1 1,7 5,9 5,1 

Ø kreisfreie Städte 20,8 3,6 9,7 8,8 

Ø RLP gesamt 17,9 2,3 7,1 6,4 

 

Der Eckwert der ambulanten Hilfen zur 

Erziehung liegt in Rheinland-Pfalz zwi-

schen 7,9 und 37,8 Hilfen pro 1.000 der 

unter 21-Jährigen und beträgt für das 

gesamte Bundesland 17,9. Die Spannbrei-

te der teilstationären Hilfen ist hingegen 

mit einem Minimum von 0,1 und einem 

Maximum von 7,7 Eckwertpunkten gerin-

ger und ist auch im Mittel mit 2,3 deutlich 

geringer als der Eckwert ambulanter Hil-

fen. Der Eckwert der stationären Hilfen zur 

Erziehung schwankt in den rheinland-

pfälzischen Kommunen zwischen 2,2 und 

16,1. Im Mittel beträgt er 7,1. Annähernd 

dazu bewegt sich die Anzahl der Vollzeit-

pflegen je 1.000 der unter 21-Jährigen. 

Die Spannweite erstreckt sich zwischen 

2,6 und 17,8 Eckwertpunkten. Der Mittel-

wert liegt mit 6,4 unterhalb des Eckwerts 

der stationären Hilfen zur Erziehung. 



 

80 

„Formlose Beratungen“  

Ergänzend zu den Hilfen zur Erziehung 

sowie den Beratungen der Beratungsstel-

len werden abschließend diejenigen Bera-

tungen und Betreuungen gegenüberge-

stellt, die durch die Sozialen Dienste der 

Jugendämter durchgeführt werden. Bera-

tungen nach § 17 SGB VIII und Beratun-

gen nach § 18 SGB VIII können sowohl 

von den Trägern der freien als auch der 

öffentlichen Jugendhilfe erbracht werden. 

Darüber hinaus können die Sozialen 

Dienste auch die Betreuung und Beratung 

von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljäh-

rigen oder Familien im Vorfeld von Erzie-

hungshilfen durchführen. Zusammenge-

nommen werden diese Beratungen im 

Folgenden als "formlose Beratungen" 

dargestellt. 

 

Tabelle 17 Formlose Beratungen durch die Sozialen Diensten der Jugendämter pro 1.000 
junge Menschen im Alter unter 21 Jahren 

 2016 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

37,2 / 84,4   

min./ max.  
Landkreise 

4,2 / 114,9  

min./ max. 
kreisfreie Städte 

12,5 / 81,3   

min./ max.  
RLP 

4,2 / 114,9  

Ø kreisangehörige Städte 58,7 4,7 

Ø Landkreise 33,6 -2,9 

Ø kreisfreie Städte 40,1 -6,6 

Ø RLP gesamt 36,5 -3,0 

 

Im Durchschnitt von Rheinland-Pfalz 

beträgt der Eckwert "Formlose Beratun-

gen" im Jahr 2016 rund 36,5 Beratungen 

je 1.000 junge Menschen unter 21 Jahren. 

Im Vergleich weisen die Städte deutlich 

höhere Eckwerte als die Landkreise auf. 

Im Jahr 2016 werden in den kreisangehö-

rigen Städten mit 58,7 Beratungen je 

1.000 unter 21-Jähriger die meisten form-

losen Beratungen in Relation zur Anzahl 

der jungen Menschen durchgeführt. Dem-

gegenüber liegt der Eckwert in den Land-

kreisen bei rund 33,6. Im Jahresvergleich 

zeigt sich, dass die formlosen Beratungen 

in den kreisfreien Städten (minus 6,6 %) 

und den Landkreisen (minus 2,9 %) selte-

ner durchgeführt wurden. In den kreisan-

gehörigen Städten hingegen ist der Eck-

wert gestiegen (plus 4,7 %). 
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4.3.2 Anteile der einzelnen Hil-

fearten an allen Hilfen zur Er-

ziehung 

Im folgenden Abschnitt wird näher auf die 

Anteile der einzelnen Hilfearten an allen 

Hilfen zur Erziehung eingegangen. Hierzu  

wird zunächst in einem Überblick auf die 

Entwicklung des Anteils der verschiede-

nen Hilfesegmente an allen Hilfen zur 

Erziehung hingewiesen, bevor anschlie-

ßend die Anteile der einzelnen Hilfeseg-

mente und deren Entwicklung einzeln 

dargestellt werden. 

 

 

Abbildung 24: Verteilung der Hilfesegmente (ambulant, teilstationär, stationär und Vollzeitpflege) der 
Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 und 2016 

 

Die oben stehende Abbildung zeigt die 

Verteilung der Hilfesegmente in Rhein-

land-Pfalz. Im Jahr 2002 wurde rund ein 

Drittel (33,6 %) der Hilfen zur Erziehung 

als ambulante Hilfen in Anspruch genom-

men. Bis zum Jahr 2016 ist deren Anteil 

an allen Hilfen zur Erziehung auf über die 

Hälfte (53,1 %) gestiegen. Entsprechend 

der Steigerung des Anteils der ambulanten 

Hilfen zur Erziehung sind die Anteile der 

anderen Hilfeformen zurückgegangen: Die 

teilstationären Hilfen sinken von 12,9% im 

Jahr 2002 auf 7,0 % im Jahr 2016 und die 

stationären Hilfen von 32,3 % auf 21,1 % 

im selben Zeitraum. Der Anteil der Voll-

zeitpflege verändert sich dahingehend nur 

moderat. Durch eine absolut gewachsene 

Fallzahl sinkt der Anteil der Vollzeitpflegen 

an allen Hilfen zur Erziehung von 2002 

von 21,2% moderat auf 18,9 %. 
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Anteil der ambulanten Hilfen an 

allen Hilfen zur Erziehung 

Im Jahr 2016 wurden über die Hälfte aller 

Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz im 

ambulanten Bereich (§§ 27 Abs. 2 ambu-

lant, 29-31, 41 SGB VIII)  gewährt. Dabei 

zeigen sich strukturelle Unterschiede 

zwischen den rheinland-pfälzischen Städ-

ten und Landkreisen: Während die An-

teilswerte in den kreisangehörigen 

(51,4 %) und kreisfreien Städten (48,4 %) 

unterdurchschnittlich ausfallen, weisen die 

Landkreise einen überdurchschnittlichen 

Anteil auf (55,9 %). 

 

Tabelle 18 Anteil der ambulanten Hilfen (§§ 27 Abs. 2 amb., 29, 30, 31, 35 amb. und 41 
amb. SGB VIII) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2016 in % 
2015 bis 2016 

in % 
2002 bis 2016 

in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

39,8 / 58,2   

min./ max.  
Landkreise 

28,3 / 69,0     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

34,5 / 59,1     

min./ max.  
RLP 

34,5 / 69,0   

Ø kreisangehörige Städte 51,4 -2,7 30,4 

Ø Landkreise 55,9 0,7 57,3 

Ø kreisfreie Städte 48,4 1,0 64,1 

Ø RLP gesamt 53,1 0,5 58,0 

 

Seit 2002 stieg der Anteil der ambulanten 

Hilfen an allen Hilfen zur Erziehung in 

Rheinland-Pfalz um 58,0 %. In den kreis-

freien Städten fällt dieser Anstieg mit 

einem Plus von 64,1 % etwas höher aus. 

Dennoch haben die kreisfreien Städte im 

Jahr 2016 immer noch den niedrigsten 

Anteilswert. Die Zunahme des Anteils 

ambulanter Hilfen in den Landkreisen 

entspricht annähernd dem rheinland-

pfälzischen Durchschnitt (57,3 %). Die 

kreisangehörigen Städte können im glei-

chen Zeitraum ein geringeres Wachstum 

ausweisen (30,4 %), befinden sich aber im 

Jahr 2016, wie oben beschrieben, nahe 

dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt.  

Der Blick auf die Entwicklung von 2015 zu 

2016 zeigt, dass sich der Anteil ambulan-

ter Hilfen an allen Hilfen kaum verändert 

hat (plus 0,5 %). Im Hinblick auf die Ag-

gregate ist dennoch ein zweiteiliges Bild 

zu beobachten. Der Anteil ambulanter 

Hilfen steigt im genannten Zeitraum in den 

kreisfreien Städten um 1,0 % und in den 

Landkreisen um 0,7 %, während er in den 

kreisangehörigen Städten um 2,7 % ab-

nimmt. 
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Anteil der teilstationären Hilfen an 

allen Hilfen zur Erziehung 

Der Anteil der teilstationären Hilfen (§§ 27 

Abs. 2 teilstationär, 32, 35 teilstationär, 41 

teilstationär SGB VIII) an allen Hilfen zur 

Erziehung liegt in Rheinland-Pfalz im Jahr 

2016 bei 7,0 %. Bei den kreisangehörigen 

(8,3 %) und den kreisfreien Städten 

(8,7 %) fällt der Anteilswert etwas höher 

aus als in den Landkreisen (6,0 %). Seit 

2002 hat sich der Anteil der teilstationären 

Hilfen in Rheinland-Pfalz um 46,1 % redu-

ziert. Ein Rückgang ist vor allem in den 

Landkreisen (minus 53,7 %) und den 

kreisfreien Städten (minus 38,7 %) fest-

stellbar. Hingegen ist der Anteil in den 

kreisangehörigen Städten seit 2002 nahe-

zu stabil (minus 1,0 %). 

 

Tabelle 19 Anteil der teilstationären Hilfen (§§ 27 Abs. 2 teilstat., 32, 35 teilst. und 41 
teilst. SGB VIII) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2016 in % 
2015 bis 2016 

in % 
2002 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

3,1 / 13,6   

min./ max.  
Landkreise 

0,2 / 18,4     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

4,4 / 18,2     

min./ max.  
RLP 

0,2 / 18,4   

Ø kreisangehörige Städte 8,7 -1,3 -1,0 

Ø Landkreise 6,0 -2,2 -53,7 

Ø kreisfreie Städte 8,3 3,1 -38,7 

Ø RLP gesamt 7,0 0,0 -46,1 

 

Der Vorjahresvergleich zeigt für Rhein-

land-Pfalz keinerlei Veränderung (+/- 0 %). 

In den Aggregaten hingegen zeigt sich der 

Anteil teilstationärer an allen Hilfen dyna-

mischer. In den kreisfreien Städten nahm 

er um 3,1 % im Vergleich zu 2015 zu, 

während er in den kreisangehörigen Städ-

ten um 1,3 % und in den Landkreisen um 

2,2 % zurückging. 
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Anteil der stationären Hilfen an allen 

Hilfen zur Erziehung  

Rund jede fünfte Hilfe zur Erziehung 

(21,1 %) in Rheinland-Pfalz wurde als 

familienersetzende Maßnahme nach §§ 27 

Abs. 2 stationär, 34, 35 stationär, 41 stati-

onär SGB VIII durchgeführt. Der Anteil an 

allen Hilfen zur Erziehung unterliegt dabei 

bei den kreisfreien (22,7 %) und den 

kreisangehörigen (19,3 %) Städten sowie 

den Landkreisen (20,4 %) nur vergleichs-

weise geringen Schwankungen. In der 

Angebotsvielfalt der Hilfen zur Erziehung 

(§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII) haben 

die ambulanten Hilfen seit dem Jahr 2002 

an Bedeutung gewonnen, was zur Folge 

hat, dass der Anteil stationärer Hilfen um 

34,8 % abnahm. In den Landkreisen (mi-

nus 36,4 %) sowie in den kreisfreien Städ-

ten (minus 33,6 %) fällt der Rückgang 

dabei besonders stark aus, aber auch in 

den kreisangehörigen Städten ist der 

Anteil stationärer Hilfen in diesem Zeit-

raum deutlich rückläufig (minus 20,9 %). 

 

Tabelle 20 Anteil der stationären Hilfen (§§ 27 Abs. 2 stat., 34, 35 stat., 41 stat. SGB VIII ) 
an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2016 in % 
2015 bis 2016 

in % 
2002 bis 2016 

in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

12,0 / 23,3   

min./ max.  
Landkreise 

12,1 / 30,0     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

16,8 / 32,4     

min./ max.  
RLP 

12,0 / 32,4   

Ø kreisangehörige Städte 19,3 3,5 -20,9 

Ø Landkreise 20,4 -1,5 -36,4 

Ø kreisfreie Städte 22,7 -6,0 -33,6 

Ø RLP gesamt 21,1 -2,7 -34,8 

 

Die Abnahme des Anteils stationärer 

Hilfen an allen Hilfen zur Erziehung setzt 

sich in Rheinland-Pfalz auch im Jahres-

vergleich 2015 und 2016 fort (minus 

2,7 %). In den Aggregaten zeigen sich 

jedoch auffällige Unterschiede: So nahm 

der Anteil in den kreisfreien Städten um 

6,0 % und in den Landkreisen um 1,5 % 

ab, während stationäre Hilfen in den kreis-

angehörigen Städten im Vergleich zum 

Vorjahr anteilsmäßig etwas an Bedeutung 

gewonnen haben (plus 3,5 %). 
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Anteil der Vollzeitpflege an allen 

Hilfen zur Erziehung 

Der Anteil der Vollzeitpflege an allen Hilfen 

zur Erziehung beträgt im Jahr 2016 in 

Rheinland-Pfalz 18,9 %. Sowohl in den 

kreisfreien als auch in den kreisangehöri-

gen Städten beträgt er 20,6 %. Die Land-

kreise weisen mit 17,8 % einen etwas 

niedrigeren Anteil auf. In der Zeit seit 2002 

ist auch für die Vollzeitpflege ein Rück-

gang des Anteils an allen Hilfen zur Erzie-

hung in Rheinland-Pfalz zu beobachten. 

Dies liegt im Bedeutungsgewinn der am-

bulanten Hilfen zur Erziehung begründet. 

Im genannten Zeitraum ist der Anteil der 

Vollzeitpflege um rund 11 % zurückge-

gangen. Ähnlich dem Landesdurchschnitt 

verhält es sich in den kreisfreien Städten 

(minus 10,1 %) und den Landkreisen 

(minus 9,4 %). Die kreisangehörigen 

Städte weisen mit einem Rückgang von 

rund einem Viertel (minus 24,8 %) diesbe-

züglich den stärksten Wandel auf. 

 

Tabelle 21 Anteil der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII in eigener Kostenträgerschaft) an allen 
Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2016 in % 
2015 bis 2016 

in % 
2002 bis 2016 

in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

14,5 / 33,0   

min./ max.  
Landkreise 

11,8 / 33,8     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

12,5 / 29,3     

min./ max.  
RLP 

11,8 / 33,8   

Ø kreisangehörige Städte 20,6 4,6 -24,8 

Ø Landkreise 17,8 0,2 -9,4 

Ø kreisfreie Städte 20,6 3,7 -10,1 

Ø RLP gesamt 18,9 1,8 -10,9 

 

Die Betrachtung der Veränderung des 

Anteils von 2015 zu 2016 zeigt hingegen 

ein anderes Bild als die langfristige Ent-

wicklung. In Rheinland-Pfalz ist der Anteil 

der Vollzeitpflege im Vergleich zum Vor-

jahr um 1,8 % gestiegen. Dieses Wachs-

tum beruht hauptsächlich auf den Zunah-

men in den kreisfreien (plus 3,7 %) und 

den kreisangehörigen Städten (plus 

4,6 %). In den Landkreisen hat sich der 

Anteil im Vergleich zum Vorjahr nicht in 

relevantem Maße verändert (plus 0,2 %).  
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Anteil der Fremdunterbringungen an allen 

Hilfen zur Erziehung  

Die Fremdunterbringungen (§§ 27 Abs. 2 

stationär, 33, 34, 35 stationär und 41 

stationär SGB VIII) machen im Jahr 2016 

rund 40 % der Hilfen zur Erziehung in 

Rheinland-Pfalz aus. Im Vergleich zu 2002 

ist der Anteil damit um 25,5 % gesunken. 

In den kreisfreien Städten ist der Anteil der 

Fremdunterbringungen im Jahr 2016 mit 

rund 43 % höher als im landesweiten 

Durchschnitt. Die kreisangehörigen Städte 

und die Landkreise liegen mit rund 40 

bzw. 38 % hingegen leicht unterhalb des 

Landesdurchschnitts.  

 

Tabelle 22 Anteil der Fremdunterbringungen (§§ 27 Abs. 2 stat., 33, 34, 35 stat. und 41 
stat. SGB VIII) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2016 in % 
2015 bis 2016 

in % 
2002 bis 2016 

in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

28,7 / 52,3   

min./ max.  
Landkreise 

28,7 / 47,9     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

32,6 / 56,2     

min./ max.  
RLP 

28,7 / 56,2   

Ø kreisangehörige Städte 39,9 4,0 -22,9 

Ø Landkreise 38,2 -0,7 -26,2 

Ø kreisfreie Städte 43,3 -1,7 -24,1 

Ø RLP gesamt 40,0 -0,6 -25,5 

 

In den Landkreisen (minus 0,7 %), den 

kreisfreien Städten (minus 1,7 %) und im 

Landesdurchschnitt (minus 0,6 %) lässt 

sich dieser langfristige Trend auch für den 

Zeitraum 2015 bis 2016 bestätigen. 

In den kreisangehörigen Städten ist der 

Anteil der Fremdunterbringungen an allen 

Hilfen im Vorjahresvergleich allerdings um 

4,0 % gestiegen. 
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Anteil der Hilfen gem. § 29 SGB VIII 

an allen Hilfen zur Erziehung 

Der Anteil der Hilfen gem. § 29 SGB VIII 

(Soziale Gruppenarbeit) an allen Hilfen zur 

Erziehung liegt im Jahr 2016 bei 7,5 % 

und ist damit um 3,3 % höher als im Vor-

jahr. Der höchste Anteilswert der Hilfen 

nach § 29 SGB VIII ist im Jahr 2016 mit 

8,4 % in den Landkreisen zu beobachten. 

Die kreisfreien Städte (6,9 %) und insbe-

sondere die kreisangehörigen Städte 

(2,0 %) weisen hier niedrigere Werte auf.  

 

Tabelle 23 Anteil der Hilfen gem. § 29 SGB VIII (Soziale Gruppenarbeit, inkl. der Hilfen für 
junge Volljährige) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2016 in % 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,0 / 3,8  

min./ max.  
Landkreise 

0,0 / 29,7   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0,0 / 14,7   

min./ max.  
RLP 

0,0 / 29,7  

Ø kreisangehörige Städte 2,0 -21,5 

Ø Landkreise 8,4 1,9 

Ø kreisfreie Städte 6,9 9,0 

Ø RLP gesamt 7,5 3,3 

 

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der 

Sozialen Gruppenarbeit an allen erzieheri-

schen Hilfen gerade in den kreisangehöri-

gen Städten jedoch auch besonders stark 

zurückgegangen (minus 21,5 %), wohin-

gegen der Vergleichswert in den Landkrei-

sen (plus 1,9 %) und in den kreisfreien 

Städten (plus 9,0 %) im gleichen Zeitraum 

angestiegen ist. 
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Anteil der Hilfen gem. § 30 SGB VIII 

an allen Hilfen zur Erziehung 

13,3 % der Hilfen zur Erziehung, die im 

Jahr 2016 durchgeführt wurden, waren 

Hilfen gem. § 30 SGB VIII (Erziehungsbei-

stand/Betreuungshelfer). Damit ist der 

Anteil dieser Hilfen im Vergleich zum 

Vorjahr landesweit leicht gesunken (minus 

1,6 %). Für das Jahr 2016 zeigen sich 

kaum Unterschiede zwischen Städten und 

Landkreisen: In den kreisfreien Städten 

liegt der Anteil bei 13,9 %, in den kreisan-

gehörigen Städten und Landkreisen bei 

13,0 %.  

 

Tabelle 24 Anteil der Hilfen gem. § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, 
inkl. der Hilfen für junge Volljährige) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 
41 SGB VIII)  

 2016 in % 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

7,8 / 20,3  

min./ max.  
Landkreise 

5,2 / 23,0   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

6,0 / 22,4   

min./ max.  
RLP 

5,2 / 23,0  

Ø kreisangehörige Städte 13,0 4,0 

Ø Landkreise 13,0 -4,7 

Ø kreisfreie Städte 13,9 3,1 

Ø RLP gesamt 13,3 -1,6 

 

Unterschiede finden sich hingegen bei den 

Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr. 

So stieg der Anteil der Erziehungsbei-

standschaften und Betreuungshilfen in den 

kreisfreien Städten um 3,1 % und in den 

kreisangehörigen Städten um 4,0 %, sank 

aber in den Landkreisen um 4,7 %. 
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Anteil der Hilfen gem. § 31 SGB VIII 

an allen Hilfen zur Erziehung 

Die Sozialpädagogische Familienhilfe 

(§ 31 SGB VIII) nimmt im Jahr 2016 mit 

rund 29 % den größten Anteil der einzel-

nen Hilfearten an allen Hilfen zur Erzie-

hung in Rheinland-Pfalz ein. Im Vergleich 

zum Vorjahr hat sich der Anteil landesweit 

kaum verändert (plus 0,4 %).  

 

Tabelle 25 Anteil der Hilfen gem. § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe) an 
allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2016 in % 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

28,4 / 38,1  

min./ max.  
Landkreise 

3,1 / 43,7   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

12,3 / 32,7   

min./ max.  
RLP 

3,1 / 43,7  

Ø kreisangehörige Städte 34,2 -4,2 

Ø Landkreise 31,5 3,2 

Ø kreisfreie Städte 22,4 -3,9 

Ø RLP gesamt 28,7 0,4 

 

In den kreisangehörigen Städten (34,2 %) 

und den Landkreisen (31,5 %) nehmen 

Hilfen nach § 31 SGB VIII im Vergleich zu 

den kreisfreien Städten (22,4 %) einen 

höheren Stellenwert im Gesamtleistungs-

spektrum der Hilfen zur Erziehung ein. Bei 

den Entwicklungen von 2015 auf 2016 

zeigt sich für die kreisfreien und kreisan-

gehörigen Städte ein Rückgang des An-

teils um rund 4 %, während dieser in den 

Landkreisen um rund 3 % gestiegen ist. 
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Anteil der Hilfen gem. § 32 SGB VIII 

an allen Hilfen zur Erziehung 

Der Anteil der als Tagesgruppen gewähr-

ten Hilfen (§ 32 SGB VIII) an allen Hilfen 

zur Erziehung liegt in Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2016 bei rund 7 % und hat sich im 

Vergleich zum Vorjahr kaum verändert 

(plus 0,1 %). 

 

Tabelle 26 Anteil der Hilfen gem. § 32 SGB VIII (Tagesgruppe, inkl. der Hilfen für junge 
Volljährige) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2016 in % 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

3,1 / 13,6  

min./ max.  
Landkreise 

0,2 / 18,4   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

4,3 / 18,2   

min./ max.  
RLP 

0,2 / 18,4  

Ø kreisangehörige Städte 8,7 -0,2 

Ø Landkreise 6,0 -2,2 

Ø kreisfreie Städte 8,2 3,4 

Ø RLP gesamt 6,9 0,1 

 

Bei den kreisangehörigen Städten ist der 

Anteil mit rund 9 % im Vergleich zum 

Vorjahr annähernd unverändert (minus 

0,2 %). Bei den kreisfreien Städten ist der 

Anteil um 3,4 % gestiegen und beträgt im 

Jahr 2016 rund 8 %. In den Landkreisen 

ist der Anteil der Hilfen nach § 32 SGB VIII 

etwas gesunken (minus 2,2 %) und liegt 

im Jahr 2016 bei 6,0 %. 
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Anteil der Hilfen gem. § 34 SGB VIII 

(Heimerziehung) an allen Hilfen zur 

Erziehung  

Heimerziehungsfälle gem. § 34 SGB VIII 

haben im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz 

einen Anteil an allen Hilfen zur Erziehung 

von rund 19 %. Dies entspricht einer Ab-

nahme um rund 4 % im Vergleich zu 2015.  

 

Tabelle 27 Anteil der Hilfen gem. § 34 SGB VIII (nur Heimerziehung, ohne sonstige be-
treute Wohnformen, inkl. der Hilfen für junge Volljährige) an allen Hilfen zur Erziehung 
(§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2016 in % 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

11,2 / 22,1  

min./ max.  
Landkreise 

10,8 / 28,4   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

13,5 / 28,2   

min./ max.  
RLP 

10,8 / 28,4  

Ø kreisangehörige Städte 17,7 2,3 

Ø Landkreise 18,2 -2,4 

Ø kreisfreie Städte 20,2 -7,6 

Ø RLP gesamt 18,8 -3,9 

 

Wie schon bei anderen Hilfen zeigen sich 

auch hier teils gegenläufige Entwicklungen 

in den Aggregaten. So liegt der Anteil in 

den kreisfreien Städten mit rund 20 % und 

in den Landkreisen mit rund 18 % um 

7,6 %, bzw. 2,4 % niedriger als im Vorjahr. 

In den kreisangehörigen Städten ist der 

Anteil der Heimerziehung an allen Hilfen 

im selben Zeitraum hingegen um 2,3 % 

auf rund 18 % gestiegen.  
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Anteil der Hilfen gem. § 34 SGB VIII 

(sonstige betreute Wohnform) an 

allen Hilfen zur Erziehung  

Sonstige betreute Wohnformen gem. 

§ 34 SGB VIII nehmen in Rheinland-Pfalz 

2016 mit 1,5 % einen vergleichsweise 

geringen Anteil an allen Hilfen zur Erzie-

hung ein. Gegenüber dem Vorjahr ist eine 

Abnahme des Anteils um 9,4 % zu be-

obachten.  

 

Tabelle 28 Anteil der Hilfen gem. § 34 SGB VIII (nur sonstige betreute Wohnformen, ohne 
Heimerziehung, inkl. der Hilfen für junge Volljährige) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 
Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2016 in % 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,0 / 4,7  

min./ max.  
Landkreise 

0,0 / 4,0   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0,4 / 7,2   

min./ max.  
RLP 

0,0 / 7,2  

Ø kreisangehörige Städte 1,0 11,5 

Ø Landkreise 1,4 -17,5 

Ø kreisfreie Städte 2,0 0,1 

Ø RLP gesamt 1,5 -9,4 

 

Der höchste Anteil von betreuten Wohn-

formen ist mit 2,0 % in den kreisfreien 

Städten zu finden. In den kreisangehöri-

gen Städten ist eine Zunahme bei diesem 

Hilfebereich um 11,5 % festzustellen. 

Damit machen betreute Wohnformen im 

Jahr 2016 dort 1,0 % aller Hilfen zur Er-

ziehung aus. In den Landkreisen sank der 

Anteil dieser Hilfeart im Vergleich zum 

Vorjahr um 17,5 % auf 1,4 % im Jahr 

2016.  
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Anteil der Hilfen gem. § 35 SGB VIII 

an allen Hilfen zur Erziehung 

Der Anteil der Hilfen gem. § 35 SGB VIII 

(Intensive sozialpädagogische Einzelbe-

treuung) an allen Hilfen zur Erziehung ist 

in Rheinland-Pfalz zwischen 2015 und 

2016 um 6,5 % gesunken und beträgt im 

Jahr 2016 0,5 %. In den kreisfreien Städ-

ten stieg der Anteil um rund 6 % auf 

0,6 %, in den kreisangehörigen Städten 

um rund 57 % auf 0,7 %. Für die Land-

kreise lässt sich ein Rückgang um rund 

22 % verzeichnen, womit der Anteil dieser 

Hilfeart im Jahr 2016 bei 0,4 % liegt. 

 

Tabelle 29 Anteil der Hilfen gem. § 35 SGB VIII (Intensive sozialpädagogische Einzelbe-
treuung, inkl. der Hilfen für junge Volljährige) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 
29-35, 41 SGB VIII)  

 2016 in % 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,0 / 2,2  

min./ max.  
Landkreise 

0,0 / 2,7   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0,0 / 3,3   

min./ max.  
RLP 

0,0 / 3,3  

Ø kreisangehörige Städte 0,7 56,9 

Ø Landkreise 0,4 -21,9 

Ø kreisfreie Städte 0,6 6,3 

Ø RLP gesamt 0,5 -6,5 

 

Zu beachten bleibt allerdings, dass es sich 

bei den Hilfen nach § 35 SGB VIII um sehr 

kleine Grundgesamtheiten handelt. Dem-

entsprechend können vergleichsweise 

geringe Fallzahlenänderungen starke 

Änderungsquoten in der prozentualen 

Fallzahlentwicklung verursachen (siehe 

kreisangehörige Städte). 
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Anteil der Hilfen gem. § 27 Abs. 

2 SGB VIII an allen Hilfen zur Erzie-

hung 

Hilfen gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII machen 

im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz 3,5 % 

aller Hilfen zur Erziehung aus. Damit ist 

der Anteil seit 2015 um 1,7 % gestiegen. 

Die kreisfreien Städte haben mit einem 

Anteil von 5,1 % und einem Zuwachs von 

rund 12 % im Vergleich zum Vorjahr den 

größten Anteil dieser Hilfeform an allen 

Hilfen. Bei den kreisangehörigen Städten 

ist eine Abnahme um 3,5 % zu beobach-

ten, sodass der Anteil im Jahr 2016 hier 

bei 2,1 % liegt. In den Landkreisen liegt 

der Anteil im Jahr 2016 bei 2,7 % und ist 

seit dem Vorjahr um 7,0 % gesunken. 

 

Tabelle 30 Anteil der Hilfen gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII (inkl. der Hilfen für junge Volljähri-
ge) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII)  

 2016 in % 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,0 / 7,1  

min./ max.  
Landkreise 

0,0 / 43,0   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0,0 / 11,5   

min./ max.  
RLP 

0,0 / 43,0  

Ø kreisangehörige Städte 2,1 -3,5 

Ø Landkreise 2,7 -7,0 

Ø kreisfreie Städte 5,1 11,9 

Ø RLP gesamt 3,5 1,7 

 

Wie auch bei anderen Hilfeformen mit 

geringen Fallzahlen gilt: Bei den Hilfen 

nach § 27 Abs. 2 SGB VIII handelt es sich 

zum Teil um sehr kleine Grundgesamthei-

ten. Dementsprechend verursachen ver-

gleichsweise geringe Fallzahlenänderun-

gen sehr starke prozentuale Entwicklun-

gen. 
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Anteil der verschiedenen Hilfeseg-

mente an allen Hilfen zur Erziehung 

In der nachfolgenden Tabelle werden die 

Anteile der verschiedenen Hilfesegmente 

nochmalig zusammenfassend dargestellt. 

Diese Darstellung verdeutlicht, dass auch 

im Jahr 2016 landesweit über die Hälfte 

der Hilfen zur Erziehung ambulante Hilfen 

sind. Den geringsten Anteil nehmen die 

teilstationären Hilfen ein.  

Tabelle 31 Anteil der verschiedenen Hilfesegmente (ambulant, teilstationär, stationär und 
Vollzeitpflege in eigener Kostenträgerschaft) an allen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 
29-35, 41 SGB VIII) im Jahr 2016 

 Anteil  
ambulante 

Hilfen 

Anteil  
teilstationäre 

Hilfen 

Anteil  
stationäre 

Hilfen 

Anteil  
Vollzeitpflege 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

39,8 / 58,2 3,1 / 13,6 12,0 / 23,3 14,5 / 33,0 

min./ max.  
Landkreise 

38,3 / 69,0 0,2 / 18,4 12,1 / 30,0 11,8 / 33,8 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

34,5 / 59,1 4,4 / 18,2 16,8 / 32,4 12,5 / 29,3 

min./ max.  
RLP 

34,5 / 69,0 0,2 / 18,4 12,0 / 32,4 11,8 / 33,8 

Ø kreisangehörige Städte 51,4 8,7 19,3 20,6 

Ø Landkreise 55,9 6,0 20,4 17,8 

Ø kreisfreie Städte 48,4 8,3 22,7 20,6 

Ø RLP gesamt 53,1 7,0 21,1 18,9 

 

Der Anteil der ambulanten Hilfen zur Er-

ziehung an allen Hilfen zur Erziehung ist in 

den Landkreisen (55,9 %) höher als in den 

kreisangehörigen (51,4 %) und kreisfreien 

Städten (48,4 %). Dabei bewegt sich der 

Anteil in den rheinland-pfälzischen Kom-

munen zwischen 34,5 % und 69,0 %. 

Auch beim Anteil der teilstationären Hilfen 

zeigt sich eine große Spannbreite von 0,2 

% bis 18,4 %. Durchschnittlich ist deren 

Anteil in den kreisangehörigen Städten 

(8,7 %) höher als in den kreisfreien Städ-

ten (8,3 %) und den Landkreisen (6,0 %). 

Der Anteil stationärer Hilfen zur Erziehung 

variiert in den Kommunen zwischen 

12,0 % und 34,2 %, wobei er in den Land-

kreisen (20,4 %) sowie den kreisangehöri-

gen (19,3 %) und den kreisfreien Städten 

(22,7 %) relativ geringe Unterschiede 

aufweist. Bei den Vollzeitpflegen zeigt 

sich, dass sie zwischen 11,8 % und 

33,8 % der Hilfen zur Erziehung in den 

rheinland-pfälzischen Kommunen ausma-

chen. In den kreisfreien und kreisangehö-

rigen Städten beträgt ihr Anteil 20,6 %, 

während er in den Landkreisen mit 17,8 % 

etwas niedriger liegt. 
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4.3.3 Durchschnittliche Dauer 

der  beendeten Hilfen zur Er-

ziehung8 

Betrachtet man die durchschnittliche Dau-

er der in den Jahren 2008, 2012 und 2016 

beendeten Hilfen zur Erziehung, so wird 

deutlich, dass insbesondere die durch-

schnittliche Dauer der Hilfen nach 

§ 29 SGB VIII (Soziale Gruppenarbeit) in 

Rheinland-Pfalz angestiegen ist (von rund 

8 Monaten auf rund 16 Monate). Demge-

genüber hat sich die durchschnittliche 

Dauer der Hilfen gemäß § 30 SGB VIII 

(Erziehungsbeistand-

schaft/Betreuungshelfer) über die Jahre 

hinweg nur leicht verändert. Ein konstan-

ter, leichter Anstieg der Hilfedauer zeigt 

sich bei der Sozialpädagogischen Famili-

enhilfe (§ 31 SGB VIII). Die Dauer der 

Hilfen nach § 32 SGB VIII (Betreuung in 

einer Tagesgruppe), 33 SGB VIII (Vollzeit-

pflege) und § 34 SGB VIII (Heimerzie-

hung, sonstige betreute Wohnform) sind 

nach einem Rückgang zwischen 2008 und 

2012 in den Folgejahren wieder leicht 

angestiegen (siehe folgende Abbildung). 

Die Dauer der Hilfen nach § 33 SGB VIII 

(Vollzeitpflege) ist dabei zwischen 2008 

und 2016 insgesamt geringfügig gesun-

ken.

 

 

Abbildung 25: Durchschnittliche Dauer der im jeweiligen Jahr beendeten Hilfen zur Erziehung (§§ 29-
34 SGB VIII) in Rheinland-Pfalz im Vergleich der Jahre 2008, 2012 und 2016 (Angaben in Monaten)  
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Tabelle 32 Durchschnittliche Dauer der im Jahr 2015 und 2016 beendeten Hilfen zur Erziehung in Monaten (§§ 29 bis 31 SGB VIII)  

 

 
§ 29 SGB VIII 

Soziale Gruppenarbeit 

§ 30 SGB VIII 

Erziehungsbeistand/ 

Betreuungshelfer 

§ 31 SGB VIII 

SPFH 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

8,8 / 21,1 12,5 / 12,5 6,5 / 16,3 11,9 / 19,9 13,7 / 22,3 16,6 / 29,8 

min./ max.  
Landkreise 

4,1 / 30,0 1,5 / 27,0 6,7 / 18,2 7,8 / 18,7 12,2 / 29,4 9,2 / 28,8 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

1,9 / 16,7 2,3 / 23,7 10,3 / 16,0 6,9 / 21,9 14,2 / 24,5 14,2 / 24,5 

min./ max.  
RLP 

1,9 / 30,0 1,5 / 27,0 6,5 / 18,2 6,9 / 21,9 12,2 / 29,4 9,2 / 29,8 

Ø kreisangehörige Städte 13,0 13,8 14,1 13,4 18,7 18,8 

Ø Landkreise 17,2 18,8 13,4 13,1 19,0 18,8 

Ø kreisfreie Städte 11,3 11,4 12,4 13,1 17,9 18,1 

Ø RLP gesamt 15,0 15,7 13,1 13,1 18,6 18,6 
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Tabelle 33 Durchschnittliche Dauer der im Jahr 2015 und 2016 beendeten Hilfen zur Erziehung in Monaten (§§ 32 bis 34 SGB VIII) 

 
§ 32 SGB VIII 

Tagesgruppe 

§ 33 SGB VIII 

Vollzeitpflege 

§ 34 SGB VIII 

 Heimerziehung und betreute 
Wohnform 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

22,8 / 22,8 24,3 / 27,3 18,1 / 25,1 16,8 / 55,2 19,4 / 27,2 16,2 / 37,4 

min./ max.  
Landkreise 

11,3 / 35,6 10,8 / 36,1 16,6 / 57,5 20,6 / 51,2 13,5 / 31,3 12,4 / 52,2 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

18,8 / 30,6 11,4 / 31,0 12,6 / 48,1 26,3 / 56,4 14,0 / 34,5 12,0 / 34,5 

min./ max.  
RLP 

11,3 / 35,6 10,8 / 36,1 12,6 / 57,5 16,8 / 56,4 13,5 / 34,5 12,0 / 52,2 

Ø kreisangehörige Städte 24,6 25,8 21,7 30,3 21,6 19,9 

Ø Landkreise 26,2 23,5 32,1 32,5 20,9 20,8 

Ø kreisfreie Städte 23,4 23,0 31,2 36,5 19,9 21,3 

Ø RLP gesamt 25,0 23,5 31,0 34,0 20,6 20,9 
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Die durchschnittliche Dauer der einzelnen 

Hilfen zur Erziehung variiert in Abhängig-

keit von der jeweiligen Hilfeart in hohem 

Maße. Während Hilfen nach § 31 SGB VIII 

(SPFH) im landesweiten Durchschnitt im 

Jahr 2016 etwa 19 Monate dauern, liegen 

die Durchschnittswerte für Hilfen nach 

§ 29 SGB VIII (Soziale Gruppenarbeit) und 

Hilfen nach § 30 SGB VIII (Erziehungsbei-

stand/ Betreuungshelfer) mit einer Dauer 

von etwa 16 bzw. 13 Monaten deutlich 

darunter. 

Insgesamt von längerer Durchschnitts-

dauer sind die teilstationären und stationä-

ren Hilfen: Die durchschnittliche Dauer 

einer Hilfe nach § 32 SGB VIII (Betreuung 

in einer Tagesgruppe) liegt im Jahr 2016 

bei 23,5 Monaten, bei Hilfen nach 

§ 34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige 

betreute Wohnform) bei rund 21 Monaten. 

Deutlich länger dauerten die im Jahr 2016 

beendeten Unterbringungen in einer Pfle-

gefamilie (§ 33 SGB VIII) mit einer durch-

schnittlichen Dauer von 34 Monaten.  
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4.3.4 Pro-Kopf-Bruttoausgaben 

für Hilfen zur Erziehung 

Wie die nachfolgende Grafik veranschau-

licht, sind die Pro-Kopf-Bruttoausgaben für 

die Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-

35, 41 SGB VIII) in Rheinland-Pfalz in 

den Jahren 2005 bis 2016 kontinuierlich 

gestiegen. Bei genauerer Betrachtung 

zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede 

zwischen den Landkreisen, den kreisfreien 

und den großen kreisangehörigen Städ-

ten.  

 

Abbildung 26: Entwicklung der Pro-Kopf-Bruttoausgaben für die Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 
29-35, 41 SGB VIII) in den Landkreisen, den kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten und im 
Landesdurchschnitt in den Jahren 2005 bis 2016 (in Euro)  
 

Während die Landkreise im Durchschnitt 

im Jahr 2016 etwa 422 Euro pro 

Kind/Jugendlichem unter 21 Jahren aus-

gegeben haben, liegen die Pro-Kopf-

Bruttoausgaben in den kreisfreien Städten 

mit 663 Euro und in den großen kreisan-

gehörigen Städten mit 815 Euro deutlich 

über dem landesweiten Vergleichswert 

von 502 Euro (siehe folgende Abbildung). 

Die Pro-Kopf-Bruttoausgaben sind dabei 

insbesondere in den großen kreisangehö-

rigen Städten im Jahresvergleich 

2015/2016 noch einmal stärker angestie-

gen. In den kreisfreien Städten sind die 

Pro-Kopf-Bruttoausgaben das zweite Jahr 

in Folge zurückgegangen.  
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Bruttoausgaben für Hilfen zur Erzie-

hung  

Durchschnittlich wurden in Rheinland-

Pfalz im Jahr 2016 rund 502 Euro pro 

jungen Mensch unter 21 Jahren für Hilfen 

zur Erziehung ausgegeben. Im Vergleich 

zum Vorjahr zeigt sich - wie schon bei der 

Darstellung der Eckwerte erzieherischer 

Hilfen - kaum eine Veränderung der Aus-

gaben je Kind/ Jugendlichem unter 21 

Jahren. Auch hier führt der leichte Zu-

wachs der Bevölkerung trotz steigender 

Gesamtausgaben (plus 3,4 %) dazu, dass 

die Pro-Kopf-Ausgaben für die Hilfen zur 

Erziehung annähernd unverändert bleiben. 

Seit 2005 sind die Pro-Kopf-Ausgaben um 

91,8 % gestiegen.  

 

 

Tabelle 34 Bruttoausgaben HZE gesamt (Pro-Kopf-Ausgaben für Hilfen zur Erziehung 
(§§ 27 Abs. 2, 29–35, 41 SGB VIII) pro jungem Mensch unter 21 Jahren in Euro9  

 Pro-Kopf-
Ausgaben 2016 

2015 bis 2016 
in % 

2005 bis 2016 
in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

576,4 / 1.205,9   

min./ max.  
Landkreise 

218,0 / 655,6     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

408,6 / 1.143,9     

min./ max.  
RLP 

218,0 / 1.205,9   

Ø kreisangehörige Städte 815,3 2,1 152,1 

Ø Landkreise 422,1 3,6 109,2 

Ø kreisfreie Städte 663,2 -1,6 50,8 

Ø RLP gesamt 501,6 0,0 91,8 

 

Auch wenn sich die Pro-Kopf-Ausgaben 

im Landesdurchschnitt von 2015 auf 2016 

nicht veränderten, so zeigt sich bei den 

Aggregaten eine größere Dynamik. In den 

kreisfreien Städten ist ein Ausgabenrück-

gang um 1,6 % zu beobachten, während 

in den kreisangehörigen Städten und in 

den Landkreisen eine Steigerung von 

2,1 % bzw. 3,6 % festzustellen ist. Im Jahr 

2016 fallen die Pro-Kopf-Ausgaben in den 

kreisangehörigen Städten mit rund 

815 Euro pro jungem Menschen unter 21 

Jahren am höchsten aus. In den kreis-

freien Städten liegen sie mit rund 663 Euro 

ebenfalls über dem Landesdurchschnitt. 

Die rheinland-pfälzischen Landkreise 

weisen mit relativen Ausgaben von etwa 

422 Euro den geringsten Vergleichswert 

der Aggregate auf. 
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Anteil der Ausgaben für die ver-

schiedenen Hilfesegmente 

Die Aufwendungen für Hilfen nach 

§ 34 SGB VIII machen mit einem Anteil 

von rund 54 % im Jahr 2016 landesweit 

den Großteil der Ausgaben für die Hilfen 

zur Erziehung aus, obwohl auf deren 

Fallzahlen lediglich rund 19 % aller Hilfen 

zur Erziehung entfallen (vergleiche Ab-

schnitt 4.3.2). Umgekehrt ist der Kosten-

anteil ambulanter Hilfen mit landesweit 

19 % im Vergleich zum Anteil gewährter 

ambulanter Hilfen (53,1 %) vergleichswei-

se gering.

 

Tabelle 35 Anteil der Ausgaben für die verschiedenen Hilfesegmente (ambulant, teilstatio-
när, stationär, Vollzeitpflege) an allen Ausgaben für Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 29-
35, 41 SGB VIII) im Jahr 2016 

 Anteil für  
ambulante 

Hilfen  
(§§ 29-

31 SGB VIII) 

Anteil für 
teilstationäre 

Hilfen  
(§ 32 SGB VIII) 

Anteil für 
stationäre 

Hilfen            
(§ 34 SGB VIII) 

Anteil für  
Vollzeitpflege  

(§ 33 SGB VIII) 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

13,4 / 22,9 3,8 / 22,4 36,7 / 57,0 11,2 / 22,7 

min./ max.  
Landkreise 

2,1 / 34,9 0,5 / 19,6 39,0 / 67,7 9,3 / 32,8 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

8,6 / 23,6 5,7 / 20,9 37,5 / 69,9 9,5 / 20,9 

min./ max.  
RLP 

2,1 / 34,9 0,5 / 22,4 36,7 / 69,9 9,3 / 32,8 

Ø kreisangehörige 
Städte 

16,8 13,6 50,8 17,1 

Ø Landkreise 20,0 7,7 53,5 16,6 

Ø kreisfreie Städte 17,7 10,8 54,4 15,1 

Ø RLP gesamt 19,0 9,2 53,6 16,1 

 

Für Rheinland-Pfalz lässt sich feststellen, 

dass die Anteile der Ausgaben für die 

ambulanten und stationäre Hilfe im Jahr 

2016 unter dem Durchschnitt aller kreis-

freien Städte liegen, wohingegen die 

Anteile der Ausgaben für teilstationäre 

Hilfen und Vollzeitpflege ausfallen. Diese 

Beobachtung deckt sich mit den in Tabelle 

31 dargestellten Ergebnissen zu den 

Anteilen der einzelnen Hilfesegmenten an 

allen Hilfen zur Erziehung.
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4.4 Eingliederungshilfe gem. 

§ 35a SGB VIII10
  

Insgesamt 7.527 Eingliederungshilfen 

gem. § 35a SGB VIII (inkl. Frühförderfälle) 

wurden im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz  

gewährt. Mit 5.443 Hilfen entfallen fast drei 

Viertel (72,3 %) der Hilfen auf die Land-

kreise, 1.753 Hilfen bzw. rund 23 % auf 

die kreisfreien Städte und weitere 331 

Fälle bzw. rund 4 % auf die großen kreis-

angehörigen Städte in Rheinland-Pfalz. 

Bezogen auf die Bevölkerung im Alter von 

unter 21 Jahren erhielten rund 1 % eine 

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII.

 

 

Abbildung 27: Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII inkl. Frühförderfälle in Rheinland-Pfalz in 
den Jahren 2006, 2011 und 2016 
 

Von 2006 zu 2011 stieg die Anzahl der 

Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 

von 5.152 um 21,5 % auf 6.260. Auch für 

den Zeitraum von 2011 bis 2016 lässt sich 

ein Wachstum von 20,2 % beobachten 

und zwar von 6.260 auf 7.527 Eingliede-

rungshilfen. Somit steigt die Inanspruch-

nahme dieser Hilfen innerhalb von zehn 

Jahren um insgesamt 2.375, was einer 

Steigerung von 46,1 % entspricht.  
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4.4.1 Relative Inanspruchnah-

me (Eckwert) der Eingliede-

rungshilfe inkl. Frühförderung  

Werden die Fallzahlen der Eingliede-

rungshilfen gem. § 35a SGB VIII (inkl. 

Frühförderfälle) auf die Bevölkerung unter 

21 Jahren bezogen, so liegt der Eckwert 

im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz bei 9,6. 

Leicht unter dem landesweiten Durch-

schnitt liegen die Eckwerte der kreisfreien 

Städte mit 8,8 und der kreisangehörigen 

Städte mit 9,1. Die Landkreise hingegen 

weisen einen leicht überdurchschnittlichen 

Eckwert von 9,9 auf. Seit 2002 ist der 

Eckwert landesweit um 59,2 %, in den 

Landkreisen um 56,7 %, in den kreisfreien 

Städten um 62,1 % und in den kreisange-

hörigen Städten sogar um 126,8 % gestie-

gen.  

 

Tabelle 36 Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII (inkl. Frühförderung) pro 1.000 junge 
Menschen bis 21 Jahre  

 
2016 

2015 bis 2016 
in % 

2002 bis 2016 
in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

6,1 / 16,7   

min./ max.  
Landkreise 

4,2 / 18,4     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

2,7 / 13,3     

min./ max.  
RLP 

 2,7 / 18,4   

Ø kreisangehörige Städte 9,1 11,3 126,8 

Ø Landkreise 9,9 5,0 56,7 

Ø kreisfreie Städte 8,8 3,5 62,1 

Ø RLP gesamt 9,6 4,9 59,2 

 

Die beobachtete Tendenz der Zunahme 

der Anzahl der Hilfen gem. § 35a SGB VIII 

setzt sich auch von 2015 auf 2016 fort. So 

stieg der Eckwert landesweit im Durch-

schnitt um 4,9 %. Den geringsten Zu-

wachs können die kreisfreien Städte mit 

3,5 % aufweisen, gefolgt von den Land-

kreisen mit 5,0 %. Eine stärkere Verände-

rung ist für die kreisangehörigen Städte zu 

konstatieren. Hier stieg der Eckwert seit 

2015 um 11,3 %. 
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4.4.2 Durchschnittliche Dauer 

der beendeten Eingliede-

rungshilfen11 

Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 

wurden im Jahr 2016 durchschnittlich 24,3 

Monate lang vor ihrer Beendigung ge-

währt. Tabelle 37 gibt die durchschnittliche 

Dauer der Eingliederungshilfen an sowie 

die niedrigsten, bzw. höchsten kommuna-

len Durchschnittslaufzeiten. 

Tabelle 37 Durchschnittliche Dauer der im Jahr 2015 und 2016 beendeten Eingliede-
rungshilfen gem. § 35a SGB VIII (in Monaten) 

 2015 2016 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

15,8 / 31,8 23,5 / 32,5 

min./ max.  
Landkreise 

10,1 / 32,9 11,5 / 35,3 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

11,1 / 38,6 21,4 / 33,5 

min./ max.  
RLP 

10,1 / 38,6 11,5 / 35,3 

Ø kreisangehörige Städte 26,5 28,3 

Ø Landkreise 22,6 23,1 

Ø kreisfreie Städte 24,8 26,2 

Ø RLP gesamt 23,5 24,3 

 

Die kreisfreien (26,2) und kreisangehöri-

gen Städte (28,3) liegen bei der durch-

schnittlichen Gewährungsdauer leicht 

oberhalb des Durchschnitts, während die 

Landkreise (23,1) leicht darunter liegen. 

Für alle Aggregate ist allerdings festzustel-

len, dass die Eingliederungshilfen gem. 

§ 35a SGB VIII, welche im Jahr 2016 

beendet wurden, durchschnittlich länger 

liefen als die, die im Jahr 2015 beendet 

wurden.  
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4.4.3 Pro-Kopf-Bruttoausgaben 

für die Eingliederungshilfen 

In Kapitel 4.4.1 und 4.4.2 wurde bereits 

darauf eingegangen, dass sich sowohl die 

relative Anzahl als auch die durchschnittli-

che Dauer der Eingliederungshilfen gem. 

§ 35a SGB VIII in Rheinland-Pfalz im 

Vergleich zu 2015 leicht erhöhte. Ähnli-

ches lässt sich auch für die Aufwendungen 

beobachten: Die Pro-Kopf-Ausgaben 

stiegen im gleichen Zeitabschnitt landes-

weit um 6,1 %. Diese Entwicklung lässt 

sich allerdings nicht gleichermaßen für alle 

Aggregate beobachten. 

 

Tabelle 38 Bruttoausgaben für Hilfen gem. § 35a SGB VIII (Pro-Kopf-Ausgaben für Hilfen 
gem. § 35a SGB VIII inkl. Frühförderung) pro Kind/Jugendlichem unter 21 Jahren in Euro12  

 
Pro-Kopf-

Ausgaben 2016 
2015 bis 2016 

in % 
2005 bis 2016 

in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

19,2 / 87,1   

min./ max.  
Landkreise 

19,2 / 177,0     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

43,1 / 170,8     

min./ max.  
RLP 

19,2 / 177,0   

Ø kreisangehörige Städte 61,8 -7,0 166,1 

Ø Landkreise 69,2 11,0 229,4 

Ø kreisfreie Städte 102,3 -1,0 185,5 

Ø RLP gesamt 77,3 6,1 215,5 

 

In den kreisfreien Städten sind die Pro-

Kopf-Ausgaben um 1,0 % auf 102,3 Euro 

pro unter 21-Jährigem gesunken. In den 

kreisangehörigen Städten haben sie um 

7,0 % abgenommen und betragen im Jahr 

2016 rund 62 Euro, in den Landkreisen 

sind sie im Vergleich zum Vorjahr um 

11,0 % gestiegen und liegen im Jahr 2016 

bei rund 69 Euro. 
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4.4.4 Relative Inanspruchnah-

me der Integrationshilfen an 

Schulen gem. § 35 SGB VIII 

Seit dem Erhebungsjahr 2012 werden im 

Rahmen der Erhebung der Fallzahlen der 

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

auch die Fallzahlen der Integrationshilfen 

an Schulen erhoben. Lag die Anzahl der 

genannten Hilfen pro 1.000 der 6- bis 

unter 15-Jährigen in Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2015 noch bei 3,9, ist der entspre-

chende Wert seitdem leicht gestiegen und 

beträgt im Jahr 2016 nun 4,1. 

 

Tabelle 39 Integrationshilfen an Schulen gem. § 35a SGB VIII pro 1.000 junge Menschen 
zwischen 6 und unter 15 Jahren 

 2015 2016 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,7 / 5,8 0,0 / 5,3 

min./ max.  
Landkreise 

1,7 / 7,3 1,9 / 8,6 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

1,4 / 8,3 2,0 / 8,5 

min./ max.  
RLP 

0,7 / 8,3 0,0 / 8,6 

Ø kreisangehörige Städte 3,5 3,6 

Ø Landkreise 3,8 4,1 

Ø kreisfreie Städte 4,1 4,3 

Ø RLP gesamt 3,9 4,1 

 

Sowohl die kreisfreien (4,3) und kreisan-

gehörigen Städte (3,6) als auch die Land-

 

kreise (4,1) weisen im Jahr 2016 einen 

leicht höheren Eckwert als im Vorjahr auf. 
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4.5 Beratungen nach §§ 16, 17, 

18, 28 und 41 SGB VIII  

Der folgende Abschnitt befasst sich mit 

der Inanspruchnahme von Beratungen bei 

den Erziehungsberatungsstellen und den 

Ehe-, Lebens- und Familienberatungsstel-

len in Rheinland-Pfalz. Hierbei werden 

neben den Fallzahlen der Beratungen 

nach § 16 SGB VIII (Allgemeine Förde-

rung der Erziehung in der Familie), nach 

den §§ 17 und 18 SGB VIII (Beratung in 

Fragen der Partnerschaft, Trennung und 

Scheidung bzw. Beratung und Unterstüt-

zung bei Ausüben der Personensorge) 

auch die Fallzahlen der Erziehungsbera-

tung nach § 28 SGB VIII sowie der Bera-

tungen für junge Volljährige nach 

§ 41 SGB VIII dargestellt. 

In Rheinland-Pfalz wurden im Jahr 2016 

insgesamt 22.984 Beratungen nach §§ 16-

18, 28, 41 SGB VIII durchgeführt. Diese 

Anzahl entspricht einer Steigerung von 

0,2 % im Vergleich zum Vorjahr. 16.357, 

also rund 71 % dieser Beratungen, sind 

nach § 28 SGB VIII erfolgt. Den zweitgröß-

ten Anteil an allen Beratungen hatten mit 

24,3 % die Beratungen nach 

§§ 17, 18 SGB VIII. Beratungen nach 

§ 16 SGB VIII (509; 2,2 %) und Beratun-

gen für junge Volljährige (530; 2,3 %) 

wurden am seltensten durchgeführt. 

 

Abbildung 28: Verteilung der Anteile der einzelnen Beratungen nach §§ 16, 17 und 18, 28, 41 SGB 
VIII an allen Beratungsleistungen der Beratungsstellen (§§ 16, 17, 18, 28, 41 SGB VIII) in Rheinland-
Pfalz in den Jahren 2007 und 2016 (Angaben in %) 
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Jahresvergleich 2015/2016 von 2,6 % auf 

2,2 %, nach §§ 17, 18 SGB VIII von 

24,8 % auf 24,3 % und die nach § 41 SGB 

VIII von 3,1 % auf 2,3 %. Damit setzt sich 

der Trend der Zu- bzw. Abnahme seit 

2007 bei den Beratungen nach §§ 28 und 

41 SGB VIII fort (siehe Abbildung 28). Die 

Anteilswerte der Beratungen nach 

§ 16 SGB VIII sowie nach §§ 17 und 

18 SGB VIII sind in der langfristigen Be-

trachtung annähernd unverändert geblie-

ben. 

Beratungen nach § 16 SGB VIII  

Beratungen, die gemäß § 16 SGB VIII der 

allgemeinen Förderungen der Erziehung in 

der Familie dienen sollen, werden im 

Vergleich zu den anderen Beratungsleis-

tungen in Rheinland-Pfalz deutlich selte-

ner gewährt. Im Jahr 2016 sind in Rhein-

land-Pfalz durchschnittlich 0,8 Beratungen 

dieser Art pro 1.000 junge Menschen unter 

18 Jahren durchgeführt worden. Dabei 

zeigen sich unterschiedliche Ausprägun-

gen zwischen kreisfreien und kreisangehö-

rigen Städten sowie Landkreisen. Der 

Eckwert fällt in den kreisgenhörigen Städ-

ten mit 1,9 am höchsten aus, in den Land-

kreisen beträgt er 0,4. In den kreisangehö-

rigen Städten wurden keine Beratungen 

nach § 16 SGB VIII durchgeführt, weswe-

gen der Eckwert hier bei null liegt. 

 

Tabelle 40 Beratungen nach § 16 SGB VIII bei Beratungsstellen von freien und kommuna-
len Trägern pro 1.000 junge Menschen unter 18 Jahren im Jahr 201613 

 2016 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,0 / 0,0  

min./ max.  
Landkreise 

0,0 / 1,8   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0,0 / 9,9   

min./ max.  
RLP 

0,0 / 9,9  

Ø kreisangehörige Städte 0,0 -100,0 

Ø Landkreise 0,4 -35,6 

Ø kreisfreie Städte 1,9 0,5 

Ø RLP gesamt 0,8 -17,0 

 

Nachdem der Eckwert der Beratungen 

nach § 16 SGB VIII von 2014 zu 2015 um 

rund 27 % angestiegen war, lässt sich von 

2015 zu 2016 ein Rückgang um rund 17 % 

beobachten. In den kreisfreien Städten 

gewannen die Beratungen nach 

§ 16 SGB VIII leicht an Bedeutung. Der 

Eckwert stieg dort um 0,5 %. Für die 

Landkreise lässt sich hingegen ein Rück-

gang von rund 36 % im Vergleich zum 
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Vorjahr konstatieren. Aufgrund der insge-

samt sehr geringen Fallzahlen der Bera-

tungen nach § 16 SGB VIII sollte auch an 

dieser Stelle beachtet werden, dass schon 

leichte Veränderungen der Fallzahlen 

hohe prozentuale Zu- oder Abnahmen 

bedeuten können. 

Beratungen nach §§ 17 und 18 SGB VIII 

Beratungen in Fragen der Partnerschaft, 

Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII) 

und Beratung und Unterstützung bei der 

Ausübung der Personensorge und des 

Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII) sind das 

zweitgrößte Leistungssegment der Erzie-

hungs-, Ehe-, Lebens- und Familienbera-

tungsstellen in Rheinland-Pfalz. Pro 1.000 

junge Menschen unter 18 Jahren wurden 

durchschnittlich rund 9 Beratungen dieser 

Art im Jahr 2016 durchgeführt. In den 

kreisfreien Städten liegt der Eckwert mit 

12,9 deutlich über dem rheinland-

pfälzischen Durchschnitt. Der Eckwert der 

Landkreise liegt hingegen mit 7,2, der 

Eckwert der kreisangehörigen Städte mit 

6,8 unter dem landesweiten Durchschnitt.  

 

Tabelle 41 Beratungen nach §§ 17, 18 SGB VIII bei Beratungsstellen von freien und 
kommunalen Trägern pro 1.000 junge Menschen unter 18 Jahren 

 2016 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,7 / 13,1  

min./ max.  
Landkreise 

0,0 / 30,4   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0,6 / 25,6   

min./ max.  
RLP 

0,0 / 30,4  

Ø kreisangehörige Städte 6,8 20,8 

Ø Landkreise 7,2 3,6 

Ø kreisfreie Städte 12,9 -13,9 

Ø RLP gesamt 8,6 -3,0 

In Rheinland-Pfalz sank der Eckwert der 

Beratungen nach §§ 17, 18 SGB VIII von 

2015 zu 2016 um rund 3 %. Vor allem in 

den kreisfreien Städten gab es mit 13,9 % 

einen starken Rückgang dieser Beratun-

gen. Für die kreisangehörigen Städte und 

die Landkreise lässt sich im gleichen 

Zeitraum allerdings ein Anstieg der Eck-

werte feststellen; in den kreisangehörigen 

Städten um rund 21 % und in den Land-

kreisen um rund 4 %. 
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Beratungen nach § 28 SGB VIII  

Die Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB 

VIII ist auch im Jahr 2016 die zentrale 

Form der Unterstützung, die Ehe-, Le-

bens-, Familien- und Erziehungsbera-

tungsstellen in Rheinland-Pfalz erbringen. 

Je 1.000 junger Menschen unter 18 Jah-

ren wurden durchschnittlich 25,1 Beratun-

gen nach § 28 SGB VIII erbracht. Die 

kreisangehörigen Städte weisen mit einem 

Eckwert von rund 33 die höchste Ausprä-

gung auf. In den kreisfreien Städten liegt 

der Eckwert mit rund 32 Beratungen pro 

1.000 der unter 18-Jährigen ebenfalls über 

dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt. 

Die Landkreise haben einen leicht unter-

durchschnittlichen Eckwert von 22,1.

 

Tabelle 42 Beratungen nach § 28 SGB VIII bei Beratungsstellen von freien und kommuna-
len Trägern pro 1.000 junge Menschen unter 18 Jahren 

 2016 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

9,0 / 47,9  

min./ max.  
Landkreise 

7,5 / 42,7   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

12,1 / 51,2   

min./ max.  
RLP 

7,5 / 51,2  

Ø kreisangehörige Städte 33,3 8,8 

Ø Landkreise 22,1 3,1 

Ø kreisfreie Städte 32,2 -2,5 

Ø RLP gesamt 25,1 1,7 

 

Zwischen 2015 und 2016 hat der Eckwert 

der Beratungen nach § 28 SGB VIII um 

1,7 % zugenommen. Vor allem in den 

kreisangehörigen Städten (plus 8,8 %) und 

den Landkreisen (plus 3,1 %) konnten 

Zunahmen beobachtet werden. In den 

kreisfreien Städten nahm der Eckwert 

hingegen im gleichen Zeitraum leicht ab 

(minus 2,5 %). 
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Beratungen nach § 41 SGB VIII 

Beratungen, die für junge Volljährige nach 

§ 41 SGB VIII erbracht werden, sind - rein 

quantitativ betrachtet - ein geringerer 

Leistungssektor der rheinland-pfälzischen 

Ehe-, Lebens-, Familien- und Erziehungs-

beratungsstellen als Beratungen nach den 

oben vorgestellten §§ 17-18, 28 SGB VIII. 

Im Jahr 2016 wurden in Rheinland-Pfalz 

5,1 Beratungen nach § 41 SGB VIII je 

1.000 junge Volljährige zwischen 18 und 

unter 21 Jahren erbracht. In den kreis-

freien Städten liegt die relative Anzahl der 

Beratungen für junge Volljährige bei 8,0. 

Auch in den kreisangehörigen Städten 

liegt der Eckwert mit 5,5 oberhalb des 

rheinland-pfälzischen Durchschnitts. In 

den Landkreisen ist der Eckwert Beratun-

gen nach § 41 SGB VIII mit 3,9 der nied-

rigste der Vergleichsgruppen.

 

Tabelle 43 Beratungen nach § 41 SGB VIII bei Beratungsstellen von freien und kommuna-
len Trägern pro 1.000 junge Menschen im Alter zwischen 18 bis unter 21 Jahren 

 2016 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,0 / 15,4  

min./ max.  
Landkreise 

0,5 / 17,6   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0,6 / 20,3   

min./ max.  
RLP 

0,0 / 20,3  

Ø kreisangehörige Städte 5,5 -38,5 

Ø Landkreise 3,9 -2,2 

Ø kreisfreie Städte 8,0 -5,8 

Ø RLP gesamt 5,1 -6,0 

 

Insgesamt sank der Eckwert Beratungen 

für junge Volljährige im Vergleich zum 

Vorjahr um 6 %. Der größte Rückgang 

kann dabei in den kreisangehörigen Städ-

ten beobachtet werden (minus 39 %). In 

den kreisfreien Städten nahm der Eckwert 

um rund 6 % ab. Den geringsten Rück-

gang wiesen die Landkreise auf (minus 

2,2 %). 
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4.6 Angebote im Bereich der 

Kindertagesbetreuung14 

Die Kindertagesbetreuung ist einer der 

zentralen Bereiche der Kinder- und Ju-

gendhilfe und stellt mittlerweile das größte 

Leistungssegment dar. Rund 65 % der 

Gesamtausgaben im Bereich der Kinder- 

und Jugendhilfe entfallen auf die Kinderta-

gesbetreuung (vgl. Arbeitsstelle Kinder- und 

Jugendhilfestatistik 2017b). Fast jedes Kind 

in Deutschland im Alter von drei bis unter 

sechs Jahren (rund 95 %) wird in einer Kin-

dertageseinrichtung oder in Kindertages-

pflege betreut und gefördert; bei den unter 

3-Jährigen sind es rund ein Drittel (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2016a). Die Rele-

vanz der Kindertagesbetreuung ergibt sich 

vor allem aus arbeitsmarkt- und familien-

politischer Sicht. Zum einen ist der Bedarf 

an qualifizierten (weiblichen) Arbeitskräf-

ten groß. Zum anderen wünschen sich 

Eltern heute sehr deutlich die Vereinbar-

keit von Familie und Beruf (BMFSFJ 2011: 

13) – wozu u. a. der Ausbau an Tagesbe-

treuungsformen ein zentraler Schritt ist. 

Dass Eltern Aufgaben in der Familie und 

im Erwerbsleben miteinander vereinbaren 

können, ist grundlegend bei der Ausge-

staltung von Entwicklungsbedingungen für 

junge Menschen. Einrichtungen und 

Dienste der Kinder- und Jugendhilfe sollen 

so geplant werden, dass u. a. Mütter und 

Väter Aufgaben in der Familie und Er-

werbstätigkeit besser miteinander verein-

baren können (§ 80 Abs. 2 Satz 

4 SGB VIII). Eine gut ausgebaute Kinder-

tagesbetreuung, die die Aktivierung von 

Bildungspotentialen, die Förderung von 

Selbstständigkeit und die Verbesserung 

von Start- und Teilhabechancen fördert, 

trägt wesentlich zu guten Rahmenbedin-

gungen des Aufwachsens von jungen 

Menschen bei (vgl. BMFSFJ 2013: 6). 
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Abbildung 29: Entwicklung des Eckwertes der Plätze in Kindertagesstätten für unter 3-Jährige, Ganz-
tagsplätze für unter 6-Jährige sowie Plätze für 6- bis unter 15-Jährige in Rheinland-Pfalz in den Jah-
ren 2010, 2012, 2014 und 2016 (pro 1.000 Personen der jeweiligen Altersgruppe) 
 

 

Die oben stehende Abbildung zeigt die 

Entwicklung im Bereich der Kindertages-

betreuung von 2010 bis 2016 in Rhein-

land-Pfalz in Relation zur Bevölkerung im 

entsprechenden Alter. Bei der Betrachtung 

der Entwicklung in diesem Zeitraum zeigt 

sich, dass insbesondere die Plätze für 

unter 3-Jährige sowie Ganztagsbetreuung 

für unter 6-Jährige in Rheinland-Pfalz 

kontinuierlich ausgebaut wurden. Inner-

halb dieser sechs Jahre ist der Eckwert 

der Plätze für unter 3-Jährige in Kinderta-

gesstätten um rund 59 % und der Eckwert 

der Ganztagsplätze für unter 6-Jährige um 

etwa 47 % gestiegen. Bei den Hort-

Plätzen für Kinder zwischen sechs und 

unter 15 Jahren gab es hingegen kaum 

Veränderungen (plus 0,6 %). Zwischen 

2014 und 2016 ist lediglich bei den Ganz-

tagsplätzen für unter 6-Jährige eine deutli-

che Veränderung festzustellen (plus 

5,7 %). 

Im folgenden Abschnitt wird näher auf die 

Angebote im Bereich der Kindertagesbe-

treuung in Rheinland-Pfalz eingegangen. 

Zunächst werden hierbei die Eckwerte für 

die Angebote im Bereich der Kindertages-

stätten für unter 3-Jährige und für 6- bis 

unter 15-Jährige sowie der Ganztages-

plätze für unter 6-Jährige abgebildet. Des 

Weiteren erfolgt eine Darstellung der 

Eckwerte der vom Jugendamt mitfinanzier-

ten Tagespflege.  
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Kita-Plätze für unter 3-Jährige 

Im Durchschnitt von Rheinland-Pfalz hat 

sich der Eckwert der Kita-Plätze für unter 

3-Jährige von 2015 bis 2016 im Vergleich 

um 2,0 % reduziert und liegt somit im Jahr 

2016 bei rund 398 Eckwertpunkten. Der 

Grund für diese Entwicklung ist nicht in 

einer sinkenden Anzahl der angebotenen 

Plätze zu finden, sondern vielmehr in dem 

vergleichsweise starken Anstieg der Be-

völkerungsgruppe der unter 3-Jährigen 

(vgl. Kap. 4.2). 

 

Tabelle 44 Kita-Plätze für unter 3-Jährige: Plätze in Kitas (ohne Spiel- und Lernstuben) pro 
1.000 Kinder bis unter 3 Jahre 

 2016 2015 bis 2016 in % 2006 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

332,7 / 522,8   

min./ max.  
Landkreise 

332,9 / 507,4     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

204,3 / 496,0     

min./ max.  
RLP 

204,3 / 522,8   

Ø kreisangehörige Städte 426,9 4,8 387,0 

Ø Landkreise 426,2 -2,5 404,3 

Ø kreisfreie Städte 331,1 -1,9 279,6 

Ø RLP gesamt 398,3 -2,0 366,6 

 

Bei den kreisfreien Städten und den Land-

kreisen nahmen die Eckwerte ebenfalls 

jeweils ab (minus 1,9 % bzw. minus 2,5 %) 

und liegen im Jahr bei rund 331 bzw. 426. 

In den kreisangehörigen Städten hingegen 

stieg der Eckwert im Vergleich zu 2015 um 

4,8 %. Damit gab es in den kreisangehöri-

gen Städten rund 427 Plätze für unter 3-

Jährige pro 1.000 Kinder dieser Alters-

gruppe. Insgesamt haben die kreisfreien 

Städte niedrigere Platzzahleckwerte auf-

zuweisen als die Landkreise und kreisan-

gehörigen Städte.   
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Kita-Plätze für 6- bis unter 15-

Jährige 

Pro 1.000 der 6- bis unter 15-Jährigen gibt 

es in Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 durch-

schnittlich rund 26 Kita-Plätze (ohne Spiel- 

und Lernstuben). Die relative Anzahl der 

Plätze variiert dabei in den Aggregaten 

zum Teil stark. Kommen in den kreisfreien 

Städten rund 46 Plätze auf 1.000 junge 

Menschen der Altersgruppe, sind es in 

den kreisangehörigen Städten rund 26 und 

in den Landkreisen etwa 19.  

 

Tabelle 45 Kita-Plätze für 6- bis unter 15-Jährige: Plätze in Kitas (ohne Spiel- und Lern-
stuben) pro 1.000 Kinder zwischen 6 und unter 15 Jahren 

 
2016 

2015 bis 2016 
in % 

2006 bis 2016 
in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,0 / 48,4   

min./ max.  
Landkreise 

0,0 / 66,7     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

2,6 / 86,0     

min./ max.  
RLP 

0,0 / 86,0   

Ø kreisangehörige Städte 26,4 -0,4 -9,8 

Ø Landkreise 18,5 -1,0 22,3 

Ø kreisfreie Städte 45,5 -3,5 4,0 

Ø RLP gesamt 25,9 -1,6 16,6 

 

In allen drei Aggregaten hat der Eckwert 

im Vergleich zum Vorjahr dabei leicht 

abgenommen. Den stärksten Rückgang 

weisen mit einer Entwicklung von minus 

 

3,5 % die kreisfreien Städten auf, während 

er in den kreisangehörigen Städten nur 

minimal ausfällt (minus 0,4 %).  
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Ganztagsplätze für Kinder unter 6 

Jahren 

Je 1.000 unter 6-Jährige gibt es in Rhein-

land-Pfalz im Jahr 2016 rund 437 Ganz-

tagsplätze (ohne Spiel- und Lernstuben). 

Über dem Landesdurchschnitt liegen im 

Schnitt die kreisangehörigen Städte mit 

464 Plätzen und die Landkreise mit rund 

440 Plätzen. Der Wert der kreisfreien 

Städte hingegen liegt mit rund 426 Plätzen 

pro 1.000 unter 6-Jährige etwas darunter.

Tabelle 46 Ganztagsplätze für Kinder unter 6 Jahren: Plätze in Kitas (ohne Spiel- und 
Lernstuben) pro 1.000 Kinder unter 6 Jahren 

 2016 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

328,2 / 561,2  

min./ max.  
Landkreise 

303,6 / 531,2   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

280,4 / 577,5   

min./ max.  
RLP 

280,4 / 577,5  

Ø kreisangehörige Städte 464,2 9,5 

Ø Landkreise 439,6 -2,1 

Ø kreisfreie Städte 426,4 1,7 

Ø RLP gesamt 436,6 -0,6 

 

Im Hinblick auf die Veränderungen zum 

Vorjahr zeigt sich, dass der Eckwert lan-

desweit um 0,6 % gesunken ist. Dabei ist 

er in den kreisfreien Städten um 1,7 % und 

in den kreisangehörigen Städten um 9,5 % 

gestiegen. In den Landkreisen ist im glei-

chen Zeitraum ein Rückgang der relativen 

Anzahl der Plätze um rund  2 % zu be-

obachten. 



 

118 

Tagespflege  

Im Jahr 2016 gab es im gesamten Lan-

desgebiet rund 17 vom Jugendamt mitfi-

nanzierten Tagespflegen pro 1.000 unter 

15-Jährige. Für die kreisfreien Städte lässt 

sich mit 23,3 dabei ein überdurchschnittli-

cher Eckwert beobachten. Deutlich gerin-

ger fällt er mit 15,4 in den Landkreisen und 

mit 7,2 in den kreisangehörigen Städten 

aus. 

 

Tabelle 47 Vom Jugendamt mitfinanzierte Tagespflege pro 1.000 junge Menschen unter 
15 Jahren 

 2016 
2015 bis 2016 

in % 
2006 bis 2016 

in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

1,9 / 19,2   

min./ max.  
Landkreise 

4,6 / 24,9     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

13,9 / 50,1     

min./ max.  
RLP 

1,9 / 50,1   

Ø kreisangehörige Städte 7,2 -9,5 90,0 

Ø Landkreise 15,4 4,4 320,4 

Ø kreisfreie Städte 23,3 4,1 342,1 

Ø RLP gesamt 17,1 4,1 324,0 

 

Im Vergleich zum Vorjahr sind somit 4,1 % 

mehr Tagespflegen in Rheinland-Pfalz 

wahrgenommen worden. In den kreisfreien 

Städten und den Landkreisen zeigt sich 

eine ähnliche Tendenz (plus 4,1 % bzw. 

plus 4,4 %), während der Eckwert in den 

kreisangehörigen Städten gleichzeitig 

abgenommen hat (minus 9,5 %). 
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4.7 Jugendarbeit, Jugendsozi-

alarbeit, Schulsozialarbeit und 

erzieherischer Kinder- und 

Jugendschutz 

In der nachfolgenden Tabelle werden die 

Personalstellen in den Bereichen Jugend-

arbeit (§ 11 SGB VIII), (schulbezogene) 

Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe 

(§ 13 SGB VIII) sowie erzieherischer 

Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) 

dargestellt.  

 

Tabelle 48 Personalstellen in den Bereichen Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), Kinder- und 
Jugendschutz (§ 14 SGB VIII), (schulbezogene) Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe 
(§ 13 SGB VIII) je 10.000 junge Menschen unter 21 Jahren  

 2016 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

12,45 / 21,65 

min./ max.  
Landkreise 

3,23 / 16,76 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

9,43 / 43,83 

min./ max.  
RLP 

3,23 / 43,83 

Ø kreisangehörige Städte 16,13 

Ø Landkreise 10,11 

Ø kreisfreie Städte 18,81 

Ø RLP gesamt 12,74 

 

Durchschnittlich sind in den genannten 

Rechtsbereichen 12,7 Personalstellen pro 

10.000 junge Menschen unter 21 Jahren 

durch die rheinland-pfälzische Jugendhilfe 

bereitgestellt wurden. Den höchsten Eck-

wert verzeichnen die kreisfreien Städte mit 

18,8, gefolgt von den kreisangehörigen 

Städten mit 16,1 und den Landkreisen mit 

10,1. Die Städte in Rheinland-Pfalz weisen 

damit deutlich höhere Personalstellen in 

den Bereichen §§ 11, 13, 14 SGB VIII auf 

als die Landkreise.   
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Eckwert Personalstellen gem. §§ 11, 

13, 14 SGB VIII 

In der folgenden Tabelle werden die Per-

sonalstellen untergliedert in Jugendarbeit 

und erzieherischer Kinder- und Jugend-

schutz (§§ 11, 14 SGB VIII), Jugendsozi-

alarbeit (ohne Schulsozialarbeit), schulbe-

zogene Jugendsozialarbeit und Jugendbe-

rufshilfe (jeweils § 13 SGB VIII) 

beleuchtet. 

 

Tabelle 49 Personalstellen in den Bereichen Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), erzieherischer 
Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII), (schulbezogene) Jugendsozialarbeit und Ju-
gendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) je 10.000 junge Menschen unter 21 Jahren im Jahr 2016 

 §§ 11, 
14 SGB VIII 

(Jugendarbeit, 
Kinder- und 

Jugendschutz) 

§ 13 SGB VIII 
Jugendsozialarbeit 
(ohne Schulsozi-

alarbeit) 

§ 13 SGB VIII 
(schulbezogene 

Jugendsozialarbeit) 

§ 13 SGB VIII 

(Jugendberufshilfe) 

min./ max.  
kreisangehörige 
Städte 

3,96 / 8,30 0,00 / 4,17 4,15 / 9,63 0,00 / 3,50 

min./ max.  
Landkreise 

0,50 / 7,36 0,00 / 3,50 2,05 / 10,26 0,00 / 6,90 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

1,12 / 22,52 0,00 / 13,78 4,04 / 10,43 0,00 / 5,65 

min./ max.  
RLP 

0,50 / 22,52 0,00 / 13,78 2,05 / 10,43 0,00 / 6,90 

Ø kreisangehöri-
ge Städte 

6,15 2,06 6,62 1,30 

Ø Landkreise 3,48 0,77 4,88 1,06 

Ø kreisfreie 
Städte 

8,03 2,13 6,51 2,35 

Ø RLP gesamt 4,85 1,19 5,40 1,39 

 

Die Personalstellen in den Bereichen 

Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und 

Jugendschutz (§§ 11, 14 SGB VIII) liegen 

im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz bei 4,85 

Stellen pro 10.000 junge Menschen unter 

21 Jahren. Am höchsten fällt der Eckwert 

in den kreisfreien Städten aus (8,03), 

gefolgt von den kreisangehörigen Städten 

(6,15) und den Landkreisen (3,48). 

Einen wesentlich niedrigeren Wert im 

Vergleich zu den Personalstellen in der 

Jugendarbeit und dem erzieherischen 

Kinder- und Jugendschutz ergibt sich für 

die Personalstellen in der Jugendsozialar-

beit (ohne Schulsozialarbeit) nach § 13 

SGB VIII. Hier liegt der Eckwert für Rhein-

land-Pfalz im Jahr 2016 bei 1,19. Es lässt 

sich auch hier die Differenz zwischen 

Stadt und Land feststellen: Die kreisfreien 

(2,13) und kreisangehörigen Städte (2,06) 

haben relativ gesehen deutlich mehr Stel-

len als die Landkreise (0,77). 

Hinsichtlich der schulbezogenen Jugend-

sozialarbeit gem. § 13 SGB VIII hat Rhein-

land-Pfalz im Jahr 2016 einen durch-

schnittlichen Personalstelleneckwert von 
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5,40. Die höchste Anzahl an Stellen bezo-

gen auf die Bevölkerung der jungen Men-

schen unter 21 Jahren haben dabei die 

kreisangehörigen Städte zu verzeichnen 

(6,62), gefolgt von den kreisfreien Städten 

(6,51) und den Landkreisen (4,88). 

Die Personalstellen in dem Bereich Ju-

gendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) liegen im 

Durchschnitt in Rheinland-Pfalz bei 1,39 

pro 10.000 unter 21-Jährige. Während die 

kreisfreien Städte hier einen überdurch-

schnittlichen Eckwert haben (2,35), weisen 

die kreisangehörigen Städte (1,30) und die 

Landkreise (1,06) niedrigere Werte auf. 

Brutto-Pro-Kopf-Ausgaben gem. 

§§ 11, 13, 14 SGB VIII 

Die nächste Tabelle zeigt die Brutto-

Ausgaben für Jugendarbeit, Jugendsozial-

arbeit und erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutz (§§ 11, 13, 14 SGB VIII) pro 

Kind/Jugendlichem unter 21 Jahren. Ins-

gesamt wurden im Jahr 2016 in Rhein-

land-Pfalz rund 44 Millionen Euro für diese 

Bereiche aufgewendet.

 

Tabelle 50 Brutto-Pro-Kopf-Ausgaben für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer 
Kinder- und Jugendschutz gem. §§ 11, 13, 14 SGB VIII (Ausgaben je jungem Menschen 
unter 21 Jahren) in Euro 

 2016 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

54,6 / 126,8 

min./ max.  
Landkreise 

0,0 / 70,4 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

2,5 / 289,0 

min./ max.  
RLP 

0,0 / 289,0 

Ø kreisangehörige Städte 90,8 

Ø Landkreise 35,0 

Ø kreisfreie Städte 115,7 

Ø RLP gesamt 59,4 

Pro jungem Mensch ergeben sich in 

Rheinland-Pfalz somit Ausgaben in Höhe 

von rund 59 Euro für Leistungen gem. 

§§ 11, 13, 14 SGB VIII. Dabei zeigt sich, 

dass die Höhe zwischen den Arten der 

Kommunen teilweise stark variiert. In den 

kreisfreien Städten betragen die Brutto-

Pro-Kopf-Ausgaben für den o. g. Bereich 

rund 116 Euro, in den kreisangehörigen 

Städten – ebenfalls oberhalb des Durch-

schnitts – rund 91 Euro. In den Landkrei-

sen fallen die Ausgaben mit etwa 35 Euro 

vergleichsweise niedrig aus.  
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4.8 Inobhutnahmen und Sorge-

rechtsentzüge 

Krisenintervention und die Sicherstellung 

eines zuverlässigen und qualifizierten 

Schutzes von Kinder und Jugendlichen vor 

Gefahr für ihr Wohl gehören neben den 

erzieherischen Hilfen zu den zentralen 

Kernaufgaben der Kinder- und Jugendhil-

fe. Ausgelöst und verstärkt durch einige 

tragische Vorfälle von Kindstötungen wird 

seit einigen Jahren sowohl auf fachlicher 

als auch auf fachpolitischer Ebene intensiv 

darüber diskutiert, wie ein verbesserter 

Kinderschutz aussehen kann und welche 

Bedingungen dafür geschaffen werden 

müssen. In den letzten Jahren ist somit ein 

struktureller Wandel im Umgang mit Kin-

derschutzfragen zu beobachten.  

Sorgerechtsentzüge und Inobhutnahmen 

stellen die deutlichsten Indikatoren zur 

Abbildung hoheitlicher Interventionen zum 

Schutz junger Menschen dar. In Rhein-

land-Pfalz wurden im Jahr 2016 1.308 

Kinder und Jugendliche durch die rhein-

land-pfälzischen Jugendämter in Obhut 

genommen. Damit ist die Anzahl der Inob-

hutnahmen in den letzten zehn Jahren um 

über 500 Maßnahmen angestiegen. Gera-

de zwischen den Jahren 2007 und 2012 

zeigt sich, im Zuge der Kinderschutzdebat-

te, ein deutlicher Anstieg der Inobhutnah-

men in Rheinland-Pfalz. Im Vergleich zum 

Vorjahr (2015) sind die Inobhutnahmen 

landesweit leicht um 29 Maßnahmen 

zurückgegangen.  

Die Anzahl der familiengerichtlichen Maß-

nahmen zum Entzug der elterlichen Sorge 

nach § 1666 BGB sind in den letzten zehn 

Jahren mit leichten Schwankungen auf 

gleichem Niveau geblieben. Im Vergleich 

zum Vorjahr ist landesweit ein Anstieg um 

111 Maßnahmen zu beobachten. Im Jahr 

2016 wurden 698 Sorgerechtsentzüge 

durch die Familiengerichte durchgeführt. 

 

 

Abbildung 30: Entwicklung der Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und der Sorgerechtsentzüge (§ 1666 
BGB) in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2006 bis 2016 
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Bei den weiteren Angaben in diesem 

Kapitel muss berücksichtigt werden, dass 

es sich hier durchweg um sehr kleine 

Grundgesamtheiten handelt. Vergleichs-

weise geringe Fallzahländerungen bewir-

ken in der prozentualen Fallzahlentwick-

lung daher extreme Änderungsquoten, die 

jedoch nur wenig Aussagekraft besitzen. 

Aus diesem Grunde werden die Entwick-

lungen in den beiden folgenden Tabellen 

in Eckwertpunkten und mit zwei Nach-

kommastellen dargestellt. 

Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII 

Im Jahr 2016 wurden etwa 2 junge Men-

schen je 1.000 Kinder und Jugendliche 

unter 18 Jahren in Obhut genommen. Mit 

2,28 in den kreisfreien und 2,74 in den 

kreisangehörigen Städten fallen die Eck-

werte in den Städten dabei deutlich höher 

aus als in den Landkreisen (1,86).  

 

Tabelle 51 Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) pro 1.000 junge Menschen unter 18 Jahren 

 2016 
2015 bis 2016 (in 
Eckwertpunkten) 

2002 bis 2016 (in 
Eckwertpunkten) 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,00 / 5,56   

min./ max.  
Landkreise 

0,46 / 4,28     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0,19 / 4,77     

min./ max.  
RLP 

0,00 / 5,56   

Ø kreisangehörige Städ-
te 

2,74 0,91 1,34 

Ø Landkreise 1,86 -0,12 1,26 

Ø kreisfreie Städte 2,28 -0,11 0,88 

Ø RLP gesamt 2,01 -0,07 1,11 

Betrachtet man die Entwicklung im Ver-

gleich zum Vorjahr so fällt auf, dass sich 

der rheinland-pfälzische Gesamteckwert 

kaum verändert hat (minus 0,07 Eckwert-

punkte), in den kreisangehörigen Städten 

aber eine deutliche Steigerung festzustel-

len ist (plus 0,91 Eckwertpunkte). Seit 

2002 ist der Eckwert insbesondere in den 

Landkreisen und den kreisangehörigen 

Städten stark angestiegen (plus 1,26 bzw. 

plus 1,34 Eckwertpunkte), in den kreis-

freien Städten ist im selben Zeitraum 

jedoch auch eine Steigerung um 0,88 

Eckwertpunkte zu beobachten.  
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Sorgerechtsentzüge gem. § 1666 BGB 

1,07 Sorgerechtsentzüge gem. 

§ 1666 BGB pro 1.000 unter 18-Jährige 

sind im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz 

erfolgt. In den kreisangehörigen Städten 

(2,01) liegt der Eckwert dabei deutlich 

höher als in den kreisfreien Städten (1,19) 

und in den Landkreisen (0,97). 

 

 Tabelle 52 Sorgerechtsentzüge (§ 1666 BGB) pro 1.000 junge Menschen unter 18 Jahren 

 
2016 

2015 bis 2016      
(in Eckwertpunk-

ten) 

2002 bis 2016            
(in Eckwertpunkten) 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

1,03 / 3,81   

min./ max.  
Landkreise 

0,00 / 4,13     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0,00 / 3,43     

min./ max.  
RLP 

0,00 / 4,13   

Ø kreisangehörige Städ-
te 

2,01 1,01 1,01 

Ø Landkreise 0,97 0,19 0,37 

Ø kreisfreie Städte 1,19 -0,09 0,39 

Ø RLP gesamt 1,07 0,16 0,47 

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Eckwert 

im landesweiten Durchschnitt um 0,16 

Eckwertpunkte gestiegen. In den kreis-

freien Städten ist er jedoch um 0,09 Punk-

te zurückgegangen, während er in den 

Landkreisen um 0,19 und den kreisange-

hörigen Städten sogar um 1,01 Punkte 

zunahm

.
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Mitwirkung in familiengerichtlichen 

Verfahren gem. § 50 SGB VIII 

Im Jahr 2016 wirkte die Jugendhilfe in 

Rheinland-Pfalz in rund 12 familiengericht-

lichen Verfahren gem. § 50 SGB VIII pro 

1.000 junge Menschen unter 18 Jahren 

mit. Dabei zeigt sich ein vergleichsweise 

starker Unterschied zwischen den Städten 

und den Landkreisen: Die Landkreise 

weisen mit einem Eckwert von 9,4 einen 

unterdurchschnittlichen Wert auf, während 

die kreisangehörigen Städte mit 23,8 und 

die kreisfreien Städte mit 17,2 deutlich 

darüber liegen. 

 

Tabelle 53 Mitwirkungen im familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII) pro 1.000 
junge Menschen unter 18 Jahren 

 2016 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

12,8 / 32,9  

min./ max.  
Landkreise 

0,8 / 15,5   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

5,3 / 44,9   

min./ max.  
RLP 

0,8 / 44,9  

Ø kreisangehörige Städte 23,8 38,0 

Ø Landkreise 9,4 5,4 

Ø kreisfreie Städte 17,2 6,3 

Ø RLP gesamt 11,9 8,6 

 

Gemeinsam ist den Aggregaten, dass der 

Eckwert sich im Vergleich zum Vorjahr 

erhöhte: in den Landkreisen um 5,4 %, in 

den kreisfreien Städten um 6,3 % und in 

den kreisangehörigen Städten um 38,0 %. 

Für gesamt Rheinland-Pfalz ergibt sich 

damit für denselben Zeitraum ein Anstieg 

des Eckwerts um 8,6 %. 
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4.9 Jugendstrafverfahren 

Zum Kerngeschäft des Sozialen Dienstes 

gehören neben den Hilfen zur Erziehung, 

der Eingliederungshilfe, den formlosen 

Betreuungen und weiteren Aufgabenbe-

reichen auch die Mitwirkung in Verfahren 

nach dem Jugendgerichtsgesetz 

(§ 52 SGB VIII). Im Folgenden werden 

deshalb die Anzahl der Vorgänge, die 

personelle Ausstattung in den Jugendäm-

tern sowie die sich daraus ergebende 

Fallbelastung im Bereich der Jugendge-

richtshilfe betrachtet.  

Anmerkung: Da in 10 Jugendämtern 

keine Angaben darüber gemacht werden 

konnten, wie viele der Vorgänge in der 

Jugendgerichtshilfe sich auf unbegleitete 

minderjährige Ausländer beziehen, wer-

den in diesem Abschnitt, abweichend von 

der sonstigen Darstellung, die Fallzahlen, 

Eckwerte und die Fallbelastung inklusive 

der umA-Fälle berichtet. Ein Herausrech-

nen der entsprechenden Zahlen hätte die 

rheinland-pfälzische Entwicklung sowie die 

Entwicklung in den Aggregaten verfälscht. 

4.9.1 Vorgänge im Jugend-

strafverfahren 

Im Jahr 2016 wurden in Rheinland-Pfalz 

insgesamt 20.665 Vorgänge durch die 

Jugendgerichtshilfe betreut (im Jahr 2016 

neu hinzugekommene Vorgänge). Das 

entspricht rund 75 neu hinzugekommenen 

Vorgängen pro 1.000 junge Menschen 

zwischen 14 und unter 21 Jahren. 

 

 

Abbildung 31: Eckwert der im Jahr 2016 neu hinzugekommenen Vorgänge in der Jugendgerichtshilfe 
(inkl. umA) in den Landkreisen, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten in Rheinland-Pfalz 
und im Landesdurchschnitt (pro 1.000 junge Menschen zwischen 14 und unter 21 Jahren) 
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Mit 6.203 Vorgängen entfallen fast zwei 

Drittel (62,6 %) auf die Landkreise. Die 

6.203 Vorgänge in den kreisfreien Städten 

machen weitere 30 %, die 1.532 Vorgänge 

in den kreisangehörigen Städten 7,4 % 

aus.  In Relation zur Bevölkerung ergeben 

sich für die kreisangehörigen Städte 

(112,8) sowie für die kreisfreien Städte 

(83,2) deutlich höhere Eckwerte als für die 

Landkreise (69,1). 

 

Vorgänge in der Jugendgerichtshilfe 

im Jugendstrafverfahren 

Im Jahr 2016 sind in Rheinland-Pfalz rund 

75 Vorgänge in der Jugendgerichtshilfe 

pro 1.000 junge Menschen zwischen 14 

und unter 21 Jahren hinzugekommenen. 

In den kreisangehörigen Städten liegt 

dieser Wert bei 112,8, in den kreisfreien 

Städten bei 83,2 und in den Landkreisen 

bei 69,1. 

 

Tabelle 54 Vorgänge in der Jugendgerichtshilfe im Jugendstrafverfahren (im Laufe des 
Jahres neu hinzugekommene Vorgänge inkl. umA) pro 1.000 junge Menschen von 14 bis 
unter 21 Jahren 

 2016 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

66,8 / 194,5  

min./ max.  
Landkreise 

19,8 / 127,7   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

41,6 / 152,1   

min./ max.  
RLP 

19,8 / 194,5  

Ø kreisangehörige Städte 112,8 -10,5 

Ø Landkreise 69,1 -3,3 

Ø kreisfreie Städte 83,2 1,3 

Ø RLP gesamt 75,1 -2,5 

 

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Eckwert 

landesweit um 2,5 % gesunken. Ein Rück-

gang des Eckwerts ist dabei insbesondere 

in den kreisangehörigen Städten zu be-

obachten (minus 10,5 %), während der 

Rückgang in den Landkreisen mit minus 

3,3 % vergleichsweise moderat ausfällt 

und in den kreisfreien Städten sogar eine 

Eckwertsteigerung um 1,3 % festzustellen 

ist. 
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4.9.2 Personalausstattung und 

Fallbelastung in der Jugendge-

richtshilfe 

Im Folgenden wird die Personalausstat-

tung in der Jugendgerichtshilfe relativiert 

auf die Grundgesamtheit der jungen Men-

schen unter 21 Jahren sowie die ihre 

Fallbelastung im Jahr 2016 beschrieben. 

Personalstellen in der Jugendge-

richtshilfe 

Die Jugendgerichtshilfe in Rheinland-Pfalz 

ist im Jahr 2016 mit 0,11 Vollzeitäquiva-

lenten pro 1.000 junge Menschen unter 21 

Jahren ausgestattet. In den kreisfreien und 

kreisangehörigen Städten (0,17 bzw. 0,16 

Eckwertpunkte) liegt der Personalstellen-

eckwert höher als in den Landkreisen 

(0,08). 

Tabelle 55 Fachkräfte in der Jugendgerichtshilfe pro 1.000 junge Menschen unter 21 
Jahren im Jahr 2016 

 2016 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,00 / 0,22  

min./ max.  
Landkreise 

0,05 / 0,15   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0,13 / 0,22   

min./ max.  
RLP 

0,00 / 0,22  

Ø kreisangehörige Städte 0,16 -1,5 

Ø Landkreise 0,08 0,3 

Ø kreisfreie Städte 0,17 -3,1 

Ø RLP gesamt 0,11 -0,9 

 

Landesweit hat sich der Eckwert kaum 

verändert (minus 0,9 %). In den Landkrei-

sen ist der Eckwert nahezu gleich geblie-

ben (plus 0,3 %) während er in den kreis-

freien und kreisangehörigen Städten leicht 

zurückging (minus 3,1 % bzw. minus 

1,5%). 
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Fallbelastung der Fachkräfte in der 

Jugendgerichtshilfe 

Mit Blick auf die Fallbelastung der Fach-

kräfte in der Jugendgerichtshilfe zeigt sich, 

dass diese im Vergleich zum Vorjahr im 

rheinland-pfälzischen Durchschnitt um 

2,5 % gesunken ist.15 Die Fallbelastung 

der Fachkräfte liegt im Jahr 2016 im 

Durchschnitt aller Landkreise bei etwa 365 

Mitwirkungen im Jugendstrafverfahren pro 

Vollzeitstelle und damit deutlich über dem 

landesweiten Durchschnitt (274,4). Die 

kreisangehörigen mit einem Wert von rund 

220 und insbesondere die kreisfreien 

Städte mit rund 187 Vorgängen je Vollzeit-

stelle liegen deutlich unter dem landeswei-

ten Vergleichswert.  

Tabelle 56 Fallbelastung der Fachkräfte in der Jugendgerichtshilfe (Anzahl der im Jahr 
2016 neu hinzugekommenen Vorgänge (inkl. umA) pro Vollzeitstelle in der Jugendge-
richtshilfe) 

 2016 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

123,0 / 288,3  

min./ max.  
Landkreise 

129,6 / 680,8   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

96,5 / 483,6   

min./ max.  
RLP 

96,5 / 680,8  

Ø kreisangehörige Städte 220,2 -14,8 

Ø Landkreise 364,8 -4,6 

Ø kreisfreie Städte 187,1 4,5 

Ø RLP gesamt 274,4 -2,5 

 

Hier wird ersichtlich, dass die günstigere 

Personalausstattung in den kreisfreien und 

kreisangehörigen Städten mit einer gerin-

geren Fallbelastung der Fachkräfte in der 

Jugendgerichtshilfe einhergeht. Umge-

kehrt ist in den Landkreisen, welche einen 

niedrigeren Personalstelleneckwert auf-

wiesen, die Fallbelastung am höchsten. 
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4.10 Personalausstattung und 

Fallbelastung in den Sozialen 

Diensten  

Damit die Kinder- und Jugendhilfe bzw. 

die Jugendämter ihrem gesetzlichen Auf-

trag angemessen nachkommen und über 

die Gewährung von geeigneten und not-

wendigen Hilfen entscheiden können, 

bedarf es auskömmlicher Personalres-

sourcen in den Sozialen Diensten. Dies 

bekommt noch stärkere Relevanz, wenn 

es um die Sicherstellung eines verlässli-

chen Kinderschutzes als zentralem Aufga-

benschwerpunkt des Jugendamtes geht 

bzw. wenn es darum gehen soll, die Hilfen 

in einem partizipativen Verfahren mit den 

Betroffenen zu planen, kontinuierlich zu 

überprüfen und bedarfsorientiert auszuge-

stalten.  

Anmerkung: Um die Arbeit in den Sozia-

len Diensten besser abbilden zu können, 

wurde im Erhebungsjahr 2016 erstmals 

eine Fallbelastung berechnet, die neben 

den bisher ausgewiesenen Hilfen zur 

Erziehung auch die Hilfen nach 

§ 35a SGB VIII sowie die Inobhutnahmen 

gem. § 42 SGB VIII umfasst. Aufgrund der 

unterschiedlichen Grundlagen der Be-

rechnung ist die dargestellte Fallbelastung 

nicht mit der Fallbelastung aus den Profi-

len in den Vorjahren vergleichbar, da 

diese nur die Hilfen zur Erziehung berück-

sichtigten.  

Damit ein Vergleich mit dem Vorjahr trotz-

dem möglich ist, wurde rückwirkend auch 

für das Jahr 2015 die Fallbelastung bezo-

gen auf die Hilfen zur Erziehung, die Ein-

gliederungshilfen und die Inobhutnahmen 

berechnet. 

 

  

Abbildung 32: Personalstellen in den Sozialen Diensten (ASD, JGH, PKD, TuS, HiH) im Jahr 2016 
(ohne Stellen für umA) in Rheinland-Pfalz 
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Seit Beginn der Erhebung im Jahr 2002 

zeigt sich in Rheinland-Pfalz ein kontinu-

ierlicher Ausbau der Personalstellen in 

den Sozialen Diensten. Landesweit gab es 

im Jahr 2016 rund 695 Personalstellen in 

den rheinland-pfälzischen Jugendämtern. 

Im Vergleich zum Vorjahr sind dies rund 

13 Stellen bzw. 2 % mehr.  

Personalstellen in den Sozialen 

Diensten 

Wird die Entwicklung der Summe der 

Fachkräfte in den Sozialen Diensten 

(ASD, PKD, JGH, HiH, TuS) in Relation 

zur Anzahl der Personen im Alter von 

unter 21 Jahren betrachtet, so hat sich der 

entsprechende Wert in Rheinland-Pfalz 

von 2002 bis 2016 um rund 88 % erhöht. 

Besonders stark ist der Personaleckwert in 

diesem Zeitraum in den Landkreisen 

(117,7 %) sowie den kreisangehörigen 

Städten (114,4 %) angestiegen. In den 

kreisfreien Städten lag die Zunahme des 

Eckwerts im gleichen Zeitraum bei 42,9 %. 

 

Tabelle 57 Fachkräfte in den Sozialen Diensten (ASD, PKD, JGH, HiH, TuS) pro 1.000 
junge Menschen unter 21 Jahren 

 2016 
2015 bis 2016 

in % 
2002 bis 2016 

in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

1,55 / 1,40   

min./ max.  
Landkreise 

0,47 / 1,04     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0,88 / 1,56     

min./ max.  
RLP 

0,47 / 1,56   

Ø kreisangehörige Städte 1,29 -2,3 114,4 

Ø Landkreise 0,74 1,4 117,7 

Ø kreisfreie Städte 1,20 -1,1 42,9 

Ø RLP gesamt 0,88 0,5 87,7 

 

Im Jahresvergleich 2015/2016 ist ein 

Zuwachs dieses Personaleckwertes ledig-

lich im Durchschnitt der Landkreise zu 

beobachten (1,4 %), während er in den 

kreisfreien sowie den kreisangehörigen 

Städten gesunken ist (minus 1,1 % bzw. 

minus 2,3 %). Dennoch fällt der Eckwert in 

den Landkreisen im Jahr 2016 mit 0,74 am 

niedrigsten aus. In den kreisfreien und den 

kreisangehörigen Städten liegt er mit 1,20 

bzw. 1,29 über dem rheinland-pfälzischen 

Durchschnitt von 0,88 Personalstellen pro 

1.000 junge Menschen unter 21 Jahren.  

  



 

132 

Fallbelastung der Fachkräfte in den 

Sozialen Diensten 

Anmerkung: Um die Arbeit in den Sozia-

len Diensten besser abbilden zu können, 

wurde im Erhebungsjahr 2016 erstmals 

eine Fallbelastung berechnet, die neben 

den bisher ausgewiesenen Hilfen zur 

Erziehung auch die Hilfen nach § 35a 

SGB VIII sowie die Inobhutnahmen gem. § 

42 SGB VIII umfasst. Aufgrund der unter-

schiedlichen Grundlagen der Berechnung 

ist die dargestellte Fallbelastung nicht mit 

der Fallbelastung aus den Profilen in den 

Vorjahren vergleichbar, da diese nur die 

Hilfen zur Erziehung berücksichtigten.  

Damit ein Vergleich mit dem Vorjahr trotz-

dem möglich ist, wurde rückwirkend auch 

für das Jahr 2015 die Fallbelastung bezo-

gen auf die Hilfen zur Erziehung, die Ein-

gliederungshilfen und die Inobhutnahmen 

berechnet. 

Wird die Personalausstattung in den Sozi-

alen Dienste in Relation zur Anzahl der 

Fälle nach §§ 27 Abs. 2, 29-35, 35a, 41, 

42 SGB VIII betrachtet, so lässt sich be-

obachten, dass die Fallbelastung in Rhein-

land-Pfalz von 2015 auf 2016 um durch-

schnittlich 0,4 % angestiegen ist. Dabei ist 

in den kreisfreien und kreisangehörigen 

Städten ein leichter Anstieg festzustellen 

(plus 1,8 % bzw. 2,8 %). In den Landkrei-

sen ist die Fallbelastung hingegen etwas 

zurückgegangen (minus 0,6 %). 

Im Jahr 2016 ergibt sich für Rheinland-

Pfalz durchschnittlich eine Fallbelastung 

von rund 51 Fällen pro Vollzeitstelle in den 

Sozialen Diensten. Die kreisfreien Städte 

liegen mit einem Wert von rund 45 leicht 

unter dem Landesdurchschnitt, die kreis-

angehörigen Städte mit rund 53 und die 

Landkreise mit rund 54 Fällen pro Vollzeit-

stelle hingegen darüber. 

 

Tabelle 58 Fallbelastung der Fachkräfte in den Sozialen Diensten (Anzahl der Fälle gem. 
§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41, 35a, 42 SGB VIII) pro Vollzeitstelle in den Sozialen Diensten 
(ASD, PKD, JGH, HiH, TuS)) 

 2016 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

47,2 / 61,5  

min./ max.  
Landkreise 

27,3 / 86,5   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

34,3 / 62,8   

min./ max.  
RLP 

27,3 / 86,5  

Ø kreisangehörige Städte 52,8 2,8 

Ø Landkreise 54,3 -0,6 

Ø kreisfreie Städte 44,6 1,8 

Ø RLP gesamt 50,9 0,4 

 
 
 



 

133 

Bei der Interpretation des Fallbelastungs-

indikators sollte stets berücksichtigt wer-

den, dass hier nur ein Ausschnitt des 

Aufgabenbereiches der Fachkräfte in den 

Sozialen Diensten in die Berechnung mit 

einbezogen wird. Weitere Aufgaben, wie 

beispielsweise das Tätigwerden aufgrund 

einer § 8a-Meldung, formlose Beratungs-

kontakte zu Familien, sozialräumliches 

Arbeiten und Verwaltungstätigkeiten wer-

den an dieser Stelle vernachlässigt. Die 

zeitlichen Ressourcen, die von den Sozia-

len Diensten hierfür aufgewendet werden, 

unterscheiden sich zum Teil erheblich. 

Fallbelastung der Fachkräfte im 

Pflegekinderdienst 

Die Fallbelastung der Fachkräfte im Pfle-

gekinderdienst ist im rheinland-pfälzischen 

Durchschnitt zwischen 2002 und 2016 

deutlich gesunken (minus 11,4 %). Inner-

halb dieses Zeitraums gab es lediglich in 

den kreisangehörigen Städten eine Zu-

nahme der Fallbelastung (plus 18,0 %) 

.

Tabelle 59 Fallbelastung der Fachkräfte im Pflegekinderdienst (Anzahl der Hilfen gem. 
§ 33 SGB VIII, die seitens der Fachkräfte im PKD betreut werden – unabhängig von der 
Kostenträgerschaft – pro Vollzeitstelle im Pflegekinderdienst) 

 2016 
2015 bis 2016 

in % 
2002 bis 2016 

in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

35,3 / 50,9   

min./ max.  
Landkreise 

26,8 / 111,1     

min./ max. 
kreisfreie Städte 

25,8 / 75,4     

min./ max.  
RLP 

25,8 / 111,1   

Ø kreisangehörige Städte 45,0 -4,9 18,0 

Ø Landkreise 62,7 -4,6 -13,0 

Ø kreisfreie Städte 41,2 8,1 -13,7 

Ø RLP gesamt 53,5 -0,7 -11,4 

 

Im Jahresvergleich 2015/2016 hingegen 

ist für die kreisfreien Städte ein Wachstum 

der Fallbelastung um 8,1 % festzustellen. 

In den kreisangehörigen Städten und den 

Landkreisen zeigt sich im gleichen Zeit-

raum ein Rückgang um jeweils rund 5 %.  

Die Landkreise weisen im Jahr 2016 eine 

Fallbelastung der Fachkräfte im Pflegekin-

derdienst von rund 63 Fällen auf. Sie 

liegen damit über der landesweiten durch-

schnittlichen Fallbelastung von knapp 54 

Fällen. Die Fallbelastung der rheinland-

pfälzischen Landkreise ist damit vor allem 

im Vergleich zur Fallbelastung in den 

kreisfreien Städten (41,2) und den kreis-

angehörigen Städten (45,0) deutlich er-

höht. 
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Personalstellen in der Jugendhilfe-

planung 

Die Jugendhilfeplanung ist ein zentrales 

Steuerungsinstrument des öffentlichen 

Jugendhilfeträgers und als Pflichtleistung 

der Kinder- und Jugendhilfe in 

§ 80 SGB VIII festgeschrieben. Zu den zu 

planenden Tätigkeitsfeldern gehören unter 

anderem der Kindertagesstättenbereich, 

die Hilfen zur Erziehung und die Jugend-

arbeit. 

 

Tabelle 60 Personalstellen im Bereich der Jugendhilfeplanung pro 10.000 junger Men-
schen unter 21 Jahren im Jahr 2016 

 2016 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,53 / 1,16 

min./ max.  
Landkreise 

0,00 / 0,84 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0,30 / 1,03 

min./ max.  
RLP 

0,00 / 1,16 

Ø kreisangehörige Städte 0,88 

Ø Landkreise 0,38 

Ø kreisfreie Städte 0,59 

Ø RLP gesamt 0,46 

 

Im Jahr 2016 gab es landesweit rund 34 

Vollzeitstellen im Bereich der Jugendhilfe-

planung. Im Vergleich zum Vorjahr sind 

dies 1,6 Stellen weniger. Bezogen auf die 

Bevölkerung unter 21 Jahren zeigt sich im 

Jahr 2016 für Rheinland-Pfalz ein Perso-

nalstelleneckwert von 0,46 Personalstellen 

je 10.000 junger Menschen unter 21 Jah-

ren. Den höchsten diesbezüglichen Wert 

weisen mit 0,88 die kreisangehörigen 

Städte auf. Die kreisfreien Städte liegen 

mit 0,59 Eckwertpunkten ebenfalls über 

dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt. 

Der Wert in den Landkreisen hingegen fällt 

mit 0,38 Eckwertpunkten unterdurch-

schnittlich aus.

 



 

135 

4.11 Personalausstattung und 

Fallbelastung in der wirtschaft-

lichen Jugendhilfe 

Im Jahr 2016 kommen in Rheinland-Pfalz 

in der wirtschaftlichen Jugendhilfe auf 

1.000 junge Menschen unter 21 Jahren im 

Durchschnitt 0,21 Vollzeitstellen. Im Ver-

gleich zum Vorjahr entspricht das einer 

Steigerung um 6,1 %. 

 

Tabelle 61 Fachkräfte in der wirtschaftlichen Jugendhilfe pro 1.000 junge Menschen unter 
21 Jahren 

 2016 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

0,34 / 0,44  

min./ max.  
Landkreise 

0,11 / 0,28   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0,11 / 0,51   

min./ max.  
RLP 

0,11 / 0,51  

Ø kreisangehörige Städte 0,37 8,6 

Ø Landkreise 0,19 10,2 

Ø kreisfreie Städte 0,23 -2,6 

Ø RLP gesamt 0,21 6,1 

 

Während sich die durchschnittlichen Per-

sonaleckwerte der kreisfreien Städte und 

der Landkreise mit einer Differenz von 

0,04 Eckwertpunkten im Jahr 2016 kaum 

unterscheiden, fällt der Durchschnittswert 

in den kreisangehörigen Städten mit 0,37 

Eckwertpunkten höher aus als der rhein-

land-pfälzische Gesamtwert von 0,21. 
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Fallbelastung der Fachkräfte in der 

wirtschaftlichen Jugendhilfe 

Die Fallbelastung der Fachkräfte in der 

wirtschaftlichen Jugendhilfe liegt im Jahr 

2016 in Rheinland-Pfalz bei rund 165 

Fällen pro Vollzeitstelle. Damit ist sie im 

Vergleich zum Vorjahr um 5,8 % gesun-

ken. Eine gegensätzliche Entwicklung ist 

lediglich für den Durchschnitt der kreis-

freien Städte zu beobachten: Hier nahm 

die Fallbelastung um 3 % zu, während sie 

in den kreisangehörigen Städten um 10 % 

und in den Landkreisen um rund 9 % 

zurückging. 

 

 

Im Jahr 2016 liegen die kreisfreien Städte 

mit einem Wert von rund 188 Fällen pro 

Vollzeitstelle deutlich über dem landeswei-

ten Durchschnitt. In den kreisangehörigen 

Städten und den Landkreisen unterschei-

det sich die Fallbelastung mit 154 bzw. 

156 Fällen kaum und liegt jeweils unter 

dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt. 

Tabelle 62 Fallbelastung der Fachkräfte in der wirtschaftlichen Jugendhilfe (Hilfen zur 
Erziehung gem. §§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII pro Vollzeitstelle in der wirtschaftlichen 
Jugendhilfe) 

 2016 2015 bis 2016 in % 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

115,8 / 2,6,9  

min./ max.  
Landkreise 

93,1 / 220,0   

min./ max. 
kreisfreie Städte 

121,3 / 303,0   

min./ max.  
RLP 

93,1 / 303,0  

Ø kreisangehörige Städte 154,0 -10,0 

Ø Landkreise 155,8 -9,4 

Ø kreisfreie Städte 187,5 3,0 

Ø RLP gesamt 164,9 -5,8 
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4.12 Exkurs unbegleitete min-

derjährige Ausländer 

Insgesamt wurden vom Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge im Jahr 2016 in 

Deutschland 745.545 Asylanträge 

entgegen genommen. Das sind 268.896 

bzw. 56,4 % mehr als noch im Vorjahr 

(vgl. BAMF 2016: 4). Über ein Drittel der 

im Jahr 2016 gestellten Asylerstanträge 

(36,2 %) bezogen sich dabei auf Kinder 

und Jugendliche unter 18 Jahren; rund 

74 % der Asylerstantragsteller waren 

jünger als 30 Jahre (vgl. BAMF 2016: 7).  

Ende des Jahres 2016 befanden sich laut 

den Meldungen der Jugendämter an das 

Bundesverwaltungsamt bundesweit 

64.093 unbegleitete minderjährige 

Ausländer in der Zuständigkeit der 

Jugendämter. Rund 2.900 befanden sich 

dabei in der Zuständgkeit der rheinland-

pfälzischen Jugendämter (vgl. 

Servicestelle umF 2016). Junge Men-

schen, die unbegleitet nach Deutschland 

einreisen und noch minderjährig sind, 

werden von der Kinder- und Jugendhilfe in 

Obhut genommen, um ihnen eine be-

darfsgerechte Hilfe und passende Unter-

stützungsformen zukommen zu lassen 

(vgl. Brinks & Dittmann 2016). Aufgrund 

der hohen Zahl an unbegleiteten minder-

jährigen Ausländern wurden diese im Jahr 

2012 erstmalig für die Hilfen nach §§ 33, 

34, 42 SGB VIII und ab dem Erhebungs-

jahr 2015 für alle Hilfen zur Erziehung in 

die jährliche Erhebung bei den rheinland-

pfälzischen Jugendämtern aufgenommen 

und können demnach gesondert ausge-

wiesen werden.

 

 

Abbildung 33: Verteilung der Hilfesegmente (ambulant, teilstationär, stationär und Vollzeitpflege) der 
Hilfen zur Erziehung für umA in den Jahren 2015 und 2016 in Rheinland-Pfalz (Fallzahlen) 
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Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen 

Ausländer in den Hilfen zur Erziehung 

steigt in Rheinland-Pfalz von 2015 von 

691 auf 2.963. Der Großteil der Hilfen 

(2.561; 86,4 %) wird dabei als Unterbrin-

gungsformen über Tag und Nacht gewähr-

leistet. Ambulante und teilstationäre Hilfen 

nehmen dahingehend einen zahlenmäßig 

geringfügigeren Stellenwert ein.  

Unbegleitete minderjährige Auslän-

der in den Hilfen zur Erziehung 

In der untenstehenden Tabelle werden die 

Fallzahlen der Hilfen für unbegleitete 

minderjährige Ausländer in den einzelnen 

Hilfesegmenten noch einmal im interkom-

munalen Vergleich dargestellt. Die lan-

desweite Gesamtfallzahl von Hilfen für 

unbegleitete minderjährige Ausländer im 

Jahr 2016 beträgt 2.963. 

 

 

Wie an den niedrigsten und höchsten 

Werten abzulesen ist, ist die interkommu-

nale Spannweite relativ groß: Bei den 

stationären Hilfen beispielsweise liegen 

die Hilfen für unbegleitete minderjährige 

Ausländer landesweit zwischen 7 und 143. 

Im Jahr 2016 wurden landesweit rund 

81 % der unbegleiteten minderjährigen 

Ausländer in stationären Hilfen unterge-

bracht. Weiterhin zeigt sich, dass teilstati-

onäre Hilfen in diesem Kontext keine Rolle 

nennenswerte Rolle spielen.   

Tabelle 63 Absolute Fallzahlen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern nach ein-
zelnen Hilfesegmenten (ambulant, teilstationär, stationär, Vollzeitpflege) im Jahr 2016 

 ambulante 
Hilfen 

(§§ 27 Abs. 2 
amb., 29-31, 35 

amb., 41 
amb. SGB VIII) 

teilstationäre 
Hilfen  

(§§ 27 Abs. 2 
teilstat., 32, 35 

teilstat., 41 teils-
tat. SGB VIII) 

stationäre 
Hilfen 

(§§ 27 Abs. 2 
stat., 34, 35 

stat., 41 
stat. SGB VIII) 

Vollzeitpflege 
(§ 33 SGB VIII 
in eigener KT) 

min./ max.  
kreisangehörige 
Städte 

2 / 13 0 / 0 7 / 27 0 / 6 

min./ max.  
Landkreise 

1 / 43 0 / 1 23 / 117 0 / 23 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

0 / 25 0 / 1 15 / 143 0 / 25 

min./ max.  
RLP 

0 / 43 0 / 1 7 / 143 0 / 25 

kreisangehörige 
Städte 

32 0 95 12 

Landkreise 274 1 1608 115 

kreisfreie Städte 94 1 684 47 

RLP gesamt 400 2 2387 174 
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Vorläufige Inobhutnahmen und 

Inobhutnahmen von unbegleiteten 

minderjährigen Ausländern 

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur 

"Verbesserung der Unterbringung, Versor-

gung und Betreuung ausländischer Kinder 

und Jugendlicher" am 01.11.2015 werden 

alle neu in Deutschland ankommenden 

unbegleiteten minderjährigen Ausländer in 

einem bundesweiten und landesinternen 

Verfahren verteilt. Dazu erfolgte die Ein-

führung des § 42a SGB VIII.  

Anmerkung: Da mehrere Jugendämter 

für das Berichtsjahr 2016 die vorläufigen 

Inobhutnahmen nach § 42a SGB VIII und 

Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII für 

unbegleitete Minderjährige nicht getrennt 

ausweisen konnten, wird im Folgenden die 

Gesamtsumme der (vorläufigen) Inobhut-

nahmen berichtet.  

Die rheinland-pfälzische Gesamtzahl der 

vorläufigen Inobhutnahmen nach 

§ 42a SGB VIII sowie der Inobhutnahmen 

nach § 42 SGB VIII von unbegleiteten 

minderjährigen Ausländern liegt bei 3.487. 

Das sind 1.226 mehr als noch im Vorjahr, 

was einer Steigerung von rund 54 % ent-

spricht. 

 

 

Die Mehrheit der Inobhutnahmen (66 %) 

wird von den Jugendämtern in den Land-

kreisen durchgeführt, rund 32 % in den 

kreisfreien Städten und 2,6 % der Inob-

hutnahmen entfallen auf die kreisangehö-

rigen Städte. 

  

Tabelle 64 Anzahl der vorläufigen Inobhutnahmen und Inobhutnahmen (§§ 42, 42a SGB 
VIII) von unbegleiteten minderjährigen Ausländern in den Jahren 2015 und 2016 

 2015 2016 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

2 / 28 2 / 25 

min./ max.  
Landkreise 

0 / 235 0 / 449 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

5 / 928 17 / 358 

min./ max.  
RLP 

0 / 928 0 / 449 

kreisangehörige Städte 44 91 

Landkreise 829 2.297 

kreisfreie Städte 1.388 1.099 

RLP gesamt 2.261 3.487 
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Erweiterte Fallbelastung in den 

Sozialen Diensten 

In der nachfolgenden Tabelle wird die 

Fallbelastung der Fachkräfte in den Sozia-

len Diensten (Anzahl der Fälle gem. §§ 27 

Abs. 2, 29-35, 41, 35a, 42 SGB VIII) pro 

Vollzeitstelle in den Sozialen Diensten 

(ASD, PKD, JGH, HiH, TuS), welche 

bereits in Tabelle 58 berichtet wurde, 

verglichen mit der Fallbelastung inklusive 

der Hilfen und des Personals für unbeglei-

tete minderjährige Ausländer, dargestellt. 

Für die Berechnung der Fallbelastung 

inklusive der Hilfen für unbegleitete min-

derjährige Ausländer wird zusätzlich die 

Fallzahl der vorläufigen Inobhutnahmen 

nach § 42a SGB VIII miteinbezogen. 

 

 

Es zeigt sich, dass die Gesamtfallbelas-

tung der Fachkräfte pro Vollzeitstelle 

(Hilfen nach §§ 27 Abs. 2, 29-35, 41, 35a, 

42, 42a SGB VIII inkl. umA) in den Land-

kreisen mit 57,6 am höchsten ausfällt. Die 

Fallbelastung in den kreisangehörigen 

Städten liegt mit 53,8 Fällen etwas darun-

ter, aber immer noch leicht über dem 

landesweiten Durchschnittswert von 53,9 

Fällen pro Vollzeitstelle. Die kreisfreien 

Städte weisen mit 47,7 Hilfen je Vollzeit-

stelle die niedrigste Fallbelastung auf.  

Zudem kann konstatiert werden, dass die 

Gesamtfallbelastung pro Vollzeitstelle in 

Rheinland-Pfalz stark variiert: So liegt der 

niedrigste Wert bei 26,0 Hilfen nach §§ 27 

Abs. 2, 29-35, 41, 35a, 42, 42a SGB VIII 

inkl. umA, der dementsprechende höchste 

Wert beträgt 99,0 Fälle pro Vollzeitstelle.  

 

  

Tabelle 65  Fallbelastung der Fachkräfte in den Sozialen Diensten (Anzahl der Fälle gem. 
§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41, 35a, 42, 42a SGB VIII) pro Vollzeitstelle in den Sozialen Diensten 
(ASD, PKD, JGH, HiH, TuS) im Jahr 2016 

 Fallbelastung  
 ohne umA 

Fallbelastung mit umA 

min./ max.  
kreisangehörige Städte 

47,2 / 61,5 50,2 / 63,8 

min./ max.  
Landkreise 

27,3 / 86,5 26,0 / 99,0 

min./ max. 
kreisfreie Städte 

34,3 / 62,8 36,4 / 74,2 

min./ max.  
RLP 

27,3 / 86,5 26,0 / 99,0 

Ø kreisangehörige Städte 52,8 53,8 

Ø Landkreise 54,3 57,6 

Ø kreisfreie Städte 44,6 47,7 

Ø RLP gesamt 50,9 53,9 
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5 Zusammenfassung  

Das abschließende Kapitel führt zunächst 

ausgewählte Einzeldaten der Kapitel 3 und 

4 noch einmal in einem Überblick zusam-

men, bevor in einem weiteren Abschnitt 

die jeweiligen Fallzahlen und Eckwerte 

erzieherischer Hilfen in einer Gesamt-

schau mit zentralen Faktoren dargestellt 

werden, die den Bedarf an Hilfen zur 

Erziehung beeinflussen können. Eine 

solche Zusammenschau unterschiedlicher 

Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen 

ist deshalb notwendig, weil es im Bereich 

der Hilfen zur Erziehung keine einfachen 

und monokausalen Erklärungsmodelle für 

interkommunale Differenzen oder Entwick-

lungstrends geben kann. Vielmehr zeigen 

sich in diesem Leistungsbereich der Kin-

der- und Jugendhilfe ganz unterschiedli-

che Einflussfaktoren, die auf die Nachfra-

ge nach Hilfen zur Erziehung sowie die 

Hilfegewährungspraxis wirken. Einige 

dieser Einflussfaktoren sollen kurz darge-

stellt werden.  

Zentrale Befunde für das Erhe-

bungsjahr 2016  

Landesweit wurden im Jahr 2016 insge-

samt 26.538 Hilfen zur Erziehung gem. 

§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII (aus-

schließlich Hilfen für umA) gewährt. Im 

Vergleich zum Berichtsjahr 2015 ent-

spricht das einer Steigerung um 1,5 %. 

Vergleicht man den Wert jedoch mit 2014 

so lässt sich keine nennenswerte Verän-

derung feststellen (0,1 %). Die in Rhein-

land-Pfalz seit dem Jahr 2011 zu be-

obachtende Konsolidierungsphase der 

Fallzahlen scheint sich damit fortzusetzen. 

Ausgehend von dieser Konstanz der Fall-

zahlentwicklung in Rheinland-Pfalz lässt 

sich jedoch nicht auf die einzelnen Kom-

munen schließen: Während eine ganze 

Reihe der rheinland-pfälzischen Jugend-

ämter im Jahresvergleich 2015/2016 einen 

teils erheblichen Fallzahlanstieg von bis zu 

26,4 % aufweisen, sind in zahlreichen 

anderen Kommunen Fallzahlrückgänge 

von bis zu 12,4 % festzustellen.  

Werden die Fallzahlen in Relation zur 

relevanten Bevölkerungsgruppe gesetzt, 

so zeigt sich folgendes Bild: Je 1.000 

unter 21-Jährige wurden landesweit im 

Jahr 2016 rund 34 Hilfen zur Erziehung 

durchgeführt. Dabei zeigen sich jedoch 

deutliche Unterschiede zwischen den 

Städten und den Landkreisen: Während 

die Landkreise im Durchschnitt im Jahr 

2016 einen Eckwert von rund 29 aufwei-

sen, liegen die entsprechenden Eckwerte 

in den kreisfreien Städten mit rund 43 

Hilfen und in den kreisangehörigen Städ-

ten mit rund 57 Hilfen je 1.000 unter 21-

Jährige deutlich darüber. In den großen 

kreisangehörigen Städten kommen auf die 

Anzahl der unter 21-Jährigen damit etwa 

doppelt so viele Hilfen zur Erziehung nach 

§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII wie in 

den Landkreisen. Aufgrund der Zunahme 

der Anzahl der 21-Jährigen in Rheinland-

Pfalz hat sich der Eckwert der Hilfen zur 

Erziehung im Jahresvergleich trotz des 

leichten Fallzahlanstiegs (plus 1,5 %) nicht 
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verändert. In den kreisfreien Städten 

sowie in den Landkreisen blieb der Eck-

wert nahezu gleich (plus 0,4 % bzw. minus 

0,2 %). In den kreisangehörigen Städten 

hingegen ist der Eckwert erstmals seit 

Beginn der Erhebung gesunken (minus 

2,3 %). 

Werden die einzelnen Hilfesegmente der 

Hilfen zur Erziehung betrachtet, so wird 

deutlich, dass diese sich im Jahresver-

gleich 2015/2016 teils sehr unterschiedlich 

entwickelten. Dabei setzen sich im We-

sentlichen die Trends der letzten Jahre 

fort: So ist bei den ambulanten Hilfen gem. 

§§ 27 Abs. 2 amb., 29-31, 35 amb., 41 

amb. SGB VIII innerhalb des letzten Jah-

res wieder ein Fallzahlanstieg zu beobach-

ten (plus 2,0 %). Zuvor war die Fallzahl 

der ambulanten Hilfen im Jahresvergleich 

2014/2015 erstmals gesunken. Im Bereich 

der Vollzeitpflege zeigt sich wie schon in 

den Jahren zuvor landesweit ein Fallzahl-

zuwachs (plus 3,4 %), während sich die 

Fallzahlen der stationären Hilfen im Ver-

gleich zum Vorjahr um 1,2 % reduziert 

haben. Im Bereich der teilstationären 

Hilfen ist im Jahresvergleich 2015/2016 

eine Steigerung um 1,5 % festzustellen.  

Diese landesweite Entwicklung zeigt sich 

auch für die kreisfreien Städte: Lediglich 

bei den stationären Hilfen gab es einen 

Rückgang der Fallzahlen um 2,7 %. In den 

übrigen Hilfesegmenten ist ein Fallzahlzu-

wachs von rund 5 % (ambulante Hilfen) 

bzw. rund 7 % (teilstationäre Hilfen, Voll-

zeitpflege) festzustellen. In den Landkrei-

sen blieben die Fallzahlen der einzelnen 

Hilfesegmente dem Vorjahr recht ähnlich: 

Die Anzahl der ambulanten Hilfen stieg um 

1,5 %, die der teilstationären Hilfen sank 

um 1,5 %. Die Fallzahlentwicklung der 

stationären Hilfen und der Vollzeitpflege 

fiel mit rund minus 1 % bzw. plus 1 % 

noch geringer aus. In den kreisangehöri-

gen Städten gingen die ambulanten sowie 

die teilstationären Hilfen um 3,5 % bzw. 

2,2 % zurück, während die Fallzahlen der 

stationären Hilfen sowie der Vollzeitpflege 

um 2,6 % bzw. 3,6 % wuchsen. 

Weiterhin werden auch im Jahr 2016 rund 

60 % aller erzieherischen Hilfen im ambu-

lanten (53,1 %) oder teilstationären 

(7,0 %) Bereich und damit unter Beibehal-

tung und Stärkung des familialen Bezugs 

gewährt. Nur in etwa jedem fünften Fall 

erfolgt die Unterbringung in einer stationä-

ren Einrichtung (21,1 %), in 18,9 % in 

einer Pflegefamilie. Auch hier zeigen sich 

wieder strukturelle Unterschiede zwischen 

den Landkreisen und Städten: Während 

der Anteil der ambulanten Hilfen in den 

Landkreisen mit rund 56 % etwas höher 

ausfällt als in den kreisfreien und kreisan-

gehörigen Städten mit 51 % bzw. 48 %, 

liegt der Anteil stationärer Hilfen in den 

kreisfreien Städten bei rund 23 % und 

damit über dem durchschnittlichen Anteil 

der Landkreise (rund 20 %).  

Landesweit wurden im Jahr 2016 rund 395 

Millionen Euro für Hilfen zur Erziehung 

nach §§ 27 Abs. 2, 29-35, 41 SGB VIII 

aufgewendet. Im Vergleich zum Vorjahr 

sind die Ausgaben für erzieherische Hilfen 

damit landesweit um rund 
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13 Millionen Euro bzw. rund 3,4 % ange-

stiegen. Bezogen auf die Bevölkerung 

unter 21 Jahren ergeben sich im Jahr 

2016 in Rheinland-Pfalz Pro-Kopf-

Ausgaben von rund 502 Euro je 

Kind/ Jugendlichem unter 21 Jahren. 

Allerdings sind auch hier erhebliche Un-

terschiede zwischen Städten und Land-

kreisen zu beobachten: Während die 

Landkreise im Durchschnitt im Jahr 2016 

422 Euro pro Kind/ Jugendlichem ausge-

geben haben, liegen die Pro-Kopf-

Ausgaben in den kreisfreien Städten mit 

663 Euro und in den großen kreisangehö-

rigen Städten mit 815 Euro deutlich über 

dem landesweiten Vergleichswert.  

Neben den Hilfen zur Erziehung spielen 

die Eingliederungshilfen gem. 

§ 35a SGB VIII eine bedeutende Rolle in 

der Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-

Pfalz. Im Jahr 2016 wurden 7.527 Hilfen 

nach § 35a SGB VIII gewährt und damit 

6,4 % mehr als noch im Jahr 2015. Bezo-

gen auf die Bevölkerung unter 21 Jahren 

erhielten damit in Rheinland-Pfalz im Jahr 

2016 rund 10 junge Menschen je 1.000 

unter  

21-Jährige eine Eingliederungshilfe. Im 

Vergleich zum Vorjahr wird deutlich, dass 

der Eckwert der Eingliederungshilfen nach 

§ 35a SGB VIII sowohl in den Landkreisen 

(3,5 %) als auch in den kreisfreien (4,9 %) 

und kreisangehörigen Städten (11,3 %) 

gestiegen ist. Landesweit wurden im Jahr 

2016 rund 61 Millionen Euro für Hilfen 

nach § 35a SGB VIII aufgewendet und 

damit 4,4 Millionen bzw. 7,7 % mehr als im 

Vorjahr.  

Neben den dargestellten Hilfen zur Erzie-

hung und Eingliederungshilfen nehmen 

Beratungen nach §§ 16, 17, 18, 28 und 

41 SGB VIII in den Beratungsstellen eine 

wichtige Rolle im Gesamtleistungsspekt-

rum der Kinder- und Jugendhilfe ein. Eine 

herausragende Bedeutung kommt dabei 

den Beratungen nach § 28 SGB VIII zu: 

Diese machen mit 16.357 Beratungen 

und einem landesweiten Eckwert von rund 

25 Beratungen je 1.000 unter 18-Jähriger 

auch im Berichtsjahr 2016 den Hauptteil 

der Beratungstätigkeit in den Beratungs-

stellen in Rheinland-Pfalz aus. In den 

kreisangehörigen Städten liegt der durch-

schnittliche Eckwert sogar bei rund 33 

Beratungen je 1.000 junger Menschen 

unter 18 Jahren, während der entspre-

chende Eckwert in den kreisfreien Städten 

und Landkreisen deutlich niedriger ausfällt 

(32 bzw. 22). 

Anknüpfungspunkte für die Hilfen zur 

Erziehung bilden darüber hinaus Inobhut-

nahmen und Sorgerechtsentzüge: Im Jahr 

2016 wurden landesweit 1.308  Minder-

jährige von den Jugendämtern in Obhut 

genommen. Dies entspricht einem Eck-

wert von rund 2 Inobhutnahmen pro 1.000 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 

Maßnahmen zum Entzug der elterlichen 

Sorge wurden in Rheinland-Pfalz im Jahr 

2016 in 698 Fällen vorgenommen. Damit 

ergibt sich ein Eckwert von rund einem 

Sorgerechtsentzug je 1.000 unter  
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18-Jährige. Sowohl die Eckwerte der 

Inobhutnahmen als auch der Sorgerechts-

entzüge sind landesweit im Vergleich zum 

Vorjahr annähernd unverändert geblieben. 

Um die bisher dargestellten Aufgaben 

angemessen bewältigen zu können, 

bedarf es auskömmlicher Personalres-

sourcen in den Sozialen Diensten der 

Jugendämter. Im Jahr 2016 gab es in den 

Sozialen Diensten der rheinland-

pfälzischen Jugendämter rund 695 Per-

sonalstellen und damit im Vergleich zum 

Vorjahr rund 13 Vollzeitäquivalente bzw. 

2 % mehr. Bezogen auf die Bevölkerung 

unter 21 Jahren ergibt sich im Jahr 2016 

landesweit ein Personalstelleneckwert von 

0,88 Vollzeitstellen je 1.000 unter 

21-Jährige. In den Sozialen Diensten hat 

sich der Fallbelastungsindikator16 um 

0,4 % minimal erhöht. Im landesweiten 

Durchschnitt kommen rund 51 Fälle 

(§§ 27 Abs. 2, 29-35, 41, 35a, 

42 SGB VIII) auf eine vollzeitbeschäftigte 

Fachkraft. In den kreisfreien Städten liegt 

der Vergleichswert bei rund 45 Fällen, in 

den Landkreisen und den großen kreisan-

gehörigen Städten mit 54 bzw. 53 Fällen 

pro Vollzeitkraft etwas darüber. 
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6 Datenübersicht Rheinland-Pfalz 

 

Tabelle 66 Übersicht über die Datengrundlage des jeweiligen Jugendamtsbezirks – Abso-
lute Fallzahlen, Bruttoausgaben und Fachkräfte in den Sozialen Diensten im Jahr 2016 

 Fallzahl absolut 

§ 29 SGB VIII, Soziale Gruppenarbeit 0 

§ 30 SGB VIII, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 21 

§ 31 SGB VIII, Sozialpädagogische Familienhilfe 50 

§ 32 SGB VIII, Erziehung in der Tagesgruppe 35 

§ 33 SGB VIII, Vollzeitpflege 51 

§ 34 SGB VIII, Heimerziehung 34 

§ 34 SGB VIII, sonstige betreute Wohnform 1 

§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 0 

§ 27 Abs.2 SGB VIII Sonstige erzieherische Hilfen 0 

ambulante Hilfen gesamt (§§ 27 Abs. 2 amb., 29-31, 35 
amb. SGB VIII) 

71 

teilstationäre Hilfen gesamt (§§ 27 Abs. 2 teilstat., 32, 35 teils-
tat. SGB VIII) 

35 

stationäre Hilfen gesamt (§§ 27 Abs. 2 stationär, 34, 35 statio-
när SGB VIII) 

35 

Fremdunterbringungen gesamt (§§ 27 Abs. 2 stationär, 33 in 
eig. KT, 34, 35 stationär SGB VIII) 

86 

Hilfen zur Erziehung gesamt (§§ 27 Abs. 2, 29-35, 
§ 41 SGB VIII) 

192 

Ausgabenpositionen und Personalkosten im Jugendamt HZE 
gesamt (§§ 27 Abs. 2, 29-35, § 41 SGB VIII) 

3.141.516,62 

Summe Stellen in den Sozialen Diensten (ASD, JGH, PKD, 
HiH, TuS) 

6,6 

Summe Stellen im Pflegekinderdienst 2 



 

146 

7 Literaturverzeichnis 

 

Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (2017a): 

3. Lebenslagen der Adressat(inn)en von Hilfen zur Erziehung. Online verfügbar unter: 

http://www.hzemonitor.akjstat.tu-dortmund.de/3-lebenslagen/31-familienstatus/ (Zugriff: 

28.07.2017).  

 

Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (2017b): 

5. Finanzielle Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung. Online verfügbar unter: 

http://www.hzemonitor.akjstat.tu-dortmund.de/5-ausgaben/ (Zugriff: 28.07.2017).  

 

Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (2016): 

Monitor Hilfen zur Erziehung 2016.  

 

AWO-ISS-Studie (2012): 

Lebenslagen und Zukunftschancen von (armen) Kindern und Jugendlichen in Deutschland, 

Frankfurt am Main. 

 

Bertelsmann Stiftung (2016): 

Kinderarmut. Kinder im SGB-II-Bezug in Deutschland, Gütersloh. 

 

Brinks, S. & Dittmann, E. (2016): 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Kinder- und Jugendhilfe - Aktuelle Entwicklun-

gen und Anforderungen. In: Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. 

(BAJ): Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis. Lebenssituation und Bedürf-

nisse von minderjährigen Flüchtlingen. Ausgabe 3/2016. S. 93-98. 

 

Bundesagentur für Arbeit (2016): 

Arbeitslose, Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger nach SGB II und III. Sonder-

auswertung. Frankfurt a.M.. 



 

147 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016): 

Aktuelle Zahlen zu Asyl. Ausgabe Dezember 2016. Online verfügbar unter: 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-

zahlen-zu-asyl-dezember-

2016.pdf;jsessionid=EB67818A58695EB4D1C2EF4DF0A70890.2_cid368?__blob=publicatio

nFile (Zugriff: 01.08.2017) 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2013): 

14. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2011): 

Zeit für Familie - Ausgewählte Themen des 8. Familienberichts - Monitor Familienforschung, 

Ausgabe 26. Bonn. 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (1998): 

11. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. 

 

Deutsches Jugendinstitut e. V. (2006): 

Bausteine gelingender Hilfeplanung,. Ergebnisse aus dem Modellprogramm „Fortentwicklung 

des Hilfeplanverfahrens“. München. 

 

Geißler, Rainer (2008): 

Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Bilanz zur 

Vereinigung. VS Verlag: Wiesbaden. 

 

Institut für Soziale Arbeit e. V. (2009): 

Wirkungsorientierte Jugendhilfe. Band 9. 

 

Kurz-Adam, M. (2015): 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz wird 25 Jahre alt – ein Blick zurück in die Zukunft. In: 

AFET – Bundesverband für Erziehungshilfe e. V. (Hrsg.) (2015): Dialog Erziehungshilfe. 25 

Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz. S. 13-20. 

 

Lutz, Ronald (Hg.) (2012): 

Erschöpfte Familien, Wiesbaden. 



 

148 

 

Maykus, S. (2012): 

Kinder- und Jugendhilfe im Zwiespalt. Kritische Reflexion zu professionsbezogenen und 

fachpolitischen Widersprüchen einer generalisierten Öffnungs- und Vernetzungstendenz. In: 

ISA e. V. (Hrsg.) (2012): ISA-Jahrbuch zur Sozialen Arbeit 2012.  

 

Maykus, S. & Schone, R. (2010): 

Handbuch Jugendhilfeplanung. Grundlagen, Anforderungen und Perspektiven. 3., vollständig 

überarbeitete und aktualisierte Auflage. Wiesbaden.  

 

Olk, T. & Wiesner, T. (2015): 

Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung zum Modellprojekt „Erziehungshilfe, 

Soziale Prävention und Quartiersentwicklung“ (ESPQ) (2011-2014) in Bremen. Halle (Saale). 

 

Rock, K.; Moos, M. & Müller, H. (2008): 

Das Pflegekinderwesen im Blick. Standortbestimmung und Entwicklungsperspektiven. Tü-

bingen. 

 

Schilling, Matthias (2015): 

Wie brauchbar ist die 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung für Planung und 

Berichterstattung?, in: KomDat 03/15: S. 17-19. 

 

Servicestelle umF (2016): 

Auswertung der werktäglichen Meldungen an das Bundesverwaltungsamt. Online verfügbar 

unter: http://www.servicestelle- 

umf.de/fileadmin/upLoads/sonstiges/2016.12.29_UMA_Meldungen.pdf (Zugriff: 01.08.2017).  

 

Statistisches Bundesamt (2017): 

Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch 

behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige Vollzeitpflege. 2015. Wiesbaden. 

 

Statistisches Bundesamt (2016): 

Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 

SGB VIII. 2015 Wiesbaden. 



 

149 

Statistisches Bundesamt (2016a): 

Betreuungsquoten der Kinder unter 6 Jahren in Kindertagesbetreuung am 01.03.2016 nach 

Ländern. Online verfügbar unter: 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Kinde

rtagesbetreuung/Tabellen/Tabellen_Betreuungsquote.html. (Zugriff: 28.07.2017).  

 

Statistisches Bundesamt (2015): 

Rheinland-Pfalz 2060. Vierte regionalisierte Bevölkerungsvorausrechnung (Basisjahr 2013). 

Wiesbaden. 

 

Wabnitz, J. (2014): 

Zunahme von Hilfe zur Erziehung – Fakten, Erklärungen, Reaktionen. In: Macsenaere, M. et 

al. (2014): Handbuch der Hilfen zur Erziehung. Freiburg. S. 39-45. 

 

Wabnitz, J. (2013): 

(Gesetzliche) Inklusionsbarrieren – Was behindert Inklusion? ZKJ Kindschaftsrecht und 

Jugendhilfe 2/2013. S. 52-57. 

 

Walper, Sabine & Riedel, Birgit 2011: 

Was Armut ausmacht, in: DJI Impulse 1/2011, Nr. 92/93, S. 13-15.



 

150 

8 Abbildungsverzeichnis 

Abbi ldung 1:  Einf lussfaktoren auf  den Bedarf  und d ie Inanspruchnahme 

von Leis tungen und Angeboten der  Kinder -  und Jugendhi l fe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

Abbi ldung 2:  Durch das Jugendamt steuerbare und n icht  steuerb are 

Einf lussfak toren, d ie s ich bedarfsgener ierend auf  d ie Hi l fen zur  Erziehung 

auswirken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  

Abbi ldung 3:  Entwick lung der Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs.  

2,  29 b is  35,  41 SGB VI I I )  in  Rhein land-Pfalz in  den Jahren 2002 b is  2016 

(Fal lzahlen der  am 31.12. laufenden und im jewei l igen Jahr beendeten 

Hi l fen) und Hi l fen für  unbeg le i tete minder jähr ige Ausländer  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

Abbi ldung 4:  Entwick lung der Fal lzahlen nach Hi l fesegmenten (ambulant,  

te i ls tat ionär,  stat ionär  und Vol lze i tpf lege)  in  Rhein land -Pfalz in  den Jahren 

2002 b is  2016 (absolute Fal lzahlen,  ohne umA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

Abbi ldung 5:  Antei l ige Ver te i lung der Hi l fen zur Erziehung nach 

Hi l fesegmenten (ambulant ,  te i ls tat ionär,  s tat ionär  und Vol lze i tpf lege)  in 

Rhein land-Pfalz in  den Jahren 2002 und 2016 (Angaben in Prozent )  . . . . . .  29  

Abbi ldung 6 Entwick lung der  Ausgaben für  erzieher ische Hi l fen 

(§§ 27 Abs.  2,  29-35,  41 SGB VI I I )  in  den Jahren 2005 b is 2016 in 

Rhein land-Pfalz (Angaben in Mio.  Euro)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  

Abbi ldung 7:  Antei l  der Ausgaben für  die e inzelnen Hi l fesegmente an 

a l len Ausgaben für  d ie Hi l fen zur Erziehung in Rhein land -Pfalz in  2016 

(Angaben in  Prozent ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

Abbi ldung 8 Entwick lung der  Pro -Kopf -Ausgaben für  erzieher ische Hi l fen 

(§§ 27 Abs.  2,  29-35,  41 SGB VI I I )  je  Kind/Jugendl ichem unter 21 Jahren 

in den Jahren 2005 b is  2016 in Rhein land -Pfalz (Angaben in Euro)  . . . . . . .  33  

Abbi ldung 9:  Entwick lung der Personals te l le n in den Sozia len Diensten 

der  Jugendämter  (ASD,  PKD,  JGH, HiH, TuS)  in Rhein land -Pfalz in  den 

Jahren 2002 b is  2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

Abbi ldung 10:  Entwick lung der  Personals te l len in den Sozia len Diensten 

der  Jugendämter ,  Entwick lung der Fal lzahl  der  Hi l fen zur Erziehung und 

Entwick lung des Fal lbelastungsindikators (Fäl le  pro Vol lze i täquivalent )  in  

Rhein land-Pfalz in  den Jahren 2002 b is 2016 (2002=100  %, Angaben in  %)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36  

Abbi ldung 11:  Entwick lung der  Eing l iederungshi l fe  (§  35a SGB VII I  ink l .  

Frühförderfä l le)  sowie der  Hi l fen zur Erziehung gem. §§  27 Abs.  2,  29-35, 



 

151 

41 SGB VI I I  in Rhein land-Pfalz in  den Jahren 2002 b is  2015 (absolute 

Fal lzahlen /  ohne  umA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

Abbi ldung 12:  Entwick lung der  Eckwer te Eing l iederungshi l fe  (Anzahl  der  

Hi l fen gem. §  35a SGB VII I  pro 1.000 der  unter 21 -Jähr igen)  . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

Abbi ldung 13:  Struktur der Eing l iederungshi l fen gem. § 35a  SGB VI I I  in 

Rhein land-Pfalz im Jahr  2016 (Angaben in Prozent )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41  

Abbi ldung 14:  Entwick lung des Eckwer ts  für  Eing l iederung shi l fen 

(§ 35a SGB VI I I  ink l.  Frühförderfä l le)  pro 1.000 junge Menschen unter  21 

Jahren und der Brut toausgaben für  Hi l fen gem. §  35a SGB VI I I  pro 

Kind/Jugendl ichem unter 21 Jahren in den Jahren 2005 b is 2016 (Angaben 

in Prozent ;  2005=100  %)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

Abbi ldung 15:  Relat ion der Ausgaben von Eing l iederungshi l fen 

(§ 35a SGB VI I I ,  ink l .  Frühförderfä l le)  und Hi l fen zur  Erziehung 

(§§ 27 Abs.  2,  29-35,  41 SGB VI I I )  in  Rhein land-Pfalz von 2005 b is  2016 

(Angaben in Prozent ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

Abbi ldung 16:  Entwick lung der  Fal lzahlen im Bereich der  Vol lze i tpf lege 

(§ 33 SGB VI I I  in e igener  Kostenträgerschaf t)  in  Rhein land -Pfalz in  den 

Jahren 2002 b is  2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46  

Abbi ldung 17:  Entwick lung des Eckwer ts  Vol lze i tpf lege (Anzahl  der  

Vol lze i tpf legen gem. §  33 SGB VII I  pro 1.000 junge Menschen unter  21 

Jahren von 2005 b is  2016 nach Gebietskörperschaf t )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47  

Abbi ldung 18:  Entwick lung der  Eckwer te Heimerziehung und 

Vol lze i tpf lege (Anzahl  der  Hi l fen gem. §§ 33, 34 SGB VI I I  pro 1.000 junge 

Menschen unter  21 Jahren; 2005 = 100 %)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49  

Abbi ldung 19:  Entwick lung der  Eckwer te Vol lze i tpf lege und 

Heimerziehung (Anzahl  der  Hi l fen pro 1.000 der unter  21 -Jähr igen)  . . . . . . .  49  

Abbi ldung 20:  Bevölkerung in Rhein land-Pfalz im Al ter  von unter  21 

Jahren nach Al tersgruppen in den Jahren 2013 b is  2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

Abbi ldung 21:  Antei l  der  verschiedenen Al tersgruppen in den Hi l fen zur  

Erziehung in Rhein land -Pfalz im Verg le ich der Jahre 2005,  2008,  2011 und 

2014 (Angaben in %)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69  

Abbi ldung 22:  Fal lzahlen in den e inzelnen Hi l fesegmenten in den Jahren 

2002 und 2016 in Rhein land -Pfalz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70  

Abbi ldung 23:  Entwick lung der  Hi l fen zur  Erziehung (§§ 27 Abs. 2,  29 -35,  

41 SGB VI I I )  im Landesdurchschni t t ,  im Durchschni t t  der  Landkreise,  der 



 

152 

kreisf re ien und großen k re isangehör igen Städten in Rhein land -Pfalz in  den 

Jahren 2002 b is  2016 (pro 1.000 junge Menschen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

Abbi ldung 24:  Ver te i lung der Hi l fesegmente (ambulant,  tei ls tat ionär ,  

s tat ionär und Vol lze i tpf lege)  der  Hi l fen zur  Erziehung in Rhein land -Pfa lz in  

den Jahren 2002 und 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81  

Abbi ldung 25:  Durchschni t t l iche Dauer der  im jewei l igen Jahr  beendeten 

Hi l fen zur  Erziehung (§§ 29 -34 SGB VI I I )  in  Rhein land -Pfalz im Verg le ich 

der  Jahre 2008,  2012 und 2016 (Angaben in Monaten)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96  

Abbi ldung 26:  Entwick lung der  Pro -Kopf -Brut toausgaben für  d ie Hi l fen zur 

Erziehung (§§ 27 Abs.  2,  29 -35, 41 SGB VI I I )  in  den Landkreisen,  den 

kre isf re ien und großen k re isangehör igen Städten und im 

Landesdurchschni t t  in  den Jahren 2005 b is  2016 ( in Euro)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100  

Abbi ldung 27:  Eingl iederungshi l fen gem. § 35a SGB VII I  ink l .  

Frühförderfä l le  in  Rhein land -Pfalz in  den Jahren 2006, 2011 und 2016  .  103  

Abbi ldung 28:  Ver te i lung der Ante i le  der  e inzelnen Beratungen nach §§ 

16,  17 und 18,  28,  41 SGB VI I I  an a l len Beratungsle is tungen der 

Beratungsste l len (§§ 16, 17,  18,  28,  41 SGB VI I I )  in  Rhein land -Pfalz in  

den Jahren 2007 und 2016 (Angaben in %)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108  

Abbi ldung 29:  Entwick lung des Eckwer tes der Plätze in 

Kinder tagesstät ten für  unter 3 -Jähr ige,  Ganztagsplätze für  unter 6 -Jähr ige 

sowie Plätze für  6-  b is  unter 15-Jähr ige in Rhein land-Pfalz in  den Jahren 

2010,  2012,  2014 und 2016 (pro 1.000 Personen der  jewei l igen 

Al tersgruppe)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114  

Abbi ldung 30:  Entwick lung der  Inobhutnahmen (§ 42 SGB VI I I )  und der  

Sorgerechtsentzüge (§ 1666 BGB) in Rhein land -Pfalz in  den Jahren 2006 

b is  2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122  

Abbi ldung 31:  Eckwer t  der  im Jahr  2016 neu h inzugekommenen Vorgänge 

in der  Jugendger ichtshi l fe  ( ink l .  umA) in den Landkreisen, kre isf re ien und 

großen kre isangehör igen Städten in Rhein land -Pfalz und im 

Landesdurchschni t t  (pro 1.000 junge Menschen zwischen 14 und unter 21 

Jahren)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126  

Abbi ldung 32:  Personals te l len in den Sozia len Diensten (ASD,  JGH, PKD, 

TuS, HiH)  im Jahr  2016 (ohne Ste l len für  umA) in Rhein land -Pfalz  . . . . . . .  130  

Abbi ldung 33:  Verte i lung der Hi l fesegmente (ambulant,  tei ls tat ionär ,  

s tat ionär und Vol lze i tpf lege)  der  Hi l fen zur  Erziehung für  umA in den 

Jahren 2015 und 2016 in Rhein land -Pfalz (Fal lzahlen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137  

 



 

153 

9 Tabellenverzeichnis 

Tabel le 1  Fal lzahlen aus den Bereichen §§  27 Abs.  2,  29-35,  41 SGB VI I I ,  

§  35a SGB VII I  sowie §  42 SGB VI I I  (ohne umA) je Vol lze i ts te l le  in  den 

Sozia len Diensten im Jahr  2016 in Rhein land -Pfalz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37  

Tabel le 2  Bezug von ALG I  (Empfangende pro 1.000 Menschen zwischen 

15 und unter 65 Jahren) und ALG I I  (Empfangende pro 1.000 Menschen 

zwischen 15 und unter 65 Jahren) im Jahr  2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53  

Tabel le 3  Sozia lgeld-Bezug (unter  15-Jähr ige mit  Sozia lgeld -Bezug pro 

1.000 der  Al tersgruppe)  und junge Arbei ts lose (arbei ts los gemeldete 15 -  

b is  unter 25-Jähr ige pro 1.000 der Al tersgruppe) im Jahr 2016  . . . . . . . . . . . . .  55  

Tabel le 4  Personen in Bedarfsgemeinschaf ten pro 1.000 Menschen im 

Al ter  zwischen 0 und unter  65 Jahren im Jahr  2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

Tabel le 5  Geburtenrate (Anzahl  der  lebend Geborenen pro 1.000 

Einwohner Innen)  und Bevölkerungssaldo (Saldo aus lebend Geborenen 

und Sterbefä l len sowie Zu -  und Fortzügen pro 1.000 Einwohner Innen des 

Vor jahres) im Jahr 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

Tabel le 6  Demograf ische Entwick lung junger  Menschen unter  21 Jahre 

nach Al tersgruppen (Veränderungen von 2014 zu 2015 in Prozent )  . . . . . . . .  63  

Tabel le 7  Demograf ische Entwick lung junger  Mens chen unter  21 Jahre 

nach Al tersgruppen (Veränderungen von 2011 zu 2015 in Prozent )  . . . . . . . .  65  

Tabel le 8  Bevölkerungsprognose zur demograf ischen Entwick lung junger  

Menschen unter  21 Jahre nach Al tersgru ppen bis  zum Jahr  2025 (Basisjahr 

2013)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67  

Tabel le 9  Hi l fen zur Erziehung gesamt (§§  27 Abs.  2,  29-35,  41 SGB VI I I )  

pro 1.000 junge Menschen unter  21 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72  

Tabel le 10  Ambulante Hi l fen (§§  27 Abs.  2 amb. ,  29,  30,  31,  35 amb. ,  

41 amb.  SGB VI I I )  pro 1.000 junge Menschen unter  21 Jahren  . . . . . . . . . . . . . .  73  

Tabel le 11  Tei ls tat ionäre Hi l fen  (§§ 27 Abs.  2 te i ls tat . ,  32,  35 te i ls tat . ,  

41 te i ls tat .  SGB VII I )  pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jahren  . . . . . . . . . .  74  

Tabel le 12  Stat ionäre Hi l fen (§§  27 Abs.  2 s tat . ,  34,  35 stat . ,  

41 s tat .  SGB VII I )  pro 1.000 junge Menschen unter  21 Jahren . . . . . . . . . . . . . . .  75  

Tabel le 13  Vol lze i tpf lege (§  33 SGB VI I I  in  e igener  Kostent rägerschaf t )  

pro 1.000 junge Menschen unter  21 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76  



 

154 

Tabel le 14 Fremdunterbr ingungen (§§  27 Abs. 2 stat . ,  33,  34,  35 stat . ,  41 

s tat .  SGB VI I I  in  e igener  Kostenträgerschaf t)  pro 1.000 junge Menschen 

unter 21 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

Tabel le 15  Hi l fen gem. §  27 Abs. 2  SGB VI I I  (ambulant ,  te i ls tat ionär,  

s tat ionär ink l .  der  Hi l fen für  junge Vol l jähr ige)  pro 1.000 junge Menschen 

unter 21 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  

Tabel le 16  Eckwer te der verschiedenen Hi l fesegmente (ambulant ,  

te i ls tat ionär,  stat ionär  und Vol lze i tpf lege in e igener  Kostenträgerschaf t)  im 

Jahr  2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79  

Tabel le 17  Formlose Beratungen durch d ie Sozia len Diensten der 

Jugendämter  pro 1.000 junge Menschen im Al ter  unter 21 Jahren  . . . . . . . . . .  80  

Tabel le 18  Ante i l  der  ambulanten Hi l fen (§§  27 Abs.  2 amb. ,  29,  30,  31,  35 

amb. und 41 amb.  SGB VII I )  an a l len Hi l fen zur  Erziehung  (§§ 27 Abs.  2,  

29-35, 41 SGB VII I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82  

Tabel le 19  Ante i l  der  te i ls tat ionären Hi l fen (§§  27 Abs.  2 te i ls tat . ,  32,  35 

te i ls t .  und 41 te i ls t .  SGB VII I )  an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs.  2,  

29-35, 41 SGB VII I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83  

Tabel le 20  Ante i l  der  stat ionären Hi l fen (§§  27 Abs.  2 s tat . ,  34,  35 stat . ,  

41 s tat .  SGB VII I  )  an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs.  2,  29-35, 

41 SGB VI I I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84  

Tabel le 21  Ante i l  der  Vol lze i tpf lege (§  33 SGB VI I I  in e igener  

Kostenträgerschaf t)  an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs.  2,  29-35, 

41 SGB VI I I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

Tabel le 22  Ante i l  der  Fremdunterbr ingungen (§§  27 Abs.  2 s tat . ,  33,  34,  

35 stat .  und 41 stat .  SGB VI I I )  an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs.  2,  

29-35, 41 SGB VII I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86  

Tabel le 23  Ante i l  der  Hi l fen gem. §  29 SGB VII I  (Sozia le Gruppenarbei t ,  

ink l .  der Hi l fen für  junge Vol l jähr ige) an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 

Abs.  2,  29-35, 41 SGB VII I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87  

Tabel le 24  Ante i l  der  Hi l fen gem. §  30 SGB VII I  

(Erziehungsbeistand/Bet reuungshelfer ,  ink l.  der  Hi l fen für  junge 

Vol l jähr ige) an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs.  2,  29-35,  

41 SGB VI I I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88  

Tabel le 25  Ante i l  der  Hi l fen gem. §  31 SGB VII I  (Sozia lpädagog ische 

Fami l ienhi l fe)  an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs.  2,  29-35, 

41 SGB VI I I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89  



 

155 

Tabel le 26  Ante i l  der  Hi l fen gem. §  32 SGB VII I  (Tagesgruppe,  ink l .  der 

Hi l fen für  junge Vol l jähr ige) an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs.  2,  

29-35, 41 SGB VII I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90  

Tabel le 27  Ante i l  der  Hi l fen gem. §  34 SGB VII I  (nur  Heimerziehung,  ohne 

sonst ige bet reute Wohnformen, ink l .  der Hi l fen für  junge Vol l jähr ige)  an 

a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs.  2,  29-35, 41 SGB VI I I )  . . . . . . . . . . . . . . .  91  

Tabel le 28  Ante i l  der  Hi l fen gem. §  34 SGB VII I  (nur  sonst ige be treute 

Wohnformen,  ohne Heimerziehung,  ink l.  der  Hi l fen für  junge Vol l jähr ige)  

an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs.  2,  29-35, 41 SGB VI I I )  . . . . . . . . . .  92  

Tabel le 29  Ante i l  der  Hi l fen gem. §  35 SGB VII I  ( In tensive 

sozia lpädagog ische Einze lbet reuung,  ink l .  der Hi l fen für  junge Vol l jähr ige)  

an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs.  2,  29-35, 41 SGB VI I I )  . . . . . . . . . .  93  

Tabel le 30  Ante i l  der  Hi l fen gem. §  27 Abs.  2 SGB VI I I  ( ink l .  der Hi l fen für  

junge Vol l jähr ige)  an a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs. 2,  29-35,  

41 SGB VI I I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94  

Tabel le 31  Ante i l  der  verschiedenen Hil fesegmente (ambulant ,  

te i ls tat ionär,  stat ionär  und Vol lze i tpf lege in e igener  Kostenträgerschaf t)  an 

a l len Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs.  2,  29-35, 41 SGB VI I I )  im Jahr 2016

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95  

Tabel le 32  Durchschni t t l iche Dauer der im  Jahr 2015 und 2016 beendeten 

Hi l fen zur  Erziehung in Monaten (§§  29 b is  31  SGB VI I I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97  

Tabel le 33  Durchschni t t l iche Dauer der im Jahr 2015 und 2016 beendeten 

Hi l fen zur  Erziehung in Monaten ( §§ 32 b is  34  SGB VI I I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98  

Tabel le 34  Brut toausgaben HZE gesamt (Pro -Kopf -Ausgaben für  Hi l fen zur  

Erziehung (§§ 27 Abs.  2,  29–35,  41 SGB VI I I )  pro jungem Mensch unter  21 

Jahren in Euro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101  

Tabel le 35  Ante i l  der  Ausgaben für  d ie verschiedenen Hi l fesegmente 

(ambulant,  te i ls tat ionär ,  s tat ionär ,  Vol lze i tpf lege)  an a l len Ausgaben für  

Hi l fen zur  Erziehung (§§  27 Abs.  2,  29-35,  41 SGB VI I I )  im Jahr  2016  . .  102  

Tabel le 36  Eing l iederungshi l fe  gem. §  35a SGB VI I I  ( ink l .  Frühförderung)  

pro 1.000 junge Menschen bis  21 Jahre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104  

Tabel le 37  Durchschni t t l iche Dauer der im Jahr 2015 und 2016 beendeten 

Eing l iederungshi l fen gem. §  35a SGB VI I I  ( in  Monaten)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105  

Tabel le 38  Brut toausgaben für  Hi l fen gem. §  35a SGB VII I  (Pro-Kopf -

Ausgaben für  Hi l fen gem. §  35a SGB VII I  ink l.  Frühförderung) pro 

Kind/Jugendl ichem unter 21 Jahren in Euro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106  



 

156 

Tabel le 39  In tegrat ionshi l fen an Schulen gem. § 35a SGB VI I I  pro 1.000 

junge Menschen zwischen 6 und unter 15 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107  

Tabel le 40  Beratungen nach §  16 SGB VI I I  bei  Beratungsste l len von f re ien 

und kommunalen Trägern pro 1.000 junge Menschen unter 18 Jahren im 

Jahr  2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109  

Tabel le 41  Beratungen nach §§ 17, 18 SGB VII I  bei  Beratungsste l len von 

f re ien und kommunalen Trägern pro 1.000 junge Menschen unter 18 

Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110  

Tabel le 42  Beratungen nach §  28 SGB VI I I  bei  Beratungsste l len von f re ien 

und kommunalen Trägern pro 1.000 junge Menschen unter 18 Jahren  . . .  111  

Tabel le 43  Beratungen nach §  41 SGB VI I I  bei  Beratungsste l len von f re ien 

und kommunalen Trägern pro 1.000 junge Menschen im Al ter  zwischen 18 

b is  unter 21 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112  

Tabel le 44  Ki ta-Plätze für  unter 3 -Jähr ige:  Plätze in Ki tas (ohne Spie l -  und 

Lernstuben)  pro 1.000 Kinder  b is  unter 3 Jahre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115  

Tabel le 45  Ki ta-Plätze für  6-  b is unter  15-Jähr ige:  Plätze in Ki tas (ohne 

Spie l -  und Lernstuben)  pro 1.000 Kinder  zwischen 6 und unter 15 Jahren

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116  

Tabel le 46  Ganztagsplätze für  Kinder  unter 6 Jahren: Plätze in Ki tas (ohne 

Spie l -  und Lernstuben)  pro 1.000 Kinder  unter 6 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117  

Tabel le 47  Vom Jugendamt mit f inanzier te Tagespf lege pro 1.000 junge 

Menschen unter  15 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118  

Tabel le 48 Personalste l len in den Bereichen Jugendarbeit  (§  11 SGB VII I ) ,  

Kinder -  und Jugendschutz (§  14 SGB VII I ) ,  (schulbezogene) 

Jugendsozia larbei t  und Jugendberufshi l fe  (§ 13  SGB VI I I )  je  10.000 junge 

Menschen unter  21 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119  

Tabel le 49 Personalste l len in den Bereichen Jugendarbeit  (§ 11  SGB VII I ) ,  

erzieher ischer  Kinder -  und Jugendschutz (§  14 SGB VII I ) ,  (schulbezogene)  

Jugendsozia larbei t  und Jugendberufshi l fe  (§ 13  SGB VI I I )  je  10.000 junge 

Menschen unter  21 Jahren im Jahr  2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120  

Tabel le 50 Brutto-Pro-Kopf -Ausgaben für  Jugendarbei t ,  

Jugendsozia larbei t ,  erzieher ischer  Kinder -  und Jugendschutz gem. §§  11, 

13,  14 SGB VI I I  (Ausgaben je jungem Menschen unter 21 Jahren) in  Euro

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121  

Tabel le 51  Inobhutnahmen (§  42 SGB VI I I )  pro 1.000 junge Menschen 

unter 18 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123  



 

157 

Tabel le 52  Sorgerechtsentzüge (§  1666 BGB) pro 1.000 junge Menschen 

unter 18 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124  

Tabel le 53  Mi twirkungen im fami l ienger icht l ichen Verfahren 

(§ 50 SGB VI I I )  pro 1.000 junge Menschen unter  18 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . .  125  

Tabel le 54  Vorgänge in der Jugendger ichtshi l fe  im Jugendst rafverfahren 

( im Laufe des Jahres neu h inzugekommene Vorgänge ink l .  umA) pro 1.000 

junge Menschen von 14 b is  unter 21 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127  

Tabel le 55  Fachkräf te in  der  Jugendger ichtshi l fe  pro 1.000 junge 

Menschen unter  21 Jahren im Jahr  2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128  

Tabel le 56  Fal lbelastung der  Fachkräf te in  der Jugendger ichtshi l fe  (An zahl  

der  im Jahr 2016 neu h inzugekommenen Vorgänge ( ink l .  umA) pro 

Vol lze i ts te l le  in  der  Jugendger ichtshi l fe)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129  

Tabel le 57  Fachkräf te in  den Sozia len Diensten (ASD, PKD, JGH, HiH,  

TuS) pro 1.000 junge Menschen unter 21 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131  

Tabel le 58  Fal lbelastung der  Fachkräf te in  den Sozia len Diensten (Anzahl  

der  Fäl le  gem. §§  27 Abs.  2,  29-35,  41,  35a, 42 SGB VI I I )  pro 

Vol lze i ts te l le  in  den Sozia len Diensten (ASD,  PKD,  JGH, HiH,  TuS))  . . . .  132  

Tabel le 59  Fal lbelastung der  Fachkräf te im Pf legek inderdienst  (Anzahl  der  

Hi l fen gem. §  33 SGB VI I I ,  d ie sei tens der  Fachkräf te im PKD bet reu t  

werden –  unabhäng ig von der  Kostenträgerschaf t  –  pro Vol lze i ts te l le  im 

Pf legek inderdienst )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133  

Tabel le 60  Personals te l len im Bereich der  Jugendhi l feplanung pro 10.000 

junger Menschen unter 21  Jahren im Jahr  2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134  

Tabel le 61 Fachkräf te in  der  wir tschaf t l ichen Jugendhi l fe  pro 1.000 junge 

Menschen unter  21 Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135  

Tabel le 62 Fal lbelastung der  Fachkräf te in  der wir tschaf t l ichen 

Jugendhi l fe (Hi l fen zur  Erziehung gem. §§  27 Abs.  2,  29-35,  41 SGB VI I I  

pro Vol lze i ts te l le  in  der  wir tschaf t l ichen Jugendhi l fe)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136  

Tabel le 63 Absolute Fal lzahlen von unbeg le i teten minder jähr igen 

Ausländern nach e inzelnen Hi l fesegmenten (ambulant,  te i ls tat ionär,  

s tat ionär,  Vol lze i tpf lege)  im Jahr  2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138  

Tabel le 64 Anzahl  der  vor läuf igen  Inobhutnahmen und Inobhutnahmen (§§ 

42,  42a SGB VII I )  von unbeg le i teten minder jähr igen Ausländern  in den 

Jahren 2015 und 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139  



 

158 

Tabel le 65  Fal lbelastung der  Fachkräf te in  de n Sozia len Diensten (Anzahl  

der  Fäl le  gem. §§ 27 Abs. 2,  29 -35,  41,  35a, 42,  42a SGB VI I I )  pro 

Vol lze i ts te l le  in  den Sozia len Diensten (ASD,  PKD,  JGH, HiH,  TuS) im Jahr 

2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140  

Tabel le 66  Übers icht  über  d ie Datengrundlage des jewei l igen 

Jugendamtsbezirks –  Absolute Fal lzahlen,  Brut toausgaben und Fachkräf te 

in  den Sozia len Diensten im Jahr  2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145  

 



 

159 

10 Fußnotenverzeichnis 

w.ism-mz.dewww.berichtswesen-rlp.de 

                                                           
1
Die Zahlen aus 2002 waren nicht in allen Rubriken verfügbar, weil einzelne Items im Jahr 

2002 entweder noch nicht oder in anderer Form erhoben wurden, so dass ein linearer Ver-

gleich nicht möglich war. 

2
 Die Aufwendungen sind an dieser Stelle - analog der Fallzahlen - ohne die Aufwendungen 

für unbegleitete minderjährige Ausländer dargestellt. 

3
 Die Anteile der Ausgaben für die verschiedenen Hilfesegmente ergeben in der Summe 

nicht 100 %, da in die Berechnung der Anteile die Ausgaben für die Hilfen nach § 35 (amb., 

teilstat., stat.) SGB VIII und § 27 Abs. 2 (amb., teilstat., stat.) SGB VIII nicht mit einberechnet 

wurden. 

4 
Bei den dargestellten Ergebnissen fehlt ein Landkreis, für den eine Ausweisung der Hilfen 

gem. § 35a SGB VIII nicht gesondert erfolgen konnte. 

5
 Im vorliegenden Profil werden alle Zahlen jeweils nur mit einer bzw. maximal zwei Dezi-

malstellen hinter dem Komma angegeben, wobei die zugrundeliegenden Berechnungen der 

Eckwerte und Anteile automatisch mit mehreren Dezimalstellen hinter dem Komma erfolgt 

sind. Dadurch können sich beim Nachrechnen mit den abgebildeten Zahlen Abweichungen 

zu den Eckwerten und Prozenten ergeben. 

6
 Für die Vorausberechnung der demografischen Entwicklungen wurden Daten des Statisti-

schen Landesamtes Rheinland-Pfalz herangezogen (Basisjahr: 2013). Gewählt wurde dieje-

nige Bevölkerungsvorausberechnung, die von folgenden Prämissen ausgeht: Die Geburten-

rate bleibt mit 1,4 Kindern je Frau konstant. Die Lebenserwartung nimmt bis zum Jahr 2060 

bei Frauen von 82,7 auf 88,7 und bei Männern von 77,8 auf 84,8 Jahre zu. Der jährliche 

Wanderungsüberschuss für das Bundesland Rheinland-Pfalz steigt 2014 und 2015 auf etwa 

24.000 Personen jährlich, sinkt anschließend zwischen 2016 und 2021 auf 6.000 Personen 

jährlich und bleibt konstant auf diesem Niveau bis zum Jahr 2060. Für die kreisangehörigen 

Städte mit eigenem Jugendamt werden von der amtlichen Statistik keine Prognosen vorge-

legt, entsprechend fehlen die Prognosezahlen für diese Gebietskörperschaften in der Tabel-

le. Allerdings sind die Bevölkerungsvorausberechnungen dieser Gebietskörperschaften in 

den betreffenden Landkreisdaten enthalten. 

7
 Da im Rahmen des Projekts „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“ nur alle drei Jahre 

die Daten zur Altersstruktur der Hilfeempfängerinnen und -empfänger erhoben werden, wird 

in diesem Fall auf die Darstellung der Daten aus den Berichtsjahren 2005, 2008, 2011 und 

2014 zurückgegriffen. 
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8
 Erfasst wurde die Anzahl der in den Jugendämtern beendeten Hilfen mit einer Dauer von 

bis zu drei Monaten, von drei bis unter sechs Monaten, von sechs bis unter zwölf Monaten, 

von zwölf bis unter 18 Monaten, von 18 bis unter 24 Monaten, von 24 bis unter 36 Monaten, 

von drei bis unter fünf Jahren und länger als fünf Jahre, differenziert nach den einzelnen 

Paragraphen. Für Hilfen, bei denen in der Rubrik Dauer „länger als 5 Jahre“ verzeichnet ist, 

werden für die Soziale Gruppenarbeit, die Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer, 

SPFH, Tagesgruppe und die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Durchschnitts-

werte von 5,5 Jahren angenommen. Bei den Hilfen gem. § 34 und § 33 (Vollzeitpflege) wur-

de in dieser Rubrik eine Dauer von sieben Jahren bei den betreffenden Fällen angenommen, 

da davon auszugehen ist, dass die Fälle dieser Kategorie tatsächlich zu einem wesentlichen 

Anteil länger als fünf Jahre andauern. Die Angaben der Hilfen nach § 34 SGB VIII beinhalten 

sowohl die Dauern der Hilfen im Heim als auch die der betreuten Wohnformen. In die Be-

rechnung der Durchschnittswerte der Dauern wurden nur Rubriken einbezogen, die im jewei-

ligen Jahr für eine bestimmte Hilfe mindestens zehn Fälle zählten. In die Berechnung der 

Durchschnittswerte von Rheinland-Pfalz, den kreisfreien Städten, Landkreisen und kreisan-

gehörigen Städten mit eigenem Jugendamt sind jedoch alle beendeten Fälle der jeweiligen 

Gruppe einbezogen worden. 

9
 Erfasst wurden die Ausgabenpositionen im jeweiligen Abschnitt des Haushaltsplanes 

sowie die ggf. angefallenen Personalkosten im Jugendamt (allerdings nur Personalkosten für 

Fachkräfte, die die Hilfen durchführen, nicht für den federführenden ASD oder für Overhead-

Personal), und zwar die Ausgaben laut Jahresabschluss. 

10
 Berücksichtigt wurden sowohl die Fallzahlen am Stichtag des jeweiligen Erhebungsjahres 

als auch die Fallzahlen der Fälle, die im Erhebungsjahr beendet wurden. 

11
 Erfasst wurde die Anzahl der in den Jugendämtern beendeten Hilfen mit einer Dauer von 

bis zu drei Monaten, von drei bis unter sechs Monaten, von sechs bis unter zwölf Monaten, 

von zwölf bis unter 18 Monaten, von 18 bis unter 24 Monaten, von 24 bis unter 36 Monaten, 

von drei bis unter fünf Jahren und länger als fünf Jahre, differenziert nach den einzelnen 

Paragraphen. Für Hilfen, bei denen in der Rubrik Dauer „länger als 5 Jahre“ verzeichnet ist, 

werden für die Soziale Gruppenarbeit, die Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer, 

SPFH, Tagesgruppe und die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Durchschnitts-

werte von 5,5 Jahren angenommen. Bei den Hilfen gem. § 34 und § 33 (Vollzeitpflege) wur-

de in dieser Rubrik eine Dauer von sieben Jahren bei den betreffenden Fällen angenommen, 

da davon auszugehen ist, dass die Fälle dieser Kategorie tatsächlich zu einem wesentlichen 

Anteil länger als fünf Jahre andauern. Die Angaben der Hilfen nach § 34 SGB VIII beinhalten 

für beide Jahre sowohl die Dauern der Hilfen im Heim als auch die der betreuten Wohnfor-

men. In die Berechnung der Durchschnittswerte der Dauern wurden nur Rubriken einbezo-

gen, die im jeweiligen Jahr für eine bestimmte Hilfe mindestens zehn Fälle zählten. In die 

Berechnung der Durchschnittswerte von Rheinland-Pfalz, den kreisfreien Städten, Landkrei-

sen und kreisangehörigen Städten mit eigenem Jugendamt sind jedoch alle beendeten Fälle 

der jeweiligen Gruppe einbezogen worden 
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12

 Erfasst wurden die Ausgabenpositionen im jeweiligen Abschnitt des Haushaltsplanes 

sowie die ggf. angefallenen Personalkosten im Jugendamt (allerdings nur Personalkosten für 

Fachkräfte, die die Hilfen durchführen, nicht für den federführenden ASD oder für Overhead-

Personal), und zwar die Ausgaben laut Jahresabschluss. 

13
 Berücksichtigt wurden Fallzahlen am Stichtag des jeweiligen Erhebungsjahres, Fallzah-

len, die im Erhebungsjahr beendet wurden sowie Einmalberatungen 

14
 Die Plätze im Kindertagesbetreuungsbereich werden seit 2007 ohne Plätze in Spiel- und 

Lernstuben erhoben. 

15
 Wie bereits in den Vorjahren werden auch im Berichtsjahr 2016 nur die im Jahr 2016 neu 

hinzugekommenen Fälle berichtet. Da diese Daten auch für die vergangenen Berichtsjahre 

erfasst wurden, liegen valide Daten auch im Vergleich zu den Vorjahren vor. 

16 
Um die Arbeit in den Sozialen Diensten besser abbilden zu können, wurde im Erhebungs-

jahr 2016 erstmals eine Fallbelastung berechnet, die neben den bisher ausgewiesenen 

Hilfen zur Erziehung auch die Hilfen nach § 35a SGB VIII sowie die Inobhutnahmen gem. § 

42 SGB VIII umfasst. Aufgrund der unterschiedlichen Grundlagen der Berechnung ist die 

dargestellte Fallbelastung nicht mit der Fallbelastung aus den Profilen in den Vorjahren 

vergleichbar, da diese nur die Hilfen zur Erziehung berücksichtigte. 


